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Aalan Pränunierations
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der Verlagsartikel , welche in der C. F. Muͤllerſchen Verlagshandlung unt

Hofbuchdruckerey zu Carlsruhe nebſt mehreren andern erſchienen ſind

Altgemeine Technologie oder Verarbeitung , Zubereitung und

Benuzung der Naturproducte fuͤr buͤrgerliche Maͤdchenſchu⸗
len , zunaͤchſt fuͤr die zu Habsthal , vom Geheimrath Metzler

— — — — — — 30 kr .

Baurittel , ( Juſtizraths ) Bemerkungen uͤber die Einrichtung des

Beamtungs⸗ und Stadt⸗ Amt⸗ oder Landſchreiberey⸗Spor⸗

teln⸗Weſens in den Badiſchen Landen . Nebſt Etats . 8 . 45kr .
Boͤcklins ( Freiherrn don ) Kern der deutſchen Feldwirthſchaft zur

Belehrung und zum Nupen des Landmanns . . 181t . 2q fr .

Bomann C. . , ( Ere hr Bad , Hofeath ) pfifalifhe Befdreiz
bung der Geſundbrunnen und Bäder Griesbach , Peters⸗
thal und Antogaft , im Kinzigkreis des Großherzogthums
Baden mit drey Kupfern dieſe drey Badorte mit ihren Umge⸗

bungen vorſtellend , v. Hofkupferſtecher Haldenwang , gr . 8. 1820 .
— — 1 fl . 30 kr .

Brandverſicherungs⸗Ordnung , Badiſche , neue , 1804 . 12kr .

Brauer , ( J N. . ) Beyteaͤge zu einem allgemeinen Staats⸗

recht der Rheiniſchen Bundesſtaaten in 50 Saͤtzen , 8. 1807 .
1 fl . 36 kr⸗

Erlaͤuterun⸗gen uͤber den Code Napoleon
und die Badiſche buͤrgerliche Geſezgebung gr . 8. 1809 —1812
5 Baͤnde — = — —. — 18 fl .

Der öte Band der Erlaͤuterungen welcher auch unter dem be⸗

ſondern Titel

Rechtsdenkwuͤrdigkeiten
pit :

die Auwendung
des Code Napoleon als Landrechts

des

Großherzogthums Baden

ausgegeben wird , und 326 merkwürdige Rechtsgegenſtaͤnde
auf eud und 50 groß Octovdogen enthaͤlt , wird Ende

Jenners fertig .
Wer 18 fl. bzar an die Verlagshandlung einſendet , erhalt

das comylittie Werk von allen 6 Bänden noch jezt um dieſen wohl⸗

— — — r

— — — — ii —

amome — Si

ithuͤmlichkeiten des Napoleoniſchen ge⸗
gen dem Juſtinianeiſchen Recht , mit Ruͤckſicht auf das Badi⸗

ſche Landrecht gr . 8. 18 t . — — — 4̃ fl .
Kharte úber dag Großherzogthum Baden , entwor⸗

fen auf dem Großh . Bad . IngenieurBureau und revidirt

von J . G. Tulla , Großh . Bad . Major , ein Blatt ohne

den Rand 23 fr . Zoll hoch und 14 fr . Zoll breit 1fl . 2I fr .

Mit Großherzoglich Badiſchem , Königlich Bayerſchem und

Königlich Sächſiſchem gnädigſtem Privilegto , gegen Nachſtich oder
Nachdruck auf Kupfer ? oder Steinplatten .

Dife für jeen Beamten , Geſchäftsmann , jeden Reiſenden ,
und beſonders für jeden Staatsbürger , welcher Intereſſe für das
Vatertand hat , ſehr nüfliche und zweckmäßigs , größtencheils nach
trignometriſchen Vermeſſungen entworfene Charte , iſt das Reſul⸗
tat einer 20 monatlichen Arbeit für Zeichnung , Reviſion und Stid :

Nebſt den angränzenden Ländern findet man darauf alle Ge⸗

birge mif ihren Abdachungen , die Flüſſe , Bäche , Seen , Poſt⸗
Land - uns⸗andere Fahrſtraßen , alle Städte , Schlöſſer , Bader ,
Marktflecken , Pfarr ' ⸗ und andere größere Dörfer , alle Poſtſtatio⸗
nen und alle Orte des Großherzogthums , welche ſich durch eine

beſondere Merkwürdigkeit auszeichnen .
Alle Badiſchen Amtsorte ſind durch ein beſonderes Zeichen

deutlich ausgezeichnet ; auch iſt für Reiſende beſenderer Bedacht ge
nommen worden , wo möglich alle Orte , welche an den Haupt⸗
ſtraſen und an den Flußlleberfahrten liegen , in die Charte aufzu⸗
nehmen .

Das reſp . Publikum erhält hier ein Bild des ſchönen Landes ,
welches von den Ufern des Bodenſees läugs dem Rheinſtrohm beyt
nabe ununterbrochen bis unter Maunheim , und dann bis an die
Ufer des Mains bis gegen Wertheim ſich erſtreckt , und mit allem
Recht der Garten von Deutſchland genannt wird .

Auſſer dem Großherzogthum Baden umfaßt dieſes Blatt das

franzöſiſche linke Rheinufer , von Baſel bis unter Maäinz , einen
Taeil der Königlich Bayerſchen Lande in Schwaben , den größern
Theil des Königreichs Württemberg ( bis Ulm ) des Großherzog —
thums Heſſen , Frantfurt , Würzburg ꝛc.

Die Erſcheinung dieſer mit vieler Mühe und Koſtenaufwand
bevanſtalten Chacte hat vorzüglich den Bemühungen des Großher⸗

ogl . Badiſchen Ingenieur Majors Herrn Tulla ihr Daſeyn zu ver⸗
dauken , und wird jedem der Intereſſe dafür hat , um fo mehe
willkommen ſeyn , da dieſelbe die einzige bisher erſchienene
gute Charte von dieſem ſchönen Landerumfang iſt . ⸗

Chauſſee⸗Verordnung in der Badiſchen Markgrafſchaft , nebſt
Inſtruktion fuͤr die Chauſſee⸗Gelds⸗Erheber . 1805 . broch .

Zuſammen — — — — —: 24 fr ,

Code Napoleon mit Zuſaͤtzen und Handelsgeſetzen , als Landrecht

fuͤr das Großherzogthum Baden , gr . 8. Offizielle Ausgabe ,
Druck und Format wie die Erlaͤuterungen z. C. N. 1809 .
= o o — — — a4fi 151 .

Das Großherzogthum Baden nach ſeinen zehn Kreiſen , topo⸗

graphiſch ſkizzirt . gr . 8, 1810 . I Ñ

Diaͤtetik fuͤr buͤrgerliche Maͤdchenſchulen , zunaͤchſt fuͤr die zu Habs⸗
thala Lom Geheimrath Metzler em. — 36 kr.

Edikt uͤber die Kriegspflichtigkeit und die Art der Aus⸗

wahl in dem Großherzogthum Baden , rechtmaͤßige, mie
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Ueberſicht des Inhalts .

I . Abſchnitt .
Allgemeine Beſtimmungen .

Anſhebung der beſtandenen Zollgattungen und Benennungen .

Unguͤltigkeit der vorraͤthigen Zollzeichen .

Die kuͤnftige Zollabgabe beſteht in. Ein⸗ Aus⸗ und Durchgangszoͤllen .

Der Handelsverkehr im Innern iſt zollfrei .

Zollzeichen Formularien fuͤr jede Zollgattung .

Ungluͤltigkeit radirter oder corrigirter Zollzeichen .

Die Verzollung geſchieht nach dem neuen Maas und Gewicht .

Naͤhere Beſtimmung der Verzollungsweiſe nach der verſchiedenen Beſchaffenheit der

Zollobjecte .

Beſondere Beſtimmungen fuͤr Verzollungen nach dem Geldwerth .
Was bei Waaren , die nach Maas oder Gewicht verzollt werden , als das Wenigſte

anzunehmen .

Geſchriebene Zollzeichen ſind nur im aͤußerſten Nothfall , und unter den vorge⸗
ſchriebenen Formen erlaubt .

Der Zoll muß baar und in gaͤngigen Muͤnzſorten bezahlt werden .

Alle Zurechnungen unter dem Namen : Zollaccidenzien , und wie ſte ſonſt heiſen ,

find unterſagt .

Gleich nach Berechnung der Zollgebuͤhren muͤſſen die Zollzeichen abgegeben werden .

Wie es zu halten , wenn der Zollpflichtige nicht gleich baar zahlen kann .

Verzollung der Waaren , welche Reiſende mit ſich fuͤhren .

Verzollungsweiſe fuͤr Waaren , welche in dem Tarif nicht benannt ſind .

Hauptgraͤnzollſtaͤtte — Intermediaͤrzollſtaͤtte — Wehrzollſtaͤtte .

Nebenwege ſollen laͤngſtens binnen Jahr und Tage abgeſchafft werden .

II . Abſchnitt .
Beſondere Beſtimmungen wegen des Durchgangzolles .

J. 20 . Wie es mit Guͤtern , die ganz zu Waſſer tranſitiren , und mit Guͤtern , die theils

§. z1 .

zu Waſſer , theils zu Land tranſitiren , in der Verzollung zu halten .

Normen fuͤr Berechnung des Tranſitzolles .
E 2

Frachtwaͤgen muͤſſen die Hauptzoll - und Commerzialſtraſen einhalten . Ueberfluͤſſige



iin

§. 22 . Bezeichnung der Hauptzoll⸗ und Commerzialſtraſen des Großherzogthums , derſelben

Ein⸗ und Austrittspunkte .

§. 23 . Benennung des Franfitguts nach deffen fúnf Gattungen .

§. 24 . Naͤhere Beſtimmung des reinen Tranſitguts .

§. 25 . Verzollungsnorm fuͤr gemiſchtes und rein tranſitirendes Kaufmannsgut .

§. 26 . Wie es mit den Effecten, welche auf Poſtwaͤgen tranſitiren , zu halten .

§. 27 . Wie insbeſondere mit jenen , die nach dem Geldwerth verzollt werden
muͤſſek.

§. 28 . Verzollung nach Pferdezahl . *

§ . 29 . Was bei Tranſitfuhren mit landwikthſchaftlichen Produkten zu beobachten.
F. 30 . Reines Tranſitgut kann an der Eintrittsſtation entweder fuͤr die ganze Strecke

bis zum aͤußerſten Austrittspunkt , oder , wenn auf der befahrnen Route eine In⸗

termediaͤrzollſtaͤtte iſt , bis dahin verzollt werden .

Controlle bei der Intermediaͤrzollſtaͤtte .

Aufſichtsnormen in Beziehung auf Beiladungen, ob die Route durch fremdherri⸗

ſches Gebiet unterbrochen iſt .

3 . Normen in Beziehung auf tranſitirendes Kochſalz .

Normen fuͤr tranſitirende Kraͤmermarkt Waaren .
Wo der Ueberſchlag ſtatt findet , und was dabei zu beobachten .

Speditionsgut darf der Regel nah nur an òffentlihen Lagerhaͤuſern abgeladen

werden .

$- 37
§. 38 . Beſtimmungen wegen Lagerhaͤuſern und Lageraufſehern .

$- 3J
§. 40 . Lagerhaus Ordnung .
§. 41 . Wo das ganz zu Land gehende Speditionsgut zu verzollen iſt .

§. 42 . Wo das theils zu Waſſer gehende Speditionsgut zu verzollen iſt .

§. 43 . Beauͤnſtigung des inlaͤndiſchen Speditionshandels mittelſt eines geringeren Tranſit⸗

zolles .

§. 44. 9
. 45. Normen fuͤr Kommiſſionsgut .

§. 46 . )

§. 47 . Normen fuͤr foͤrmliche Niederlagen .

§. 46 . Wenn Frachtbriefe vorgelegt werden , und wie fie lin den beſliimiten Faͤllen
ausgeſtellt und beglaubigt ſeyn muͤſſen .
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66 .

ITT , bſchnitt .
Beſondere wegen des Eingangszolles ,

Beſtimmung der Zollſtaͤtte, wo , und Beſtimmungen des Tarifs , nach welchem das

Eingangsgut verzollt werden muß .

Wer den Eingangszoll entrichtet hat , kann frei verkaufen , ohne auch noch ver⸗

kaufsacciſe entrichten zu muͤſſen.

Nach welcher ſtaatswirthſchaftlichen Norm der Eingangszoll berechnet iſt .

In wie weit die Crescenzien der Landesangehoͤrigen frei vom Eingangszoll ſind .

Allgemeine Bezeichnung der Eingangsguͤter nach der Verſchiedenheit ihrer Verwer⸗

thungsBeſtimmung .
54 . Fortſetzung dieſer Bezeichnung .
55 . Beſondere Beſtimmungen fuͤr Colonialwaaren .

Die eingehenden Weine ſollen nicht mehr am Ort der Einkellerung , ſondern an

der Eintrittsgrenzſtation verzollt werden .

Wo und in weſſen Beiſeyn pie Eingangsguͤter abgeladen werden muͤſſen.

Controlle bei der Abladung .
59 . Wie und wo das Gut , welches zu Waſſer eingeht , zu verzollen iſt .

Beziehung auf die §§. 53 . und 75 — 8g.

IV . Abſchnitt LECE

Beſondere Beſtimmungen wegen des Ausgangszolles .

Tarif fuͤr den Ausgangszoll

Bei Verkaͤufen in ' s Ausland wird neben dem Ausgangszoll nicht auchnoch Ver⸗

kaufsaceciſe entrichtet .

Wie die Frachtbriefe und ſonſtige Declarationen fuͤr Ausgangsgut geſtellt ſeyn ſollen .

Wie der Zoll fuͤr Ausgangsgut berechnet iſt .
Alle Localaceiſer , wo nicht beſondere Zoller angeſtellt ſind , ſollen immer mit Aug -

gangszollzeichen verſehen ſeyn — die Entſchuldigung , daß der Zoll an det Aus -

trittsſtation habe entrichtet werden wollen , ift ungültig .

Crescenzien der Auswaͤrtigen ſind in der Verzollung nah den Regeln der Reci -

proeitaͤt zu behandeln , jedoch unter gewiſſen Controllmasregeln .
67 . Grundgefaͤlle der Auswaͤrtigen unterliegen dem vollen Ausgangszoll .
68 .

ie 69 . Fortſetzung .
Normen fuͤr Waaren , welche zu Waſſer anaoiit



V. Abſchnitt .
Verzollung der Waaren , welche auf den Poſtwaͤgen verfuͤhrt werden .

70 . Gleichheit der Verzollung auf den Poſtwaͤgen , wie bei andern Lohnfahrern .

71 . Beſondere Aufzaͤhlung der Stationen , wo die PoſtwagenEffeeten verzollt werden

ſollen .

§. 72 . Verfahren bei der desfallſigen Verzollung , Verantwortlichkeit der Zollofficianten ;
Waaren , welche Poſtconducteurs auf ihre Rechnung mitfuͤhren , muͤſſen in den

Poſtkarten aufgezeichnet ſeyn .

Zollfreiheiten , welche zum Theil gar nicht , zum Theil in der bisherigen
Art nicht fortbeſtehen koͤnnen .

S. 73 . . ) Aufhebung der Zollaverſen mit Ausnahme jenes der Salzadmodiation , . ) der y

Zollfreiheiten zwiſchen einzelnen inn - und auslaͤndiſchen Bezirken . ) der oͤffent⸗

lichen⸗ und Privatinſtituten , Fabriken und Gemeinheiten , . ) Beſtimmungen fuͤr

Fuͤrſtengut , . ) fuͤr Zehenden , Guͤlt - und Zinsgefaͤlle , . ) fuͤr Effecten acere⸗

Ar ditirter auswaͤrtiger Geſandten , 7 ) fuͤr Effecten der Hof - Kriegs⸗Finanz⸗Branchen ,
i

. ) der Familienglieder des regierenden Hauſes , . ) der Standes - 10. ) der

Grundherren .

N. 74 . Wie die Freipaͤſſe ausgeſtellt und controllirt werden ſollen .

VIL Abſchniett .
Beſondere Beſtimmungen fuͤr Waaren , wobei der Einbringer entweder

die erklaͤrte Abſicht hat , ſie nach einer gewiſſen Veredlung im Lande ,
wieder auszufuͤhren , oder wobei der Einbringer nicht weiß , ob , an wen ,

und wie viel er abſetzen werde .

9. 75. Allgemeine Aufzaͤhlung der Waaren erſter Klaſſe .

§. 76. Verſchiedenheit der Baumwollenſpinnereien und derſelben Beguͤnſtigungen .
; §. 77 - Stidereyen . i ;

§. 79 . Innlaͤndiſche Muͤhlen , Bleichen und Faͤrbereien — auslaͤndiſches Vieh auf innlaͤn⸗

diſche Weiden getrieben .

e
e



VII

Beſtimmung in Ruͤckſicht der Verzollung der Schaafe , welche Auslaͤnder auf inn⸗

laͤndiſche Weiden treiben .

90 . Beſtimmungen , wenn Innlaͤnder Vieh auf auslaͤndiſche Weiden treiben .

81 . Jahr⸗ und Wochenmaͤrkte im allgemeinen .

82 . . ) Zoll von Comestibilien , die zu Wochenmaͤrkten gebracht werden , . ) von Kraͤ⸗

merwaaren , welche zu Meſſen und Maͤrkten gebracht werden .

83 . Zoll auf Viehmaͤrkten.
84 . Schaafmarkt in Moͤhringen .
85 . Zoll auf Fruchtmaͤrkten .
86 . Meſſungs⸗ und Einſtellgebuͤhren .

87. Zoll auf Hanf⸗ Flachs⸗ und LeinentuchMaͤrkten.
88 . Die Beguͤnſtigungen haben nur ruͤckſichtlich jener Waaren ſtatt , wofuͤr der Markt

beſtimmt iſt .

„Zollpflichtigkeit der Gaͤngler und Hauſirer .

VIII . Abſchnitt .
Waaren , deren Cin - oder Ausgang unbedingt , oder bedingt verboten ift ,

J. 90 . Artikel , deren Ein⸗ oder Ausfuhr unbedingt verboten iſt .

§. 91 . Beſondere Verfuͤgungen gegen die Ausfuhr des Salpeters .

§. 92 . Artikel , deren Gin - oder Ausfuhr bedingt verboten iſt .

IX . Abſchnitt .
Beſondere Erklaͤrungen und Erlaͤuterungen , in Beziehung auf ſtaats⸗

nachbarliche Verhaͤltniſſe.
6. 93 . Hauptveranlaſſung zu gegenwaͤrtiger Zollordnung .

§. 94 . Naͤhere Erklaͤrungen fuͤr die Befoͤrderung und Erleichterung des wechſelſeitigen
Verkehrs zwiſchen dem Großherzogthum und den Nachbarſtaaten .

§. 95. Beſondere Erklaͤrung in Beziehung auf die mit Nachbarſtaaten beſtehende beſondere

Vertraͤge. I

§. 96. Aufhebung der Retorſions Zollordnung vom 6. Sept . 1808 . und der Specialver⸗

fuͤgung vom 21 . Januar 1811 .

E A O E A

Uebertretung der Zollgeſeze , Beſtrafung der Ulebertreter .

6. 97 . Auf welcherley Art die Zollgeſeze in perſoneller Hinſicht uͤbertreten werden .

Auf welcherley Art in Beziehung auf die Objecte .

7

8



VIII

§. 99 . Welche Rechtsvermuthung bei Zollumgehungen ſtatt hat .
§. 100 . Alle gegen Zolldefraudationen bisher beſtandene Geſeze find aufgehoben . i

§. 101

i

bis 105 .

A .

Allgemeine Strafbeſtimmungen .

. 106 . Beſondere Strafbeſtimmungen gegen Defraudationen des Tranſitzolls .

6 . 107 . Beſondere Strafbeſtimmungen gegen Defraudatiolen des Einfuhrzolles .

6. 108 . Beſondere Strafbeſtimmungen gegen Defraudationen des Ausfuhrzolles .

XI . Abſchnitt .

Faͤlle, wo die beſtimmten Strafen entweder gar nicht oder doch nicht in

dem beſtimmten Maaße ſtatt haben .

109 . Die Entſchuldigung , die Geſeze nicht gekannt zu haben , ſoll in der Regel nicht

beruͤckſichtigt werden .

110 . Wann und wie weit die Reue von der Strafe befreyt .

111 . Waſſer⸗ , Feuer - , Kriegs und dergleichen hohe Noth macht ſtraffrey .

112 . Verjaͤhrung der Zollvergehen .

XIL . AbfHnitt .
Unterſuchung und Erkenntniß in Zolldefraudationsſachen .

§. 113 . Das Verfahren gegen Zolldefraudationen und ſonſtige Uebertretungen der Zoll⸗

geſeze iſt entweder bloß polizeylich,oder ſtreng richterlich.
§ . 114 . Faͤlle die zu einem ſtreng richterlichen Verfahren geeignet ſind .

115 . Verweiſung auf die beſondere Verordnung die Abwandlung der Jon - und Accis⸗

defraudationen betreffend .

axra peie peanas
Defraudations Anzeigen , Anzeigsgebuͤhren.

6. 116 . Wer befugt und wer ſchuldig iſt Defraudationen anzuzeigen.
t 117 . Wie es mit den Unterſuchungskoſten zu palten fep , wenn de Anzeige unrichtigz

befunden wird . SI
PAN

6. 118 . Antheil an den Strafen , wenn die Anzeige wahr befunden wird
í

$. nos Wenn die Strafe in Geld realiſirt wird , wird vorerſt der Betrag des defrauda⸗

dirten Zolles davon abgezogen , und der betreffenden Zollſtaͤtte zur Verrechnung zugeſtellt .

6. 120 . Wie es mit der Belohnung des Denuncianten zu halten , wenn Geld - in Leibes —

Strafen verwandelt werden niy a
KUE

tý !

6. 121 . Die Defraudotiontzſtrafgelder ſind an die betreffende Oberzolleinnehmereyen direet
zur Einnahme und Verrechnung zu decretiren E

TE.
YOM,

6. 122 . Normaltag , an welchem die geſezliche Wirkung und Verbindlichkeit gegenwaͤrtiger W

Verordnung eintritt ,

.

EE

D

Landzoll Ord⸗



Landzoll⸗Ordnung .
Siis

I . Abſchnitt .
Allgemeine Beſtimmungen .

r

Die bisher beſtandene Zollgattungen unter den Benennungen : Landzoll , Impot⸗ ,
Licent⸗ , Geleit - , Guldenzoll , und unter welcher Benennung ſonſt noch eine Zollerhebung
beſtanden haben mag , haben nur noch bis zum erſten Merz 1812 . geſez⸗
liche Kraft und Wirkung , auch ſoll der ſo genannte Kaiſerzoll auf der Route
von Frankfurt nach Baſel vom nemlichen Tag an , nicht mehr erhoben
werden . X:

F §. 2 .

Von eben dieſem Tage an ſind die noch vorraͤthigen Zollzeichen aller Art nicht mehr
guͤltig. Der Anfangs Termin wird abſichtlich ſo weit hinausgeſetzt , damit die auswaͤr⸗
tigen Correſpondenten , Poſtbehoͤrden , Beſtaͤtterehen noch zeitlich von der neuen Ordnung
der Dinge in Kenntniß geſezt werden koͤnnen , und Unordnungen um ſo ſicherer vorge⸗
bogen ſey . Eog

Die kuͤnftige Zollabgabe von Effeeten , Guͤtern und Waaren iſt dreierlei .
I . Eingangszoll , wenn ſie vom Auslande in das Großherzogthum eingehen mit

der Beſtimmung , da verbraucht oder verzehrt zu werden .
Zollerdnung .
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I Ausgangszoll , wenn ſie vom Innland zur Verwerthung ins Ausland gehen.

III . Durchgangszoll , wenn ſie vom Auslande durch das ! Großherzogthum wieder

ins Ausland gefuͤhrt werden .

S- 4

Der Handelsverkehr im Innern des Randeg , iſt zollfrei ; alle Zollſtaͤtte „ wobei ſich

nur eine Verzollung vom Handel und Wandel im Lande ſelbſt denken laͤßt find Hiermit

fuͤr aufgehoben erklaͤrt . Darunter ſind aber jene einzelne Orte , welche nach ihrer derma⸗

ligen ſtatiſtiſch geographiſchen Lage eigene Grenze gegen das Ausland bilden und vora

zuͤglich zu Ein⸗ und Ausſchwaͤrzungen mißbraucht werden koͤnnen , nicht begriffen /vielmehr

muͤſſen die dort beſtehenden Zollſtaͤtte bleiben , und wo deren noh Feine find , errichtet und

dabei insbeſondere die Orte , welche an Grenzſcheidenden Fluͤſſen liegen , beruͤckſichtiget werden .

In der Beilage Lit . A . find die Hauptzollſtaͤtte , und derſelben Filial⸗ , oder ſogenannte

Wehrzollſtaͤtte, in ſo weit , als ſolche nach den eingekommenen Berichten zweckmaͤßig

erachtet worden , benannt , die Kreisdirectorien werden aber hiermit zugleich ermaͤchtiget / da⸗

wo noch ein Wehrzoll angelegt werden muß , um des zu entrichtenden Eina Auge oder .

Durchgangszolles geſichert zu ſeyn / ſolchen ſogleich proviforifh anzulegen ſie folen aber .

alsdann unverzuͤglich Bericht an das Steuerdepartement daruͤber erſtatten , damit defini⸗

tive Beſtimmung daruͤber erfolgen koͤnne .

6: 5 :

Fuͤr jede der drei Zollgattungen ſollen beſondere Zollzeichen nach den Formularien Lit .

B . C . PD. ausgeſtellt , jedesmal aber und fuͤr jede Verzollung noch ein beſonderes De⸗

clarations - Bollet , nach dem Muſter Lit . E . zugegeben werden ; nur beyde zuſammen

ſtellen den Beweiß der geſchehenen Verzollung Hery ein Zeichen ohne das andere iſt un⸗

guͤltig; die Ausfertigungen der Declarations⸗Bolleten Lit . E . muͤſſen in duplo geſche⸗

pen , dann werden ſie durch die Mitte des Wappens abgeſtreift eine Ausfertigung mit

der Unterſchrift des Zollbeamten wird dem Zollenden uͤbergeben / die andere bleibt bei

dem Zollamt und bildet deſſen , nach den drei Zollgattungen abgeſondert zu fuͤhrende dref

Manualien .
§. 6

Corrigirte oder radirte Zollſcheine / Zollſcheine ohne Datum oder ohne Unterſchrift des

Zollers und reſpective des Acciſers , ohne Benennung des Wohnorts deſſelben , unter⸗

liegen , wann keine beſondere Gefaͤhrde erweißlich iſt / doch immer der Strafe , welche auf

Uebertretung eines Zollgeſetzes aus Nachlaͤſſigkeit — geſetzt iſt .
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Giat

Die Verzolung geſchieht ' nach dem im allgemeinen fon unterm 10 . Nov . 1810 .

RNgagsblatt Nro . XLVI . verkuͤndeten neuen Einheits - Maaß und Gewicht — wornach die

neue Ein - Aus⸗ und Durchgangs - Tarife berechnet ſind .

Das in den Ladſcheinen , Frachtbriefen und ſonſtigen Deelarationen enthaltene Maas

und Gewicht muß bei der Berechnung der Zoll⸗Schuldigkeit in jenes reducirt werden ,

eben ſo das Gewicht , wo an der Eintritts - Station keine Bruͤckenwagen ſind : zur Er -

leichterung dieſer Berechnung ſowohl , als zur Ueberzeugung des Zollpflichtigen , daß dabei

keine Willkuͤhr , kein Misgriff des Zollers unterlaufe , ſollen die mit mathematiſcher Puͤnkt⸗
lichkeit gefertigten tabellariſchen Vergleichungen aller innlaͤndiſchen , und der Nachbar⸗
Staaten ! Maaſe und Gewichte mit dem fuͤr dieß Großherzogthum beſtimmten Maaß und

Gewicht allen Zollſtaͤtten zu Jedermanns Einſicht und Selbſtbelehrung mitgetheilt werden .

Die Zollbeamten ſollen ſich befleißen , in den Reduktionsberechnungen , das iſt : in Redu⸗

cirung des in den Frachtbriefen , Ladſcheinen , oder auf eine andere Weiſe declarirten

Maaſes und Gewichtes auf den Gehalt nach dem neuen Maas und Gewicht , eine ſolche
Fertigkeit zu erhalten , damit der Zollpflichtige nicht lange aufgehalten , aber auch das

AerarialIntereſſe dabei geſichert ſey .

: 8 .

Die Verzollung uͤberhaupt geſchieht entweder nach dem Gewicht , oder nach Maas , oder

nach Roßlaſt , oder nach Wagen und
Kordin aoder

nmh
Traget , oder nach Stuͤck , oder nach

dem reinen Geldwerth .
Der Zentner Zoll muß nach Sporco , und nicht nach Netto Gewicht entrichtet werden .

Eine Roßlaſt iſt zu 10 . Centner anzunehmen ; zwey Zugſtiere oder Ochſen werden gleich
gerechnet einem mithin iſt die Laſt , welche ein Zugſtier fuͤhrt , fuͤr 1. Roßlaſt zu

behandeln .
Dies iſt aber nur von gewoͤhnlichen Karch - oder Schaffpferden zu verſtehen ; bei Pfer⸗

den , die an foͤrmlichen Frachtwaͤgen gehen , bei Pferden der Kaͤs⸗ und Sauerwaſſer⸗Fuhr⸗
lente find 12 . Sporeo Centner fúr eine: Pferdeslaſt anzunehmen .

Die Laſt eines Traͤgers wird
51 2. Centner berechnet .

S. g -

Bei Waaren , die tarifmaͤſſig nicht nach Maas und Gewicht , ſondern nach dem Geld⸗

werth verzollt werden muͤſſen , kann zwar der Zoll nach dem — von dem

Verſender darauf geſetzten Valor bezogen werden , aber ohne daß auf ſolchen Pa⸗
A 2
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quets der Valor geſetzt werde , duͤrfen ſie nicht auf den Poſtwaͤgen angenommen werden . —

Werden Waaren dieſer Art durch Lohnfuhrleute verſchickt , oder gehen ſie zu Waſſer aus

dem Lande , oder in das Land ; ſo muͤſſen die Karten und Frachtbriefe den Werth enthal⸗

ten , oder es muß der Ankaufspreis durch legale Zeugniſſe oͤffentlich angeſtellter Perſonen

erwieſen ſeyn; bei einigem Verdacht , daß die Angabe unrichtig ſeye , ſind die Zollaͤmter
befugt , die Paquete in Gegenwart des Eigenthuͤmers , oder bei ſeiner Abweſenheit in Ge⸗

genwart einer obrigkeitlichen - oder zweier Urkundsperſonen , erbrechen und eine genaue

Viſitation und Taxation der inliegenden Waaren vornehmen zu laſſen .
a

Kommen hingegen Traͤger oder andere Eigenthuͤmer der Waaren ſelbſt vor die Grenz⸗

zollſtaͤtte, ſo koͤnnen fie derſelben Werth ſelbſt angeben , findet aber der Zollbeamte die An⸗

gabe zu gering , fo ifer berechtigt ſie zu taxiren , glaubt ſich der Eigenthuͤmer durch dieſe

Taxation beſchwert , Und wil er deswegen den Zoll nicht entrichten , ſo hat der Zollbeamte

dag Recht , die Waaren gegen Bezahlung des von ihm beſtimmten Werths und Entrich⸗

tung des Zolls nach dieſem Werth fuͤr ſich zu behalten ; in dieſem Falle muß aber der Orts⸗

Acciſer , und da , wo der Zoller zugleich Acciſer iſt , eine locale Gerichtsperſon beigerufen ,

von jenem oder von dieſer das Zollzeichen nach der allgemeinen Vorſchrift ausgefertigt und

auch das Zollmanual berichtigt werden .

Iſt der angegebene Werth gegen den wirklichen Werth auffallend zu gering , ſo ,

daß die Angabe erſten Anblicks haͤtte fuͤr unrichtig erachtet werden ſollen , und der Zollbeamte

hat es doch dabei bewenden laſſen , und den Zoll nach dem angegebenen Werth genommen

ſo iſt er fuͤr das , was nach dem wahren Werth mehr an Zoll haͤtte entrichtet werden ſollen⸗

verantwortlich .
6: 10 .

Was bei dem Centnergewicht unter 1. Stein ( 10 , Pfund ) ift , wird fúr 1 , Stein ,

was bei dem Fruchtmaas unter + Malter ift , wird fuͤr 2. Mltr . genommen .

Bei fluͤſſigen Dingen iſt zu unterſcheiden :

Bei gemeinen Weinen , Branntweinen , Eſſig und Bier ift , wag unter i : Ohm iſt /

fuͤr! . Ohm . Bei auswaͤrtigen feinern Weinen , bei Zwetſchgen und Hefen - Branntweinen ,

was unter 1. Stuͤtze iſt , fuͤr 1. Stuͤtze; bei Kirſchenwaſſer und andern feinen Liqueurs ,

was unter 1. Maas iſt , fuͤr eine volle Maas anzunehmen .
l

Hei der Berechnung der Zollgebuͤhren wird jeder Bruch uͤber 1. Kreuzer als ein voler .

Kreuzer , unter z Kreuzer , gar niht in Anfhlag gebradt .=
i
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S. 11 .

Keinem Zoller iſt in der Regel erlaubt , fuͤr den gelösten Zoll anders als mit den vor⸗

geſchriebenen neuen Zollzeichen zu quittiren ; jeder Zollbeamte ſoll alſo Bedacht nehmen , daß
er immer einen geeigneten Vorrath an Zollzeichen habe ; ſollte er jedoch ohne ſeine Schuld
in den Fall kommen , daß er keine gedruckte Zollzeichen habe , ſo mag er zwar eine geſchrie⸗
bene Quittung fuͤr den bezahlten Zoll ausſtellen , es muß aber in dem Declara⸗
tions⸗Bollet ausdruͤcklich angemerkt ſeyn , daß , und warum geſchriebene Zoll⸗
zeichen gegeben worden ſind ; gleichwohl iſt der Zollbeamte nur dann ſtraffrey , wenn er

neben dieſer ſchriftlichen Anmerkung nachweiſen kann , daß er muͤndlich odet ſchriftlich Zoll⸗
zeichen noch zur rechten Zeit von der Behoͤrde verlangt , aber keine erhalten habe .

§. 12 .

Der Zollbetrag muß in ſolchen Muͤnzſorten bezahlt werden , die im Großher⸗
zogthum Gaͤng und Gaͤbe ſind , und in dem Valor , in welchem ſie es ſind ; welcher Zoll⸗

Einnehmer den Zoll auf andere Weiſe zahlen laͤßt, hat den Schaden auf ſich zu nehmen.

§. 13 .

Alle Zurechnungen , insbeſondere alle ſogenannte Zollaceidenzien , ſie moͤgen in den

fruͤhern Anſtellungs - Deereten und Inſtructionen ausdruͤcklich benannt , oder auf bisherige
Nachſicht begruͤndet ſeyn , hoͤren gaͤnzlich auf . — Nur Weeg - Chausée - und Bruͤckengel⸗
der , und was in gegenwaͤrtiger Zollordnung noch beſonders benannt iſt , ſind noch neben

dem Zoll zu entrichten ; in einem beſondern Nachtrag zu gegenwaͤrtiger Verordnung
wird aber auch dafuͤr alle moͤgliche Erleichterung in Sach und Form ſtatuirt werden .

T §. 14 .

Sobald die Zollgebuͤhr berechnet iſt , muͤſſen auh auf der Stelle die Zollzeichen abge -
geben werden , wer dieſem, unter welchem Vorwande es ſey , zuwider handelt , iſt ſtrafbar .

$. 15 .

Wenn der Zollpflichtige erklaͤrt , daß er nicht ſo viel Baarſchaft , als zur Berichtigung
ſeiner Zollſchuldigkeit erforderlich iſt , habe , und wenn er an Ort und Stelle auch nicht ſo
viel baar Geld aufbringen kann , fo wird eine zu Deckung dieſer Schuldigkeit zureichende
Quantitaͤt Waaren ſo lange bey der Zollſtaͤtte zuruͤckbehalten, bis die Bezahlung erfolgt ;
iſt aber dieſe Zuruͤckbehaltung mit Schwierigkeit verbunden oder macht der Zollpflichtige ſonſt

<i
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gegen dieſe Zuruͤckbehaltung erhebliche Einwendungen , ſo kann nur unter der Bedingung davon

abgegangen werden , daf diefex einen Ort im Lande benennt , wo er die Zahlung leiſten

kann und will , dann mußer ſich gefallen laſſen , daß ihm auf ſeine Koſten ein Bote bis

an den benannten Ort mitgegeben wird ; dieſem muß er fuͤr jede zuruͤckgelegte Stunde 12kr .

zahlen , und jede Ortsobrigkeit iſt verpflichtet ; ſowohl dem Boten zu ſeiner Befriedigung zu

verhelfen , als auch den Zollbetrag durch Anwendung des erſten Mittels , nemlich durch Zu⸗

ruͤckbehaltung einer verhaͤltnißmaͤſſigen Quantitaͤt Waaren zu ſichern ; deswegen ſollen in der⸗

gleichen Faͤllen die Zollzeichen nicht dem Zollpflichtigen , ſondern dem Boten zugeſtellt werden⸗

damit es an dem Belege , wornach die Executions Maaßregeln zu berechnen ſind / gewiß

nicht fehle .
§. 16 .

Aue und jede Waaren , bei welchen in der gegenwaͤrtigen Zollordnung und in den

beigefuͤgten Tarifen nicht eine namentliche Ausnahme zugeſtanden iſt , ſie moͤgen von Fuhr⸗

leuten , Traͤgern , von Einheimiſchen oder von Fremden an die Zollſtaͤtte gebracht werden /

ſind dem Zoll unterworfen , wenn alſo ſchon diejenige Bagage , Reiſewaͤgen und Pferde⸗

die der Reiſende zu ſeinem Gebrauch mit ſich fuͤhrt, unter den in dem Tarif enthaltenen

Beſtimmungen zollfrei ſind , ſo muͤſſen doch alle uͤbrige Waaren , wenn ſie auch Nichthan⸗

delsleuten zugehoͤren verzollt / daher bei den Zollaͤmtern angezeigt werden / es moͤgen nun

jene Perſonen die Waaren vom Auslande mit ſich hereinbringen / dahin verſchicken , oder

durch das Großherzogthum hindurchfuͤhren, auch kann es keinen Unterſchied machen ,

ob man die Waaren durch Kauf⸗oder Erbſchaft / durch Schenkung oder auf andere Weiſe

an fich gebracht hat , oder abzugeben ſchuldig iſt .

Da uͤbrigens die Erfahrung lehrt , daß gerade durch Paſſagiers und mittelſt ihrer

eigenen — oder Lohn⸗Reiſe - Waͤgen die feinften und hoh im Zol laufenden WBaaren

ohne daf bei irgend einer Zollſtatt eine Anmeldung davon geſchahe , ein - aus - und durch⸗

gefuͤhrt werden / ſo ſoll das Aufſichtsperſonal darauf beſonders wachſam ſeyn ; ohne erheb⸗

lichen Verdacht ſoll zwar der Reiſende nicht aufgehalten werden , vielweniger eine Viſi⸗

tation ſtatt haben , deſto ſchaͤrfer ſoll aber jeder Mißbrauch , der von dieſer

Nachſicht gemacht wird , jede Zolluͤberfahrung der Art , beſtraft werden . Darnach ſoll eine

beſondere Mahnung und Warnung gefaßt , gedruckt , an allen Zollſtaͤtten , Gaſtwirth⸗

und PoſthaltereiStuben angeſchlagen werden .

§8. 17 -

Sollten Waaren vor die Zollſtaͤtte kommen , welche in dem Tarif nicht namenk⸗

lich aufgefuͤhrt ſind , ſo hat der Zollbeamte vor allem zu unterſuchen / ob ſie ſich nicht
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zu einer der darinn enthaltenen Gattungen eignen , iſt dieſes , ſo wird der fragliche
Artikel nach dem auf dieſe Gattung beſtimmten Zollſatze und im Zweifel zwiſchen meh⸗
reren analogen Gattungen nah einem Durchſchnitt der darauf beſtimmten Zollſaͤtze
verzollt ; ſollte aber gar keine analoge Gattung in dem Tarif angezeigt ſeyn , ſo kann

zwar der Zollbeamte nach den Regeln einer vernuͤnftigen Vergleichung den Zoll anſetzen ,
und einziehen , er ſoll aber ſogleich der OberzollInſpection und diefe dem Kreis Directo⸗
rium unter Anfuͤhrung des zweifelhaft erfundenen Gegenſtandes und des hierauf vor⸗

laͤufig eingezogenen Zollſatzes Anzeige machen , das Kreis Directorium ſoll alsdann ] Bericht
an das Steuer Departement des FinanzMiniſteriums erſtatten .

§. 18 .

Zu Erhebung des Zolls ſind an den Hauptgraͤnzen des Großherzogthums
und an den Endpunkten der HauptCommerzial Straßen, welche auch die eigentliche
Zollſtraßen find, Hauptzollaͤmter angeordnet .

Ihnen zur Seite ſtehen die zub Lit . A . nebſt den Hauptzollaͤmtern benannten Bei - und

Wehrzollamter . Neben den Haupt - und Beizollaͤmtern ſind auch gewiſſe interme⸗
diár Zollſtaͤtte errichtet , deren Zweck und Amts Verrichtung in den folgenden drei

Abſchnitten werden entwickelt werden .

$. 19 .

Alle Frachtwaͤgen múfen die Hauptzoll - und KommerzialStraßen ein - und an den

Hauptzollaͤmtern anhalten . An den Beizollaͤmtern duͤrfen nur diejenige Waaren , wel —

che nicht auf Frachtwaͤgen verfuͤhrt werden , die Waaren der Traͤger , die landwirth⸗
ſchaftlichen Produkte , das Vieh und andere dergleichen Gegenſtaͤnde zur Verzollung ge⸗
bracht werden .

Ganz uͤberfluͤſſige Nebenwege , auf welchen die Grenzzollanſtalten umſchlichen werden

koͤnnen, ſollen , da fie ohnehin auch in polizeylicher Hinſicht nachtheilig ſind , laͤngſtens binnen

Jahr und Tag nach vorgaͤngiger Unterſuchung aufgehoben , und deren Flaͤchen Inhalt den

anſtoßenden Grundeigenthuͤmern zur Urbarmachung uͤberlaſſen werden .

Die OberzollInſpectionen haben ſich die naͤhern Kenntniße ſowohl von ſolchen nach⸗
theiligen und auch in Beziehung auf Feldkultur entbehrlichen Nebenwegen , als von jenen
Localen , wo nach der dermaligen ſtatiſtiſch und geographiſchen Begrenzung des Groß⸗
herzogthums zu Land , und an ſchiffbaren Fluͤſſen etwa noch eine BeigrenzZollſtaͤtte zu er

richten ſeyn moͤge , gelegenheitlich zu verſchaffen , und den Kreis Directorien ſachge⸗
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maͤße Vorſchlaͤge daruͤber zu machen . Zollbares Gut , welches durch Ueberfahrten zu

Waſſer ein⸗ oder ausgehen foll , darf nur mittelſt Ueberfahrten , die fuͤr Waͤgen und a

Frachtgut conſtituirt ſind , und nach dem Einverſtaͤndniß der betheiligten Staaten dafuͤr si

conſtituirt bleiben werden , eit - und ausgehen ; nur Comestibilien , die in der Hand

oder auf dem Kopf ju - und von Wochenmaͤrkten getragen werden , koͤnnen in Nachen ,

womit Fußgaͤnger uͤbergeſezt werden , ein⸗ und ausgehen , Bu dem Ende follen die

Kreis Directorien an allen fuͤr Waͤgen und Frachtgut nicht berechtigten Ueberfahrten⸗

Placaden , auf welchen das UeberfahrtsVerbot mit einer Strafbedrohung von 5 fl . deut⸗

lich ausgedruͤckt iſt errichten laſſen .

II . Abſchnitt .

Beſondere Beſtimmungen wegen des Durchgangs⸗Zolles .

§. 20 .

B : Das ganz zu Waſſer tranſitirende Gut bleibt den bisherigen Waſſerzoll Larifen noch

TEA zur Zeit unterworfen ; das Gut , welches theils zu Land tranſitirt , wird , ſo lang es zu

Waſſer geht , nach den beſtehenden Waſſerzoll Tarifen, und ſo weit es zu Land tranſitirt ,

nah dem vorliegenden neuen TranſitTarif verzollt .

§. 21 .

Der Landtranſitzoll wird

a ) noh der Entfernung des Eintrittpunktes von dem Punkte des Austritts , alſo nach

Verhaͤltniß der Stundenzahl .

D ) Zn der Reget nad der Qualitaͤt der Waaren entrichtet .

Auf dieſen zwei Hauptnormen ruht das Durchgangszoll Tarif Lit . F ,

4 §. 22 .

Die Beilage Lit . G . bezeichnet alle Haupt⸗Zoll⸗ und Commerzial Straßen des

Großherzogthums , ihre Entfernungen von den zufferſten Eintritts⸗bis zu ipren aͤuſſerſten

Austrittspunkten , zum Theil auch die ſpecielle Entfernungen von Ort zu Ort , damit die

auswärtigen Vetſender und Bezieher der Waaren , uͤberhaupt alle Zollpflichtige in Zu⸗

ſammenhaltung der beiden Beilagen F . und G . und der weiter unten vorkommenden
beſondern
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beſondern Beguͤnſtigungen , ſich ſelbſt Rechnung uͤber ihre Zollſchuldigkeit machen , und

jedem moͤglichen Unfug uͤbertriebener Zollforderungen begegnen koͤnnen . Die Lit . G .

bezeichnete Entfernungen ſollen jedoch nur bis zur Zeit , wo die bereits eingeleitete genauere

Straßenvermeſſung vollbracht ſeyn wird , zur Norm dienen .

§. 23 .

Das Tranſitgut iſt entweder

. ) ganz reines Tranſitgut , wenn es nemlich die Beſtimmung hat , in ſeiner ganzen

Maſſe , ohne irgend eine Abladung im Lande , durch das Land ins Ausland zu pey
oder

. ) feine eigentliche Commerzial Beſtimmung iſt zwar die nemliche , nur daß es im Lunde
uͤberſchlagen ( geſcholdert ) andern Fuhrleuten oder Boten zum weitern Transport
ins Ausland uͤbergeben werde , oder

. ) es iſt Speditionsgut , in ſo weit eg nemlich die Beſtimmung hat , durch einen innlaͤn⸗

diſchen Spediteur uͤber kurz oder lang ins Ausland verſendet zu werden , oder

. ) iſt Kommiſſionsgut , wenn es nemlich an einen innlaͤndiſchen Handelsmann addreſſirt
und auf deſſen Speculation , wie er es im Lande oder auſſer Lands verwerthen koͤnne,
ausgeſezt iſt , oder

. ) es iſt mit declarirtem Eingangs ( Comsumo ) Gut vermiſcht .

§. 24 .

ad . ) Wenn das Tranſitgut rein kaufmaͤnniſch Gut iſt , und nur aus Einer Gattung

von Waaren beſteht , z. B. aus einem Wagen mit Baumwolle oder mit Glaßwaaren ,
oder mit Farbhoͤlzern , oder mit Eiſen ꝛc. ſo bleibt es bei dem fuͤr dieſe Gattung be⸗

ſonders tarifirten Tranſitzoll .

§. 25 .

Wenn die Ladung gemiſchtes Kaufmannsgut iſt , aber doch ſolches , welches nach dem

Gewicht verzollt wird , ſo ſoll , um den diret en Tranſit nicht nur in der Verzollung , ſondern

auch in der Art und Form der Verzollung zu erleichtern , ſobald die Frachtbriefe dieſe Be —

ſtimmung enthalten , da , wo Bruͤckenwaagen angebracht ſind , ohne langes Controlliren der

Frachtbriefe und Ladſcheine mit der Ladung ſelbſt — ein Centner in den andern zu 3fr .

per Stunde verzollt werden . Um dieſen Befoͤrderungszweck noch in einer groͤßern Ausdeh —

nung zu erreichen , ſind auch die ſakfaͤhigen und fluͤſſigen Dinge , welche bei dem

Cin - und AusfuhrTarif nach dem Maas berechnet ſind , bei dem Tranſit nach dem Gewicht
Zollordnung . B
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tarifirt ; verlangt aber der Frachtfahrer , daß die einzelne Colli , Faͤſſer, Kiten , Balen e

genau mit ſeinen Frachtbriefen verglichen , und daß der Zoll nach dem fuͤr jede einzelne
Gattung beſtehenden Tarif und nach dem Reſultat einer vorhergegangenen genauen Unter⸗

ſuchung berechnet werden moͤge, ſo darf ihm das nicht verſagt werden .

Wo Bruͤckenwaagen ſind , muß alsdann die genauere Conſtatirung des Gewichts und
die Berechnung des Zolles , durch beſondere Abwaͤgung jener Colli und Faͤſſer, die eine

beſondere Gattung der Waaren enthalten , berechnet werden , ſtimmen alsdann die Fracht —
briefe in der Qualitaͤt und in dem Gewicht mit dem wahren Befund nicht uͤberein , ſo iſt

der Fall einer Defraudation vorhanden . Wo keine Bruͤckenwaagen ſind , muͤſſen neben

den Frachtbriefen auch die Frachtkarten , und jene in dem einen , wie in dem andern Fall

producirt werden . Frachtguͤter ohne Frachtbriefe und auch Frachtbriefe ohne Karten koͤnnen

der ausgeſprochenen Beguͤnſtigung nicht nur nicht theilhaftig werden , ſondern ſie ſind der

ſtrengſten Unterſuchung unterworfen .

§. 26 .

Die Guͤter , welche auf den Poſtwaͤgen tranſitiren , und die natuͤrlicher Weiſe nicht

alle durch beſondere Frachtbriefe certificirt ſeyn koͤnnen , muͤſſen ſtuͤckweiſe und nach ihren

einzelnen Quantitaͤten und Qualitaͤten verzollt werden ; bei großen Stuͤcken , die nicht

nach dem Geldwerth , ſondern nach dem Gewicht verzollt werden , muß entweder auf den

Paͤcken und Ballen , oder auf dem dazu gehoͤrigen Addreßbriefe die Waare und das

Gewicht derſelben beſtimmt ausgedruͤckt ſeyn .

§. 27

Enthaͤlt die gemiſchte Ladung auch Waaren und Effecten , die vermoͤge des Tranſit⸗

Tarifs nicht nach dem Gewicht , ſondern nach dem reinen Geldwerth verzollt werden

muͤſſen, ſo muß das Gewicht und der Geldwerth entweder ſchon in dem Frachtbrief

ausgedruckt ſeyn , oder von dem Frachtfahrer muͤndlich declarirt werden ; das Gewicht —

damit dieſes von der Schwere der ganzen Ladung abgezogen werden fann , und der Geld -

werth — damit dafuͤr der Zoll beſonders berechnet werden kann .

Eben dieſes iſt bei beigeladenen Waaren , die nach dem Stuͤck zu verzollen ſind , zu

beobachten .

§. 28 .

Wo an den Eintrittsſtationen keine Bruͤckenwaagen ſind , muß das Gewicht nach

der Pferdezahl , zu 10 und reſp . 12 Centner auf ein Pferd , jedoch ohne Ab zug der
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Schwere des Wigens und des Geſchirrs , worauf bei den 10 und 12 Centnern ſchon abge »

hoben iſt , (§. . ) berechnet werden . Die Fuhrleute , welche , ehe ſie an die Zollſtaͤtte kommen ,

Pferde abſpannen , und wenn ſie dem Zoller aus dem Auge ſind , wieder anſpannen , ohne

daß die Localitaͤt ſelbſt eine Vermehrung oder Verminderung der Pferdezahl erheiſche ,

ſind als Zolldefraudanten zu behandeln .

$. 29 .

TranſitFuhren mit landwirthſchaftlichen Produkten als : Hanf , Flachs , Hopfen ,
Krapp , Tabaksblaͤtter , unter deren Volumen leicht Waaren von verſchiedenartigen und

hoͤhern Zollſaͤtzen, verſtekt ſeyn koͤnnen , und die nicht allemal an Hauptzollſtationen ein⸗

gehen , muͤſſen von der Obrigkeit des Orts , wo ſie abfahren , ein ganz glaubhaftes

Zeugniß uͤber Qualitaͤt und Gewicht der Ladung haben , widrigenfalls unterliegen ſie

bei der erſten Zollſtation , die ſie betreten , einer genauen Unterſuchung .

§: = J0 :

Bei dem reinen Tranſitgut ſteht den Zollpflichtigen frei , an der Eintritts Grenz⸗
zollſtaͤtte den Tranſitzoll bis an den aͤuſſerſten Austrittspunkt zu entrichten , oder auf

den Routen , wo eine intermediaͤre Zollſtaͤtte beſteht , nur bis dahin , und dort erſt den

Zollbetrag fuͤr die Strecke von da bis zum aͤuſſerſten Austrittspunkt zu bezahlen .

In dem erſten Falle gibt er die bei der Eintrittsſtation geloͤßte ſpecielle Tranſit —

zollzeichen Lit . B . bei der IntermediaͤrZollſtaͤtte ab , und erhaͤlt dafuͤr einen Gegenſchein

nach dem Muſter Lit . H . Dieſen Gegenzollſchein gibt er alsdann an der Grenzaustritts —

ſtation ab . In dem zweiten Falle gibt der Zollpflichtige die bei der Eintrittsſtation fuͤr

die Streke bis zur IntermediaͤrZZollſtaͤtte geloͤßte Zollzeichen ab , erhaͤlt fuͤr den weitern

Zollbetrag von da bis zum Punkte des Austritts , neue Zollzeichen , die ebenfalls an

der Austrittsſtation abgegeben werden muͤſſen. In beiden Faͤllen aber behaͤlt der Zoll —

pflichtige das neben den eigentlichen Tranſitzollzeichen noch beſonders ausgefertigte De —

clarationsbollet Tit . . ) zu ſeiner Legitimation .

Die Zollbeamten an den IntermediaͤrZollſtaͤtten, haben ihr Augenmerk vorzuͤglich
darauf zu richten , ob die praͤſentirten Zollzeichen mit den vor ihnen erſcheinenden La —

dungen , und wenn nach Frachtbriefen verzollt worden , ob ſie mit dieſen — ob dieſe

mit den zur Einſicht und Vergleichung jedesmal abzuverlangenden Karten zuſammen treffen ,
B 2
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ob bei der Eintrittsſtation nicht zu viel und nicht zu wenig verzollt worden ; ob von der

Eintritts - bis zur IntermediaͤrZollſtaͤtte keine Beiladung im Lande geſchehen ſey .
Geſchah eine Beiladung , und ſie wird nicht gleich bei der IntermediaͤrzZollſtaͤtte

mit AusgangsZollzeichen , die allemal am Orte der Beiladung geloͤßt werden muͤſſen ,

belegt , iſt der Frachtfahrer als Defraudant zu behandeln . Wegen Beiladungen , die mit

legalen Karten nachgewieſen ſeyn ſollten , aber nicht nachgewieſen werden koͤnnen , iſt nach

der Vorſchrift des § . 25 . zu verfahren .

§. 32 .

Eine beſondere Aufſicht aber iſt in Beziehung auf Beiladungen an jenen Punkten ,

wo die diſſeitige Route auf eine Strede durch auslaͤndiſches Gebiet durchſchnitten iſt ,

nothwendig , zu welchem Ende an den —dieſen Einſchnitten zunaͤchſt vorliegenden und zu —

naͤchſt folgenden Punkten des diſſeitigen Gebiets , Zollſtaͤtte beſtehen bleiben , und wo keine

ſind , beſonders nach Lage der — vermoͤge des Pariſer Vertrags vom 2 Okt . 1810 . zu⸗

und abgekommenen Landestheile , errichtet werden muͤſſen. An der zunaͤchſt vorliegenden

Zollſtaͤtte muß unterſucht werden , ob keine —fuͤr das darzwiſchen liegende fremdherriſche

Gebiet beſtimmte Beiladung geſchehen , wird eine ſolche entdekt , und der Tranſitirende

kann ſich nicht mit einem darauf beſonders geſtellten AusgangsZollzeichen legitimiren , iſt

er als Zolldefraudant zu behandeln .

An der zunaͤchſt folgenden Zollſtaͤtte muß unterſucht werden , ob in eben diefem fremd -

herriſchen Gebiete eine Verwechslung der Waaren vorgegangen ſey , iſt dies der Fall und

der Tranſitirende zeigt es nicht gleich bei ſeiner Erſcheinung vor der Wiedereintritts —

Zollſtaͤtte an , ſo iſt er ſtraffaͤllig.

Zur Beſchleunigung dieſer Unterſuchung ſoll jeder Tranſitirende — die in dieſem

fremdherriſchen Gebiete fuͤr die Beiladung geloͤßte Ausgangs Zollzeichen vorlegen ; hat er

deren und legt ſſie auf Zollamtliche Aufforderung doch nicht vor , iſt die Beſtrafung zu

ſchaͤrfen.
§ . 33 .

Die Durchfuhr des Kochſalzes zu Land ſoll nicht anders als in Saͤcken oder Faͤſſern

geſchehen ; dieſe ſollen bei der Eintrittsſtation plombirt , die Zahl der Saͤcke oder Faͤſſer
in den Tranſitzollzeichen genau bemerkt werden . Bei der Austrittsſtation muß genau nach —

geſehen werden , ob die Plombage an allen Saͤcken und Faͤſſern noch unverlezt und ob

die Zahl der Saͤcke und Faͤſſer, welche in dem Zollzeichenbemerkt iſt , noch die nemliche fep.
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§. 34 .

Tranſitirende Krämer Marktwaaren ſind im Hin⸗ und Rukwege dem ganzen iaia t⸗

zoll unterworfen .
S: 35 .

ad . ) Der Ueberſchlag darf in der Regel nur da geſchehen , wo Lagerhaͤuſer ſind ,
unter Aufſicht und Controle deg Lagerhausperſonals ; gleichwohl ſoll folcher auch da erlaubt

ſeyn , wo ein Zollamt , oder in deſſen Ermanglung eine OberaccisEinnehmereh beſteht .—
Vor dem wirklichen Ueberſchlag muͤſſen die Zollzeichen von der Eintritts - oder von

der IntermediaͤrZollſtation dem Lagerhausbeamten , oder dem Zoll - oder dem Ober -

accisbeamten vorgezeigt , die VerladungsGegenſtaͤnde damit verglihen , úberhaupt die

Vorſichtsmasregeln genommen werden , daß bei dem Ueberſchlag keine Verwechslung

der Waaren geſchehe , und daß der allenfallſige Zuwachs , wenn ſolcher nicht wieder

im Lande abgeſezt , Tonteri auſſer Landes verfuͤhrt wird , auf der Stelle verzollt
werde .

Fuͤr dieſe Bemuͤhungen ſind dem inſpicirenden Lager - Zoll⸗oder OberAceisbeamten

30 Kreutzer , zur Haͤlfte von dem uͤberſchlagenden — zur Haͤlfte von dem uͤberneh⸗
menden Fuhrmann oder Boten zu entrichten .

Der Fuhrmann oder Bote , welcher die Waare uͤbernimmt , muß ſich die Fracht⸗

briefe , die geloͤßten Zollzeichen oder Gegenzollſcheine zuſtellen laſſen , um ſich damit
an der Austrittsſtation legitimiren zu koͤnnen .

$. 36 .
ad . ) Speditionsgut darf der Regel nah , nirgendswo , als an oͤffentlichen Lager⸗

haͤuſern abgeladen werden.
§. 37 -

In allen Stäͤdten und ſonſtigen Ortſchaften , wo bisher Speditionsgeſchaͤfte eA

worden ſind , aber noch keine oͤffentliche Lagerhaͤuſer , ſondern nur Privatſpeditions Anſtalten
und Niederlagen beſtehen , muͤſſen oͤffentliche Lagerhaͤuſer , entweder auf Koſten der Ge⸗

meinds Aerarien gegen den vollen Bezug der Waag - und Lagergebuͤhren , oder von der

geſammten Syeditions Innung des nemlichen Handlungs Orts , gegen Ueberlafftint
der

nemlichen Gebuͤhren, errichtet werden .

und geringerem Umfang und dafuͤr ein hinreichendes , zur obrigkeitlichen Aufſicht geeignetes

§. 38 .

In Ortſchaften , wo nur Einer Speditionsgeſchaͤfte macht , ſie ſeyen von groͤßerem



Etabliſſement hat , fann dieſem die Eigenſchaft eines oͤffentlichen jedoch
nur

unter folgenden geſezlichen Bedingungen attribuirt werden ; daß
`

. ) nicht nur ein oͤffentlicher Lageraufſeher beſtellt und verpflichtet , ſondern da , wie in

den bereits beſtehenden oͤffentlichen Lagerhaͤuſern , auch das ganze Perſonal , welches
mit Auf - und Abladen , mit Zu - und Abfuͤhren , mit Ein - und Auspacken , mit

Abwaͤgen, Abmeſſen und Abviſiren befaſſet iſt , auf ihre Verrichtungen in herrſchaft —
liche Pflichten genommen .

. ) Die Magazine ſehr gut und doppelt verſchloſſen , ein Schluͤſſel in Händen des

Spediteurs , der andere immer in Haͤnden des Lageraufſehers ſeyn .

. ) Daß nur in Gegenwart des Lageraufſehers auf - und abgeladen werden duͤrfe.

S. 39 .
Wo der Speditionshandel von der Wichtigkeit iſt , daß es die Erbauung eines oͤffent⸗

lichen Lagerhauſes , oder die Erwerbung und allenfallſige Erweiterung eines Privatmaga —

zins zu dieſer oͤffentlichen Beſtimmung lohne , aber weder die Gemeinde , noch die daſigen

Spediteurs ſich zu ſolchem Bau oder Erwerb verſtehen wollen , da darf nach Verlauf
eines halben Jahrs a dato gar kein Speditionsgut mehr abgeladen , ſondern alles an

ſolche Spediteurs bezeichnete Gut muß auf Koſten derſelben an das zunaͤchſt gelegene ,
oder von ihnen ſelbſt gewaͤhlte Lagerhaus verbracht werden , waͤhrend dieſem halben Jahr

muͤſſen ſich die einzelne Spediteurs den nemlichen Anordnungen , welche §. 38 . feſtgeſezt

ſind , unterwerfen , wenn ſie das nicht koͤnnen, oder nicht wollen , iſt ihnen alle Spedi —
tion ſogleich zu unterſagen .

lie
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§. 40 .

In der naͤchſt erſcheinenden Lagerhaus Ordnung , werden die Waag - und Lagerge -

buͤhren beſtimmt , die Vorſchriften , wie die Manualien zu fuͤhren find ; gegeben , aud jene

Artikel benannt werden , die von der Lagerung ausgenommen ſind , und direkt an dem

Hauſe des Eigenthuͤmers , oder an einem dritten vor Gefahr ſichernden Ort , jedoch allemal

unter oͤffentlicher Controlle abgeladen werden muͤſſen.

SC AT

Wenn der Frachtfahrer mit dem Speditionsgut eheran die fuͤr die ganze Route deſignirte
IntermediaͤrZollſtaͤtte , als an die Speditionsſtaͤtte gelangt , fo bat er ; wie bei dem reinen

Tranſitgut dort die bei der Eintrittsſtation geloͤßte Zollzeichen abzugeben und fuͤr den

Betrag den Gegenzollſchein zu empfangen ; er hat alsdann den Zoll fuͤr die Entfernung
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der IntermediaͤrZollſtaͤtte bis zur Speditionsſtaͤtte zu loͤßen; fúr ben weitern Tranſit vom

Lagerhauſe bis zum Austrittssunkt , gibt der Zoller der Lagerſtaͤtte die Zollzeichen , welche

mit den uͤbrigen an der Austrittsſtation abgegeben werden . — Beruͤhrt er den Spedi⸗

tionsplaz eher , als die IntermediaͤrZollſtaͤtte, ſo wird an der Eintrittsſtation der Zoll

nur bis an den Speditionsplaz bezahlt , geht alsdann das Gut aus dem Lagerhauſe weiter ,

ſo wird der Zoll da nur bis zur IntermediaͤrZollſtaͤtte entrichtet , alsdann da der Gegen⸗

zollſchein erhoben und fuͤr die weitere Strecke bis zum Austritt , der Zoll entrichtet , an

dem Ausgang wird es gehalten , wie bei reinem Tranſitgut .

§. 42 .

Das Speditionsgut , welches theils zu Waſſer , theils zu Lande geht CS. 20 . ) darf

von Waſſer zu Land durchaus anders wo nicht ein - aus - oder umgeladen werden , als

wo Lagerhaͤuſer oder doch Haupt - oder IntermediaͤrZollſtaͤtte ſind ; wird das Gut da

von Schiff zu Wagen geladen ,ſo iſt dieſe Landzollſtaͤtte als die Eintrittsſtation — wird das

Gut daſelbſt von Wagen zu Schiff geladen , iſt dieſelbe als die Austrittsſtation , jedoch nur in Be⸗

ziehung auf die Landwegſtrecken und der desfallſigen Erhebung und Abgebung der Zollzeichen ,

au betrachten . Wenn einzelne Colli , Faͤſſer, Kiſten , Ballen , aug dem Lagerhauſe in

das Haus eines innlaͤndiſchen Kaufmanns gebracht werden wollen , ſind dieſelbe ohne
Unterſchied als Commiſſionsgut zu behandeln und es muß der Eingangszoll davon ent⸗

richtet werden , dergeſtalt jedoch , daß der Betrag des eben davon ſchon jas a
zolls abgerechnet werde .

§8. 43 .

Von alem Kaufmannsgut , das nach den bei der Eintrittsſtation vorzulegenden Fracht⸗

briefen und Karten an einen innlaͤndiſchen Spediteur deelarirt und beſtimmt iſt , bei dem -

ſelben niedergelegt und dann durch ihn weiter verſendet zu werden , ſoll , ſtatt der bei dem direc⸗

ten Tranſit zu entrichtenden 1 kr . ( §. 25 . ) der Centner nur mit 3 fr . per Stunde big gur

Speditionsſtaͤtte , und von da bis zum Austrittspunkt verzollt werden .

§. 44 .

Commiſſionsgut muß gleichfas in Lagerhaͤuſern niedergelegt werden , eben ſo die

Waaren , welche innkaͤndiſche Großhaͤndler dirett auf ihre Namen und Rechnung vom

Auslande kommen laſſen , inſofern bei der erſten Eintrittsſtation nicht der Conſumo ,

ſondern nur der Tranſitzoll entrichtet worden iſt ; ſie muͤſſen daſelbſt liegen bleiben ; bis

naͤher erklaͤrt wird , entweder, daß ſie im Lande verwerthet , oder ins Ausland verfuͤhrt



16

werden wollen , wornach entweder der weitere Tranſitzoll nach 8. 43 . zu entrichten , oder der

Eingangszoll unter Abzug des Tranſitzolls nachzutragen iſt , im lezten Falle koͤnnen ſie die Waa⸗

ven , fobald fie Die Controlle des Lagerhauſes paſſirt haben , in ihre Privatmagazine nehmen .

§. 45 .

Ruͤkverguͤtungen, bei deren nachheriger Verfuͤhrung ins Ausland , haben nicht ſtatt .
§. 46 .

Wenn vor der Wiederausfuͤhrung aus dem Lagerhauſe einzelne Colli in mehrere kleine

verpakt werden , muf folches auf den Karten und Frachtbriefen von dem Lagerhausauf —
ſeher und Zoller genau bemerkt werden ; haben dieſe nicht mehr den Raum

dafuͤr , muͤſſen neue ausgeſtellt werden .

S. 47 .

Waaren auswaͤrtiger Handelsleute und Fabrikanten , wofuͤr eigene Niederlagen im

Lande geſtattet ſind , z. B . fuͤr Glaswaaren , ſind wie Conſumogut ohne Ruͤckſicht , daß

einzelne Parthieen wieder ins Ausland verkauft werden , zu behandeln .
S. 48 .

Foͤrmliche, von der Ortsobrigkeit der Ladſtaͤtte oder von der daſigen Kauf - oder

Lagerhausbeſtaͤtterei beglaubigte Frachtbriefe muͤſſen vorgelegt werden .

. ) Wenn der Frachtfahrer nicht geſonnen iſt , ſeine gemiſchte Fracht nach dem Durch —

ſchnitt zu à kr . per Centner und Stunde zu verzollen ( §. 25. ) hier muß jede be⸗

ſondere Sorte der Ladung , ſo wie derſelben Gewicht genau bemerkt ſeyn .

. ) Wenn ein Theil der Fracht aus reinem Tranſitgut , ein anderer Theil aus Spe -

ditionsgut beſteht ; hier muß bei des Empfaͤngers Benennung auch deſſen Wohnort
und Qualitaͤt als Spediteur , beilaͤufig nach dem Muſter Lit . I . ausgedruͤkt ſeyn ;

iſt dieſe Abſicht der Verſendung und dieſe Qualitaͤt des innlaͤndiſchen Spediteurs

nicht ausgedruckt , ſo iſt das Gut als Eingangsgut zu behandeln und in Zoll zu

nehmen .

L Abſchnitt

Beſondere Beſtimmungen wegen des Eingangszolles .

Sc 49 .
;

Alle Guͤter , Waaren und Effecten , mwelhe aus andern Staaten in das Grofe

Herzogthum gebracht werden , um alloa verbraucht oder verzehrt zu werden , ($ . )

find
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ſind dem Eingangszoll , und zwar an der Grentzolſtatte , wo fie eingehen ; nah Dem Zarif
Lit . K . unterworfen .

§. 5o .

Wer den Eingangszell entrichtet hat , er ſey ein Innlaͤnder oder Auslaͤnder , kann das

eingefuͤhrte Gut im Lande verkaufen , vertauſchen , oder auf eine ſonſtige Art im Lande

abſetzen , ohne dafuͤr noch eine beſondere ſogenannte Verkaufsacciſe zu entrichten .

SOT .

Der Eingangszoll iſt nicht nach Stunden , ſondern nach der Qualitaͤt und Quantitaͤt

der Waaren , in auf die innere gewerbſchaftliche Verhaͤltniſſe berechnet .

iea
à

y ;
§. 5 2 .

Crescenzien Großherzoglicher Unterthanen aus nahen — durch Fluß - oder Landesgren⸗

zen geſchiedene Markungen , ſind frei vom Eingangszoll .

§. 53 .

Eingangsguͤter , Effecten und Waaren paben entweder

. ) fhon bei dem Eingang ihre feſte und erklaͤrte Beſtimmung , Eigenthum eines Inn⸗
laͤnders zu wenden , ſey es hernach zum Selbſtgebrauch oder

àu
deffen weiterem Abſatz

oder

. ) der Einbringende hat nur die Abſicht , die Waare im Lande zu verkaufen / ohne daß
er weiß , ob , wie viel und an wen er davon im Lande abſetzen werde , wie dies bei

Niederlagen , bei oͤffentlichen Maͤrkten , bei Gaͤnglern und Hauſſirern der Fall iſt .

§. 54 .
Bei Guͤtern und Effecten

ad . ) kommt es wieder darauf an , ob ſie gemiſcht mit Tranſitguͤtern eingehen , oder

ob die ganze Ladung aus Conſumoguͤtern beſtehe ; fuͤr den erſten Fall tritt die f. 48 .
beſtimmte Norm ein , wornach ſich Jedermann zu achten hat , wenn er bei der Ein —

trittsſtation nicht einer ſtrengeren Umſicht und Unterſuchung unterworfen — wenn er

der Gefahr nicht ausgeſezt ſeyn will , Tranſitgut als Eingangsgut verzollen zu muͤſſen.

Iſt aber das Eingangsgut nach dieſer Vorſchrift declarirt und die Declaration

vorſchriftmaͤſig beglaubigt , ſo ſolle der Zoll opne weiteren Aufenthalt darnach berech⸗
net und erhoben werden .

Im zweiten Falle muß auf die declarirte Qualitaͤt der Waaren be ſondere Aufmerk⸗
ſamkeit gerichtet werden . $

Zollordnung. Ç
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§. 55 .

Sn Betreff der ColonialWaaren werden die Verordnungen von 2. und 15 . Oktober

1810 . in fo weit fie gewiſſe Abſatz - und UebernahmsPlaͤtze beſtimmen , bei den nun einge⸗

richteten Grenzzoͤllen und ControllarAnſtalten aufgehoben ; wegen beſonderer Impoſtirung

derſelben bleibt es zur Seit bei der neuen Verfuͤgung vom 11 . May 1811 . , nur wird zur

Beſeitigung alles Mißverſtaͤndniſſes bemerkt , daß der fuͤr die einzelne ColonialArtikel in dem

Tarif beſtimmte Eingangszoll , den Fall ſchon aquitirter und mit Certifikaten hieruͤber

verſehener Waaren vorausſeze , daß alſo , wenn dieſes an der Eintritts⸗ Station nicht nach⸗

gewieſen werden kann , der Impot nach der Verordnung vom aten October 1810 . bezahlt

werden muß . Auf allen Fall aber duͤrfen ColonialWaaren nur auf den Lit . G. deſignir⸗

ten Hauptſtraßen eingehen , und muͤßen an den dort benannten Haupteintrittsſtationen

verzollt werden , jede Einfuhr , die auf andern Wegen geſchieht , iſt ſtrafbar , und jede

Verzollung , die anderswo geſchieht , iſt als nicht geſchehen zu behandeln .

§. 56 .

Rückſichtlich des Eingangszoles von Weinen verſteht ſich ſchon nach der allgemeinen

Anordnung uͤber die Verzollung an den Eintritts Grenzſtationen, daß die Weine nicht mehr

an dem Ort der Einkellerung , ſondern unmittelbar an der Eintrittsſtation verzollt werden

muͤſſen.

Alle auf die Verzollung bei der Einkellerung — alle auf die Ruͤckverguͤtung gegen

Beſcheinigung des Wiederausgangs ſprechende Verordnungen ſind demnach aufgehoben .

S: oTe

Die Waare darf nirgendwo , alè in dem — in den Zollzeichen deſignirten Ort —

und nur in Beiſeyn des Ortszollers , oder wenn kein beſonderer Zoller im Ort angeſtellt iſt ,

in Beiſeyn des OrtsAcciſers abgeladen werden ; iſt aber ein Lagerhaus daſelbſt , und die

Waare kann ihrer Natur nach dort gelagert werden , ſo darf ſie nicht unmittelbar bei dem

Eigenthuͤmer noch weniger bei einem Wirthe — ſondern ſie muß am Lagerhauſe abgeladen

und dort controllirt werden .

§. 58 .

Bei der Abladung muß die Quantitaͤt und Qualitaͤt der Waare mit den geloͤßten Zoll⸗

zeichen genau verglichen werden , wird nichts dabei zu erinnern gefunden , kann der Eigen⸗

thuͤmer die Waare uͤbernehmen , die Zollzeichen nimmt der Ortszoller und reſp . der Orts⸗

Acciſer zu Handen , und gibt ſie monatlich an den Oberzolleinnehmer ab .
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§. 59 .

Was mit der Beſtimmung / innlaͤndiſches Eigenthum zu werden , zu Waſſer eingeht ,

wird nicht an der Waſſerzollſtaͤtte , auch nicht nach den WaſſerzollRollen, ſondern lediglich an

der LandeintrittsZollſtaͤtte , nach dem LandeingangsZolltarif Lit . K . verzollt — ſollte auch

die Erhebung des Land⸗ und Waſſerzolles in der nemlichen Zollſtaͤtte und in der nemlichen

Perſon vereinigt ſeyn , ſo muß doch die Zollerhebung und Verrechnung nach dieſer Norm

geſchehen .
§. 60 .

Bei Guͤtern , Waaren und Effecten

ad . ) koͤnnen nicht gleiche Beguͤnſtigungen , aber auch nicht gleiche Erſchwerungen ein⸗

treten ; da aber hierbei die Ein - und Ausgangszoͤlle zugleich im Auge gehalten werden muͤſ⸗

ſen , werden daruͤber die naͤheren Beſtimmungen gegeben werden , wenn die Normen we⸗

gen des Ausgangszolles und auch die Normen uͤber die erloͤſchende und fortdauernde Zoll⸗

freiheiten feſtgeſezt ſehn werden .

IV . Abſchnitt .

Beſondere Beſtimmungen wegen des Ausgangs⸗Zolles .

§ . 6l : y

Alle Guͤter , Waaren und Effecten , welche aus dem Großherzogthum ausgefuͤhrt

werden ( S. 3 ) unterliegen dem in der Beilage Lit . K . zugleich mitbeſtimmten Aus⸗

gangsZoll .

§. 62.

Neben dem Ausfuhrzoll ſoll nicht auch noch Accis fuͤr den Verkauf ins Ausland ge⸗

nommen werden , Hingegen Hat der Regel nah auch keine Verguͤtung des Ausfuhrgolls

ſtatt , wenn die Waare unverkauft zuruͤckgebracht wird .

§. 63 .

Alles ausgehende Kaufmannsgut ſoll mittelſt ſolcher Deſignationen , wie ſie fuͤr Ein⸗

gangsguͤter Lit . L bezeichnet worden , bei Strafe declarirt werden ; da allerdings billig und

rechtlich iſt , jenes fuͤr das auswaͤrtige Zollintereſſe durch diesſeitige Unterthanen leiſten zu

C 2
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laſſen , was man wuͤnſcht , daß zu Sicherung des diesſeitigen Zollintereſſe von Anderen

geſchehe.
§. 64 .

Bei dem Ausgangsgut wird der Zoll eben auch nicht nach Wegsſtrecken , ſondern bloß

als eine Art Licent , welche nach der Quantitaͤt , Qualitaͤt und nach den beſondern ſtaats —

wirthſchaftlichen Verhaͤltniſſen berechnet iſt , entrichtet .

§. 65 .

Wenn in dem Ort , aus welchem die Waare abgeht , ein Zollamt iſt , muß der Aus —

gangszoll allda entrichtet werden .
Iſt aber in dem Ort , aus welchem die Waare abgeht , keine Zollſtaͤtte , ſo tritt

ji
der Acciſer an die Stelle des Zollers . In dieſer Ruͤckſicht und wegen andern Faͤllen, wo

der OrtsAcciſer das Amt eines Zollers ſuppliren muß , ſollen alle Acciſer mit allen Gattun —

gen von Ausgangssollzeichen immer verſehen ſeyn . — Die ausgeſtellten Zollzeichen muͤſ⸗

ſen , wie bei dem Tranſitgut , an der Austrittsſtation abgegeben werden ; die Entſchuldigung

des ohne Zollzeichen betretenen Zollpflichtigen , daß er den Zoll an der Austritts Grenz—
ſtation habe entrichten wollen , iſt allemal unguͤltig.

§. 66 .

Crescenzien von Guͤtern im Lande , welche Auswaͤrtigen gehoͤren, ſind in der Verzol⸗

fung fo zu behandeln , wie die diesſeitigen Unterthanen wegen ihren Crescenzien in dem be —

treffenden Nachbarſtaat behandelt werden . Tritt darnach der Fall einer Zollbefreyung ein ,

ſo iſt gleichwohl erforderlich :

j . ) daß die Ausfuhr direet vom Feld uͤber die Grenze geſchehe ;

J4 . ) daß der Ortsvorſtand ein Zeugniß , daß das , was ausgefuͤhrt wird , das wirkliche

W Wachsthum fraglicher Feldguͤter ſey , ausſtelle .

A)
Wenn alſo dergleichen auswaͤrtige Gutsbeſizer eigene Scheuern und Keler im

|
Lande haben , und die Crescenzien vom Feld vorerſt dahin gebracht und von da erſt

a uͤber kurz oder lang ausgefuͤhrt werden , ſo muß der ganze Ausgangszoll davon ent -

2
richtet werden , weil die Controlle , daß keine weitere , als die eigene Crescenzien aus —

gefuͤhrt worden , zu vielen Beſchwerlichkeiten und Unverlaͤßigkeiten ausgeſezt iſt .

§. 67.

Grundgefaͤlle der Auswaͤrtigen , z. B. Zehnden , Fruchtguͤlten und Zinſen , unterlie⸗

gen dem vollen Ausgangszoll .



§. 68 .

Was zu Waſſer ausgeht , darf nur da , wo eine Zollſtaͤtte iſt , zu Schiff geladen

werden , es wird nah dem LandAusgangsTarif verzollt , und es hat alsdann keine weitere

Verzollung mehr an den diesſeitigen Land - oder Waſſerzollſtationen ſtatt .

§. 69.

Die Verladungen zu Schiff muͤſſen unter Anweſenheit und genauer Aufſicht des Zoll⸗

beamten geſchehen , die Karten und Frachtbriefe damit verglichen und darnach die Zollzei⸗

chen ausgeſtellt werden .

Dieſe Zollzeichen muͤſſen an der lezten innlaͤndiſchen Zollſtation , ſie mag eine Land⸗

oder Waſſerzollſtaͤtte ſeyn , abgegeben werden , in ſo fern noch eine innlaͤndiſche Land - oder

Waſſerzollſtaͤtte beruͤhrt wird .

Den betreffenden Grenzzollern wird aber hierbei die moͤglichſte Beſchleunigung und

Befoͤrderung der Schiffleute beſonders aufgegeben .

V. Abſchnitt

Verzollung der Waaren , welche auf den Poſtwaͤgen
verfuͤhrt werden .

§. 70 .

Waaren , welche auf den Poſtwaͤgen ein - aus⸗ und durchgefuͤhrt werden , ſind den

nemlichen Ein⸗ Aus - ⸗ und Durchgangszoͤllen , wie gleiche Waaren durch beſondere Lohn⸗

fahrer verfuͤhrt , mit der §. 26 . enthaltenen Ausnahme , unterworfen .

§. 71 .

Damit aber der Lauf der Poſtwaͤgen durch die Verzollungsanſtalten am wenigſten ge⸗

hindert ſey , und in weiterer Erwaͤgung , daß nicht alle Grenzzollſtationen zugleich Poſtſta⸗

tionen ſind , werden folgende Specialbeſtimmungen gegeben :

A ) Von Waaren , welche auf den Poſtwaͤgen tranſitiren , ſoll die Verzollung auf nachbe⸗

nannten Mittelzoll - und Poſtſtationen geſchehen :
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1 ) Fuͤr die Guͤter von Frankfurt und Stuttgardt „ ſo uͤber Bruchſal nach Straßburg ,
Schaffhauſen , Ulm , Baſel und umgekehrt , tranfitiren

in Bruchſal .

. ) Fuͤr die Guͤter von Stuttgardt uͤber Pforzheim nach Straßburg , Baſel und um —

gekehrt
ö in Pforzheim .

. ) Fuͤr die Guͤter von Straßburg nach Frankfurt , Darmſtadt , Stuttgardt
in Raſtadt .

4 Fuͤr die Guͤter von Baſel nach Frankfurt , Darmſtadt , Stuttgardt , Straßburg

in Offenburg .

. ) Fuͤr die Guͤter von Straßburg nach Baſel
in Offenburg .

. ) Fuͤr die Guͤter von Baſel nach Ulm , Augsburg , ſo über Freiburg , Neuſtadt durch

den Schwarzwald tranſitiren

in Donaueſchingen .

. ) Fuͤr die Guͤter von Straßburg nach Schaffhauſen , Ulm , Augsburg ꝛe.

in Donaueſchingen .

. ) Fuͤr die Guͤter von Schaffhauſen nah Straßburg Frankfurt , Darmſtadt ſo uͤber

Blomberg kommen
in Donaueſchingen .

9 . Fuͤr die Guͤter von Schaffhauſen nach Tuttlingen und ins Wuͤrtembergiſche nadh

Mengen ; Um , Augsburg zc .

in Stockach .

10. ) Wenn der Wagen von Schaffhauſen uͤber Engen geleitet wird , der Blomberger Yna

fluenz Wagen aufhoͤrt , und dieſe Influenz in Engen ſtatt haben wird

in Engen.
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11 ) Fuͤr die Guͤter von Ravensburg her , ſo uͤber Meersburg , Radolphzell , Stockach

nach Straßburg , Baſel , Frankfurt tranſitiren

in Stockach .

12 ) Fuͤr die Guͤter von Augsburg⸗ Ulm , Mengen , ſo uͤber Moͤßkirch, Stockach ,

Schaffhauſen , Baſel , Straßburg paſſiren

in Stockach .

13 ) Fuͤr die Guͤter aus dem Wuͤrtembergiſchen , ſo von Heilbronn uͤber Sinsheim nach

Frankfurt ꝛc. und umgekehrt paſſiren

in Sinsheim .

14 ) Fuͤr die Guͤter , ſo von Frankfurt , Darmſtadt ꝛe. , uͤber Bruchſal , Bretten , nach

Stuttgardt und ins Wuͤrtembergiſche tranſitiren /und ſo zuruͤck
in Bruchſal .

15. ) Fuͤr die Guͤter , ſo von Wuͤrzburg ꝛc. nach Frankfurt und umgekehrt paſſiren

in Biſchoffsheim .

16. ) Fuͤr die Guͤter , ſo von Wuͤrzburg her uͤber Buchen nah Straßburg , Baſel ,

Schaffhauſen tranſitiren und zuruͤck
in Bruchſal .

170 Fuͤr die Guͤter , ſo von Wuͤrzburg her uͤber Buchen , Heidelberg , Sinzheim nach

Heilbronn tranſitiren und zuruͤck
in Sinsheim

18. ) Fuͤr die Guͤter ſo von Tuͤbingen, Tuttlingen , Stuttgardt uͤber Stokach nah

Schaffhauſen tranſitiren
in Stokach .

19. ) Gür die Guͤter , ſo aus dem Wuͤrtembergiſchen , von Schramberg Her, nah Horne

berg zum Kinzigthal - Wagen kommen

in Hornberg .



f ha.

An dieſen Poſt - und Zollſtationen muͤſſen die Poſtkarten vorgelegt , der Zoll vom

Tranſitgut nach der zuruͤckgelegten und noch zu befahrenden Landesſtrecke berechnet , die

Zollzeichen fuͤr jede einzelne Parthie ausgeſtellt und der Zollbetrag echoben werden (F. 26. )

Den Poſtceonducteurs iſt bei ſchwerer Ahndung unterſagt , Waaren in der Abſicht ,

ſelbſt einen Gewinn daraus zu ziehen , den uͤbrigen PoſtwagenEffecten beizulegen , ohne

daß ſolche , wie die uͤbrigen zollbaren Waaren , in den Poſtkarten aufgezeichnet ſind , und

die Zollgebuͤhren davon entrichtet worden .

Anſtatt , daß bei andern Frachten die eigentlichen Zollzeichen abgegeben werden, und
die Declarations Bolleten in den Haͤnden des Frachtfahrers bleiben , ſollen bei Poſtwaͤgen

die Zollzeichen , um ſie den Eigenthuͤmern mit der Waare zuſtellen zu koͤnnen , in den

Hånden der Conducteurs bleiben , hingegen die DeclarationsBolleten der naͤchſt an der Aus⸗

tritts Grenze gelegenen Poſthalterei alſo z. B . auf der Route von Frankfurt nach . Baſel ,
der Poſthalterei Kaltenherberg zugeſtellt werden .

Die Poſthaltereien ſchicken dieſe Deelarations Bolleten gegen Ende jeden Monats an

den Oberzolleinnehmer ihres Bezirks .

. ) Der Zoll von Waaren , welche mittelſt des Poſtwagens in das Land eingehen ,

um da zu bleiben , ( vom EingangsGut ) muß da , wo das Gut vom Poſtwagen abgeladen

wird , um dem Eigenthuͤmer zugeſtellt zu werden , dieſer mag im Ort des Abſazes woh⸗

nen oder nicht , entrichtet werden .

Die Officianten der fahrenden Poſt ſind ſchuldig , ſobald der Poſtwagen zur weitern

Fahrt expedirt iſt , den Ortszoller , und wenn keiner da iſt , den Ortsͤcciſer beizurufen ,

ihm die Kiſten , Ballen , Paquete welche zuruͤckbleiben, vorzuzeigen der Zoller oder Acci⸗

ſer berechnet hiernach den Eingangszoll , ſtellt fuͤr jeden Eigenthuͤmer beſondere Zollzeichen

aus , die alsdann dem Eigenthuͤmer mit der Wagre uͤbergeben werden .

Die Officianten der PoſtwagenSpedition ſind ſchuldig , dafuͤr zu ſorgen , daß der

Zoll bei Abgabe der Waare bezahlt werde , ſie ſind ſchuldig , den Betrag alsdann unver⸗

zuͤglich an den OrtsZoller oder Aeciſer abzuliefern .

. ) Der Zol von den Waaren , welche im Lande zur Verfuͤhrung außer Lands auf

die Poſtwaͤgen gegeben werden , muß bei dem Ortszoller oder Aeciſer entrichtet werden ,

die Waare darf von der Poſtwagens Spedition nicht anders , als unter Beilegung der Aus⸗

gangsZollzeichen oder eines zollamtlichen Scheins/ daß die ausgehende Waare zollfrei ſey ,

angenommen werden . .

Die
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Die Declaration Boleten werden eben fo , wie beim Tranſitgut der dem Austritte
naͤchſtgelegenen Poſthalterei uͤbergeben .

. ) Speditionsgut , welches auf Poſtwaͤgen verfuͤhrt wird , muß , da die Poſtwagen⸗
Expeditur nicht immer Erkenntnißzeichen hat , ob es Speditionsgut ſey , oder im Orte
der Addreße bleibe , und da bei PoſtwagenEffecten ohnehin leztes eher als das erſte zu ver⸗

muthen iſt , als Eingangsgut behandelt und als ſolches von dem , an welchen es addreſſirt
iſt , verzollt werden ; iſt es wirklich Speditionsgut , ſo hat ſich der Zoller mit dem Spedi⸗
teur zur Zeit , wo es weiter verſendet wird , in der Art zu berechnen , daß wenn der bezahlte
Eingangszoll mehr als der Tranſitzoll von der paſſirten und noch zu paſſirenden Strecke be⸗

traͤgt , der Mehrbetrag dem Spediteur , und im umgewendeten Fall , der Mehrbetrag dem

Zoller bezahlt , und darauf die weitere Tranſitzollſcheine ausgeſtellt werden .

VI . Abſchnitt .

Zollfreiheiten , welche zum Theil gar nicht , zum Theil in

der bisherigen Art nicht fortbeſtehen köͤnnen⸗

§. 73.
#

. ) Alle bisher ſtatt einzelner Verzollungen beſtandene Zollaverſen ſind mit Ausnahme
des der Salzadmodiation zugeſtandenen Averſums von eingehendem Salz , aufgehoben .

. ) Alle zwiſchen einzelnen Aemtern im Innern des Landes , oder zwiſchen dieſen und

einem benachbarten Bezirke des Auslands beſtandene — aus aͤltern Zeiten und ganz
andern Verhaͤltniſſen hervorgegangene wechſelſeitige Zollbefreiungen , oder ſonſtige
wechſelſeitige Beguͤnſtigungen in der Verzollung , ins beſondere bei Fruͤchten und

ſonſtigen Comestibilien , koͤnnen , da dieſe einzelne Aemter nun den Theil eines nach

hoͤheren und einheitlicheren Principien zu leitenden Staats ausmachen, ebenfalls niht
mehr ſtatt haben .

. ) Die den ”Oeffentlichen⸗ und PrivatInſtituten , Fabriken , Gemeinheiten und In⸗
dividuen ertheilte ZollfreiheitsPrivilegien ſind fuͤr erloſchen anzuſehen ; nur jene Be⸗

guͤnſtigungen , die auf den Grund der neueſten HandlungsVerhaͤltniſſe , des geaͤnderten

FabrikationsSyſtems , und der Nahrungszweige , worauf ein Theil der Landesan⸗

Zollordnung . D
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gehoͤrigen beſonders beſchraͤnkt iſt , kurz von Erlaſſung gegenwaͤrtiger Verordnung

gewaͤhrt worden ſind , und welche von nun an etwa noch werden : gewåhrt werden ,

foten gúltig feyn und bleiben .

4 ) Fuͤr Fuͤrſtengut , das iſt : fuͤr ſolche Waaren und Effecten , die zum directen Gebrauch

eines ſouverainen Hofes beſtimmt ſind , und ſchon ihrer Qualitaͤt nach diefe Bes

ſtimmung ſupponiren laſſen , werden auf ergehende Requiſition , die einzelne Zoll —

befreiungspatente durch das Finanzminiſterium ausgefertigt werden .

. ) Zehenden , Guͤlten und Zinsgefaͤlle , welche von Cenſiten , oder von einer auswaͤr⸗

tigen KammeralVerwaltung zur andern gefuͤhrt werden , wenn ſie ſchon Dominial⸗

eigenthum des Staats und ſeines Regenten find ; Salz , Eiſen und dergleichen

Fabrikate und Produkte , wenn ſie gleich auf unmittelbare Staatsrechnung gehen ,

tranſitirende BeſoldungsNaturalien haben nicht die Attribution des eigentlichen Fuͤr—

ſtenguts ; auf dieſe Unterſcheidung iſt bei den jeweils eingehenden Requiſitionen / auch

unterſcheidende Ruͤckſicht zu nehmen .

. ) Die am Großherzogl . Hoflager accreditirten auswaͤrtigen Geſandten ſollen in Ab —

ſicht auf Zollbefreiung eben ſo behandelt werden , wie die diſſeitigen an den Hoͤfen

derſelben befindliche Geſandten behandelt werden .

. ) Alles , was auf Rechnung unmittelbarer Hofadminiſtrations Branchen , des Kriegs⸗

und Finanzminiſteriums , und der denſelben untergeordneten Verwaltungsſtellen ein —

oder ausgefuͤhrt wird , ſoll ohne Ausnahme verzollt werden , keine Accorde ſollen

unter Bedingung irgend einer Zollfreiheit geſchloſſen werden .

Hievon find blog die Effecten deg Militaͤrs , bei allgemeinen Maͤrſchen und

einzelnen Detaſchirungen ausgenommen .

. ) Den Familiengliedern des Großherzogl . Hauſes bleibt die volle Zollfreiheit , doch

ſo , daß der Zoll, wie wenn dieſe Freiheit nicht beſtuͤnde , bei der Ein - oder Ausfuhr

entrichtet werden muß , und mit Ende jedes Jahrs die Verguͤtung , gegen Ruͤckerſtat —

tung der Zollzeichen und gegen Beurkundung der an den Zollſtaͤtten angegebenen

Beſtimmung von der Generalſtaatskaſſe geſchehe .

9 ) Auf gleiche Weiſe ſind auch die Standesherren , ruͤckſichtlich ihrer Hof⸗ und

Hausconſumtion zu behandeln .

Hingegen wird

10 ) Die den Grundherren im 4 . Conſtitutionsedict verwilligte Zollfreiheit dahin erlaͤu⸗

tert , und beſtimmt , daß ſie nur die Produete von ihren eigenen Guͤtern zur Haus -

conſumtion zollfrei beziehen koͤnnen .
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§. 74

In den Freipaͤſſen iſt nicht nur die befreite Perſon , ſondern auch der Gegenſtand

und die Quantitaͤt der Waaren , auf welche die Zollfreiheit ertheilt worden , genau anzu —

merken ; ſie muͤſſen bei der Eintrittsſtation , und wenn ſie tranſitiren , auch bei der Yus -

trittsſtation jedesmal in Originali vorgelegt werden .

Der Zollofficiant an der Eintrittsſtation bemerkt jedesmal auf dem Patent die Quan⸗

titaͤt , welche auf die ertheilte Zollfreiheit eingegangen iſt , und der Zollofficiant an der

Austrittsſtation vergleicht dieſe Annotation mit dem ausgehenden Transport ; ſobald das

in dem Patent angemerkte Totalquantum erſchoͤpft iſt , wird das Patent von dem Zoller

der Austrittsſtation gegen Recepiſſe zur Hand genommen und an das Kreisdirektorium

eingeſchickt ; lautet aber das Freipatent auf Eingangsgut , ſo tritt das Zoll - oder Accisamt

des Orts , wo das Gut an den Befreiten abgegeben wird , in die Stele und Verrich⸗

tungen , welche bei Tranſitgut dem Zollofficianten der Austrittsſtation vorgeſchrieben iſt .

VIL Abſchnitt .

Beſondere Beſtimmungen fuͤr Waaren , wobei der Ein⸗

bringer entweder die erklaͤrte Abſicht hat , ſie nach einer

gewiſſen Veredlung im Lande , wieder auszufuͤhren , oder

wobei der Einbringer nicht weiß , ob , an wen , und

wie viel er abſetzen werde .

§ . 75

Zur erſten Klaſſe gehoͤren:

1 ) Die zum Verſpinnen eingehende Baumwolle , wovon das Garn durch Commiſſionaͤre
oder ſogenannte Foͤrger wieder an auswaͤrtige Fabriken zuruͤckgefuͤhrt wird .

. ) Die zum Sticken eingehende und geſtickt wieder an den Einſender zuruͤck gehende
feinere Linnen - und Baumwollenſorten .

. ) Das Mehl , welches von auslaͤndiſchen zum Vermahlen eingehenden Fruͤchten , zu⸗

ruͤck gefuͤhrt wird .

D 2
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. ) Auslaͤndiſches Tuch und Garn , welches auf innlaͤndiſchen Bleichen gebleicht und
weiß wieder zuruͤckgenommen wird

. ) Auslaͤndiſches Tuch , Zeug , Garn , welches auf innlaͤndiſchen Faͤrbereien gefaͤrbt
wird , und gefarbt wieder ausgeht . ak

6 ) Vieh , welches Auslaͤnder auf innlaͤndiſche Weiden treiben oder zur Stallfuͤtterung
ins Land geben , und dann ſolches wieder ins Ausland zuruͤckfuͤhren.

§. 76 .

ad 10 Soll ein Unterſchied ſtatt haben zwiſchen BaumwollenSpinnereien durch Ma⸗
ſchinen , und Spinnereien , die nicht fabrikmaͤſig getrieben werden , ſondern nur als

Nahrungszweige einzelner armen Familien , beſonders in den Gegenden des Schwarz⸗
waldes zu betrachten ſind .

Die Baumwolle , welche fuͤr Maſchinenſpinnerei eingefuͤhrt , und das Garn ,
welches von denſelben ausgefuͤhrt wird , unterliegt in der Regel dem tarifmaͤſigen
Gin - und Ausgangszoll ; nur jene Maſchinſpinnerei Inſtituten ſollen auſſer jenen
Ruͤckſichten , die ſchon im Tarif ſelbſt auf Befoͤrderungen derſelben genommen find
noch beſonders beguͤnſtiget werden , welche mit der Baumwollenſpinnerei eine

Baumwollengarnweberei verbinden .

Fuͤr jene einzelne Familien hingegen , deren haͤusliche Induſtrie und Nahrung
in der Handſpinnerei und in den desfallſigen Beſtellungen der Foͤrger beſteht , foll

ſowohl die Baumwolle zollfrei eingehen , als auch das Garn Zollfrei ausgehen , doch
unter der Bedingung , daf das Garn an der nemlichen Zollſtaͤtte ausgehen muͤſſe,
wo die Baumwolle eingefuͤhrt worden , damit das nemliche Zollamt uͤber die Quantitaͤt
der eingefuͤhrten Baumwolle und uͤber die verhaͤltnißmaͤſige Quantitaͤt des ausge⸗
fuͤhrten Garns richtige Controlle und Manualien fuͤhren koͤnne, was auch ſaͤmmtlichen
Grenzzollaͤmtern zur beſondern Obliegenheit hiermit vorgeſchrieben wird .

E T7

Die ungeſtikt eingehenden und geſtikt wieder ausgehenden feinere Leinwand - und

Baumwollenſorten ſollen unter gleicher Bedingung , daß zu einer richtigen Controlle die

Ausfuhr wieder an der nemlichen Zollſtaͤtte , wo die Einfuhr , geſchehe , bei dem Ein - und

Ausgang zollfrei belaſſen werden .

Die Kreisdirektorien ſollen die naͤhere Um - und Vorſichtsmasregeln den Aemtern
und dem Zollaufſichtsperſonale vorzeichnen , damit der reine Zweck nicht zu habſichtigen

-
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Gefaͤhrden mißbraucht werde , und die Vortheile nur jenen ungetheilt zufließen , deren

haͤusliche Verhaͤltniſſe diefe Beguͤnſtigung begruͤnden .

§. 768.
ad 3 . 4 . und . ) In dieſen Faͤllen iſt zwar der ganze Einfuhrzoll zu erlegen , hingegen

` tf nicht nur die Ausfuhr ganz zollfrei , ſondern es wird auch die Haͤlfte deg Ein -

fuhrzolles dem Eigenthuͤmer zuruͤck bezahlt , wenn er mit einem — von dem innlån -

y diſchen Muͤller , Bleicher , Faͤrber ausgeſtellten glaubhaften Zeugniß und mit dem1

Eingangszollzeichen nachweißt , daß eben derſelbe Stoff zum Vermahlen , Biron und

Faͤrben eingegangen und in das Land verzollt worden ſey.
Dieſe Zeugniſſe und die zu kaſſirende Eingangszeichen ſind den Zollrechnungen

g als Gelege der Ruͤkzahlung anzuſchließen .

§. 79 .

ad . ) Wird die Entrichtung des vollen Ein - und des vollen Ausgangszolls zur Regel
geſezt , aber weiter verordnet :

. ) wenn die Schaafe wieder zu einer gewiſſen Zeit ausgefuͤhrt werden , ohne daß
die Schur im Lande geſchieht , oder , wenn die einmal ausgefuͤhrten Schaafe nicht
wieder auf die innlaͤndiſche Weide zuruͤckgebracht werden , bleibt es bei der Regel .

. ) Wenn die Shur zwar im Lande gefhieht , die Wolle aber ausgefuͤhrt wird , mug
a ſowohl von den ausgehenden Schaafen , als von der

aüsgehenden Wolle der ganze
Zoll entrichtet werden .

c ) Wird aber die Wolle im Lande verkauft , ſo wird von den ausgehenden Schaafen
nur der halbe Ausgangszoll , und wenn ſie wieder

puvarfepren
auch nur der halbe

Eingangszoll entrichtet .
Der Eigenthuͤmer muß ſich aber bei der Ausfuhr mit einem obrigkeitlichen

Eertifikat , daß die Wolle innerhalb 14 Tagen nach der lezten Schur , im Lande

verkauft worden , und bei der Wiedereinfuhr mit einem obrigkeitlichen Eertifikat ,
daß es die nemliche Waare ſey , und mit dem AusgangsZollzeichen an der nemlichen
Zollſtaͤtte legitimiren . Der Zuwachs , welcher ſich bei der Einfuhr zeigt , unterliegt
der vollen Verzollung .

i

a

S. 8o .

Wenn Innlaͤnder ihr Vieh auf auslaͤndiſche Weiden oder zur Stallfuͤtterung et
wird der Auzgangszoll , aber kein Eingangszoll entrichtet , Schaafe hingegen , die geſchoren
wieder eingefuͤhrt werden , unterliegen dem vollen Eingangszoll .

EEPEPUUUU
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Wer der Befreiung vom Eingangszoll theilhaftig werden will , muß an der nemlichen

Grenzzollſtatt , wo er ausgefuͤhrt hat , wieder einfuͤhren , auch mit einem obrigkeitlichen

Certificat , daß das Vieh , welches eingefuͤhrt wird , das nemliche ſeyh, welches auf auss

laͤndiſchen Weiden gegangen oder in auslaͤndiſcher Stallfuͤtterung geſtanden iſt , verſehen ſeyn ,

mit welchem Certificat der Eigenthuͤmer zugleich die AusgangsZollzeichen produciren muß .

§. 81 .

Zur zweiten Klaſſe , wo nemlich der Einbringer nicht weiß , an wen und wie viel

er im Lande abſetzen werde , gehoͤren ( auſſer Niederlagen , deren ſchon §. 47 . erwaͤhnt
worden )

. ) gewoͤhnliche Wochenmaͤrkte,

. ) Krämermaͤrkte ,

. ) Viehemaͤrkte/

. ) Fruchtmaͤrkte ,
e ) Hanf⸗ - und Flachsmaͤrkte ,

£ ) Gångler und Hauſirer .

§. 82 .

ad . ) Den Tarif fuͤr Comestibilien enthaͤlt
der erſte Anhang zum Cin- und Ausgangs⸗

Zolltarif Lit . K . und

ad . ) ruͤckſichtlich der Kraͤmerwaaren , die von Haͤndlern und Profeſſioniſten zu Meſſen
und Maͤrkten gebracht werden , der ate Anhang zum nemlichen Tarif .

Die Wiederausfuhr der nicht verkauften Waaren iſt zollfrei , wenn fie inner -

Halb ſechs Wochen à dato der Einfuhr geſchieht , was durch die bei der Einfuhr
neben den Zollzeichen auszuſtellende Declarationsbolleten hinlaͤnglich nachgewieſen und

controllirt werden kann , weil der Zellpflichtige , wenn er der Beguͤnſtigung in der

Verzollung theilhaftig werden will , ſeine Abſicht , innlaͤndiſche Meſſen und Fahr -
maͤrkte mit ſeinen Waaren zu beſuchen , erklaͤren , und der Zollbeamte , um richtige

Rechnung zu halten , dies in den Declarationsbolleten ohnehin bemerken muß .

Ergibt ſich aus dem Declarationsbollet , daß der auswaͤrtige Kraͤmer oder Pro —

feſſioniſt ſich laͤnger als ſechs Wochen im Lande aufgehalten Haber ſind deſſen Waaren

dem vollen Ausgangszoll nach dem Haupttarif Lit . K. unterworfen .

Jene Guͤter und Waaren , die der Kraͤmer oder Profeſſioniſt waͤhrend ſeines

Aufenthalts im Lande da an ſich bringt und ausfuͤhrt, a allen Fall dem

gewoͤhnlichen Ausgangszoll .
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Die Bezirksinſpectoren und der Oberzollinſpector eines jeden Kreiſes , ſollen die

Kraͤmermaͤrkte in groͤßern Staͤdten beſonders im Auge halten , die Faſſionen der

Kraͤmer bei der Eintrittsſtation mit dem Gehalt ihrer Waaren in ihren Marktſtaͤn⸗
den aͤußerlich vergleichen , Wachſamkeit und Puͤnktlichkeit fuͤr das Zollintereſſe mit

Zwangloſigkeit und Beſcheidenheit fuͤr kaufende und verkaufende Marktgaͤſte , ſorg⸗
faͤltig zu vereinbaren ſuchen .

Die Kraͤmer und Profeſſioniſten , welche die Jahrmaͤrktebefachen duͤrfen ohne
beſondere Conceſſion , weder in Wirths - noch in andern Privathaͤuſern , ihre Waaren

uͤber ſechs Wochen lang , viel weniger von einem Markt zum andern niederlegen ,
wenn auch nichts davon verkauft wird , bei Strafe der Confiscation der Waaren ,
und nebenheriger willkuͤhrlicher Beſtrafung des Aufbewahrers —

Wird die Conceſſion hiezu nachgeſucht , ſo ſoll ſie nicht anders , als gegen neue

Entrichtung des vollen Eingangszolles von jeder Waarenſorte , und in keinem Fall

laͤnger , als auf ein halbes Jahr ertheilt werden .

A Darauf hat alſo das Zollperſonale , beſonders nach geendigter Marktzeit , ſeine
H Umſicht zu nehmen .

` §. 83 .

A ad . ) Wenn Innlaͤnder ihr Vieh auf auslaͤndiſche Maͤrkte treiben , ſo ſind ſie zwar
a auf alle Faͤlle ſchuldig , den Ausgangszoll zu entrichten , wenn aber das Vieh nicht

A derfauft , wenn es innerpalb drei Tagen an der nemlichen Zollſtaͤtte zuruͤkkommt,
i und der bezahlte Ausfuhrzoll mit den Zollzeichen erwieſen werden kann ; ſdll alsdann

nur die Haͤlfte des tarifmaͤſigen Eingangszolls entrichtet werden . Wenn Auslaͤnder

Vieh auf innlaͤndiſche Maͤrkte bringen , ſind ſie den Eingangszoll zu bezahlen ſchuldig .
Die Ausfuhr ſowohl von eingefuͤhrtem als von erkauftem Vieh , iſt zollfrei , doch

muß auf der Marktſtaͤtte ein Paſſirſchein nach dem Muſter Lit . L . gegen eine Be —

lohnung von 1 kr. fuͤr den Ausſteller , ohne Unterſchied der Viehzahl und Gattung ,

geloͤßt, und dieſer bei der Austrittsſtation vorgezeigt und niedergelegt werden , um

verlaͤſſigt zu ſeyn , daß das Vieh wirklich zum Verkaufen auf dem Markt auf⸗

geſtellt war .

§. 84 .

Ruͤckſichtlich des Schaafmarkts in dem ſtandesherrlich E Staͤdtchen
4 Moͤhringen , ohnfern Tuttlingen , ſoll die weitere Beguͤnſtigung ſtatt haben , daß von der

Einfuhr nur ztel des tarifmaͤſigen Zolls , alſo nur tet Kreuzer per Stuͤck entrichtet werde .
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§. 85 .

ad d . Wenn Innlaͤnder Frucht auf auslaͤndiſche Fruchtmaͤrkte fuͤhren, iſt es mit
dem Ein - und Ausgangszoll eben ſo , wie mit dem Vieh , welches auf auslaͤndiſche
Maͤrkte getrieben wird , zu halten .

Wenn Auslaͤnder Frucht auf innlaͤndiſche Maͤrkte fuͤhren, wird die Haͤlfte des

tarifmaͤßigen Eingangszolls , und von Fruͤchten , welche entweder unverkauft zuruͤck
oder auf innlaͤndiſchen Fruchtmaͤrkten gekauft ins Ausland gefuͤhrt werden , wird die

Quart des tarifmaͤßigen Ausgangszolls entrichtet .

§. 86 .

Ruͤckſichtlich der Meſſungs⸗und Einſtellgebuͤhren bleibt es zur Zeit noh - bei den ein -

zelnen Localobſervanzen , alles das hat auch bei den Fruͤchten, welche zu Waſſer auf die

Marktſtaͤtte gebracht oder von da zu Waſſer ausgefuͤhrt werden , ſtatt .

fo 87 :

ad e In gleichem Verhaͤltniß mit den Fruchtmaͤrkten , ſtehen die Hanf - Flachs⸗
und Leinentuch - Maͤrkte .

§. 88 .

Die fuͤr Maͤrkte ausgeſprochene Beguͤnſtigungen haben aber blos fuͤr die Waare ,

fuͤr welche eigentlich der Markt beſtimmt iſt , alſo bei Viehmaͤrkten blos fuͤr Bieh , bei

Fruchtmaͤrkten blos fuͤr Frucht ꝛc. ſtatt ; Jedes andere Gut , welches an den Markttaͤgen
in den Marktort eingefuͤhrt oder von da ausgefuͤhrt wird , bleibt dem tarifmaͤßigen Ein⸗

und Ausgangszoll unterworfen . Bei gemiſchten Maͤrkten , z. B. bei gleichzeitigen Biep e

und Kraͤmerwaaren Maͤrkten gilt fuͤr eins und fuͤrs andere , wie wenn fúr jede Gattung

befonderer Markt zu beſondern Tagen gehalten wuͤrde .

§. 89.

ad f . Gångler und Haufirer zahlen den vollen Ein - und den vollen Ausgangszoll .
Nur in den Faͤllen, wo das diſſeitige Territorium durch eine Strecke auslaͤndiſchen

Gebiets unterbrochen iſt , ſoll , wenn der Ausgangszoll an der naͤchſt vorliegenden

Zollſtaͤtte bezahlt worden , gegen Vorweiſung dieſer Zollzeichen , die aber nicht uͤber

drei Taͤge alt ſeyn duͤrfen, der Wiedereingang an der naͤchſtfolgenden Eintritts - Sta —

tion , und wenn ein fremdherriſches Territorium durch eine Strecke des diſſeitigen
Gebiets unterbrochen ift und bei dem Eingang in dieſes Gebiet der Eingangszoll
bezahlt worden iſt , der Wiederausgang unter gleicher Vorausſetzung frei ſeyn .

Neben



Hauptentreprenneurs befoͤrdert wurde , mehr vorzubeugen , wird hiermit alen Handelsleuten ,

;
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Neben dem Eingangszoll muͤſſen die Hauſſir - und Conceſſionsſcheine , nach den

hieruͤber beſtehenden Geſetzen , noch beſonders geloͤßt werden .

VIII . Abſchnitt .

Waaren , deren Cin - oder Ausgang unbedingt oder

bedingt verboten find

§. 90 .

Unbedingt verboten iſt :

. ) die Einfuhr aller engliſchen Fabrikate ,

. ) Die Einfuhr fremden Salzes , welches nicht die Firma der beſtehenden Admodiation

und ſo viel das beſtimmte Quantum fuͤr das Bruchſalſche betrifft , niht die Firma

des daſigen Salinbeſizers hat ,

: ) die Ausfuhr der Lumpen ,

. ) die Ausfuhr des Salpeters , ohne ſchriftliche Autoriſation der Hauptentreprenneurs .

§. 91 .

Um den Unterſchleifen , womit die Ausfuhr des Salpeters , mit Umgehung der

Materialiſten und Apothekern unterſagt , von Salpeterſiedern oder ihren Angehoͤrigen ,

Salpeter zu kaufen , oder unter welchem Titel ſonſt zu uͤbernehmen, indem nur die

Hauptentreprenneurs und die von ihnen aufgeſtellte Trafikanten , zum verkaufen berech⸗

tigt ſind ; alle uͤbrige Verkaͤufer innlaͤndiſchen Salpeters und Salpeter Salzes , wie auch

die Kaͤufer deſſelben ſind dafuͤr , daß ſie ſolches aufer Lands paben verbringen wollen ,
; A

anzuſehen und mit der darauf geſezten Strafe zu belegen. $ : li
i §. 92 .

AI g

Bedingt verboten ift : DI A

1 ) Die Ausfuhr alles Brenn - Bau - und Nuzholzes in Gemaͤsheit der Verordnung N

vom 7 . Merz 1811 . Regierungsblatt Nro . VII .

Zollordnung . E



In jenen Gegenden , wo die Holzausfuhr , ohne beſondere Conceſſion nachſuchen

zu muͤſſen, geſtattet iſt , wird das Doppelte des Eingangszolles durch alle Gattungen
von Brenn - Bau - und Nuzholz , als Ausgangszoll hiermit feſtgeſezt ; ruͤckſichtlich
des Holzes , was aus der Murg , Enz und Kinzig kommt , bleibt es zur Zeit ganz
bei der Anordnung vom 7 . Merz 1811 . und bei den daruͤber gegebenen Erlaͤuterungen .

. ) Die Ausfuhr des Torfs , nach der Analogie der Holzausfuhr .

. ) Die Einfuhr der in der Verordnung vom 2. Okt . 1810 . benannten Colonial Waaren,
wenn nach der weitern geſezlichen Beſtimmung vom 1i . May : 817 . entweder der

Impot nicht fon in einem andern — dem Continentalſyſtem beigetretenen Staat
entrichtet iſt ( wobei jedoch auf die Specialverfuͤgung vom 2. July 1811 . Reggsbl .
Nro . XIX . verwieſen wird ) oder gleich an der dieſſeitigen Eintrittsgrenzſtation ent⸗

richtet wird .

Im erſten Fall muß noch der in dem Tarif fuͤr jede einzelne Gattung beſtimmte
Einganszoll bezahlt werden , im zweiten Falle aber , hat neben dem — in der Verord⸗
nung vom 2. Okt . 1810 . beſtimmten Impot , keine weitere Verzollung mehr ſtatt .

In beiden Faͤllen kann jeder innlaͤndiſche Eigenthuͤmer dieſer Waaren ſolche
unmittelbar beziehen , ohne an die unter andern Umſtaͤnden benannte Ablad - und

Verſendungsſtaͤtte gebunden zu ſeyn . -

IX . Abſchnitt .

Beſondere Erklaͤrungen und Erlaͤuterungen , in Bezie⸗
hung auf ſtaatsnachbarliche Verhaͤltniſſe .

§. 93 .

In den gegenwaͤrtigen Zollnormen liegt der unverkennbare Beweis , daß damit keines⸗
wegs auf Vermehrung der Zollrevenuen , ſondern nur auf Einheit und beſſere Controlle ,
vorzuͤglich aber darauf abgehoben fep , ber Induſtrie , der Production und dem Handel
der Landesangehoͤrigen den geeigneten Schwung zu geben .

Man wird aber zu allem gerne die Hand bieten , wodurch das Handelscapital wech⸗
ſelſeitiger Unterthanen dem wohlthaͤtigen Princip der Handelsfreiheit mehr akkommodirt ,
und wodurch jene Produkte und Fabrikate , die gleichſam zu einem unentbehrlichen

3
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Wechſelhandel zwiſchen zwei benachbarten Saaten gehoͤren in ihrer Verwerthung noch
mehr befoͤrdert werden .

e
§. g4 :

Es wird auch hier im allgemeinen wiederholt , was ſchon einzelnen auswaͤrtigen Be⸗

hoͤrden durch dieſſeitige Behoͤrden erklaͤrt worden iſt , daß man nemlich geneigt fep , úber

einzelne Ein - und Ausfuhrartikel , deren beguͤnſtigter Verkehr das wechſelſeitige Fabri⸗
kations - und Handelsintereſſe , oder die Befriedigung des wechſelſeitigen Bedarfs in eine

Art von Gleichgewicht ſtellen kann , daß dieſſeitige Zollintereſſe dem Wohl beiderſeitigen
Unterthanen zu ſubordiniren , ſobald gleiche Geſinnungen von andern Staatsregierungen
hieher geaͤuffert und als Grundlage eines Zol - und angenommen

werden wollen .

§. 95.
Um ſo weniger konnte man bei gegenwaͤrtiger Zollordnung und bei der Allgemeinheit

der Verzollungsnormen die Abſicht haben , den zwiſchen dem Großherzogthum und einigen
Nachbarſtaaten in dieſer Beziehung ſchon geſchloſſenen neuen Vertraͤgen irgend einen Wb-

bruch zu thun , vielmehr ſoll es z. B . bei der tractatmaͤſigen Verzollung auf der Route
von Baſel nach Schaffhauſen uͤber Crenzach , Rheinfelden , Laufenburg , Waldshut , ſein
Verbleiben haben , bis etwa unerwartete That und Rechtsverhaͤltniſſe lein anderes erheiſchen .

§. 96.

Der in der proviſoriſchen Verfuͤgung vom 5. Sept . 1808 gegen die Kronen Bayern
und Wuͤrtemberg , und in der Specialverordnung vom 21 . Januar 1811 . Regierungsblatt
Nro . II . gegen das Großherzogthum Wuͤrzburg angeordnete Retorſionszoll ſoll bis auf
weitern ausdruͤcklichen Befehl nicht mehr , weder zu Waſſer noch zu Land erhoben , ſondern

alles ein - aus - und durchgehende Gut gleichheitlich und ohne Aufſchlag verzollt werden .

Man behaͤlt ſich jedoch vor , da , wo man durch auswaͤrtige Maasregeln dazu genoͤthiget
werden ſollte , hierin die noͤthigen Aenderungen eintreten zu laſſen .

Eben ſo behaͤlt man ſich vor , die Unterthanen jener Staaten , die von dem

diſſeitigen neben dem Eingangszoll , auch noch eine Verkaufsacciſe forterheben , auf gleiche

Weiſe behandeln zu laſſen , in ſofern dieſe zweifache Abgabe den dieſſeitigen einfachem
Ein⸗ oder Ausgangszoll uͤberſchreitet.

hioaiA
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i
X. Abſchnitt .

Uebertretung der Zollgeſetze , Beſtrafung der Uebertreter ,

A . Uebertretung der Zollgeſeze .

§. 97 .

Die Zollgeſeze werden uͤbertreten :

. ) entweder von Zollpflichtigen Eigenthuͤmern , oder

b ) von Fuhr⸗ und Schiffleuten , welche unter dem Frachtpreis auch die Entrichtunt
der Zollgebuͤhren uͤbernommen haben , oder

. ) von andern Perſonen , welche zu einer Zolldefraudation Anlaß geben .

§. 98.

Die Uebertretungen , in Beziehung auf die Zollgeſeze ſelbſt , ſind zweierlei ; ſie be —

treffen entweder wirkliche Zolldefraudationen , oder Ein - und reſp . Ausſchwaͤrzungen ſolcher

Objekte , deren Ein⸗ und reſp . Ausfuhr bedingt oder unbedingt verboten iſt , oder ſie be⸗

treffen Uebertretungen ſolcher Geſeze , die zur Sicherſtellung des Zolles gegeben ſi ſind.

§. 99 .

Bei jeder Zolldefraudation iſt die Abſicht zu defraudiren , ſo lang zu vermuthen , und

nach dieſer rechtlichen Vermuthung zu verfahren , als der Defraudant nicht durch glaubhafte

Umſtaͤnde darthun kann , daß er die Abſicht nicht gehabt habe , den Zoll zu unterſchlagen ,

und ſo lang dritte Perſonen nicht durch glaubhafte Umſtaͤnde darthun koͤnnen, daß ſie

die Abſicht nicht gehabt haben , zu Unterſchlagung des Zolles mitzuwirken . Grofe Nah -

laͤſſigkeit wird der Wirkung nach der abſichtlichen Defraudation gleich geachtet .

B . Beſtrafung der Zoll - und fonftiger Ein - und Ausfuhr⸗

Defraudationen .

§s 100 .
%

Ane gegen Zol - und Impotdefraudationen , gegen verbotene Ein⸗ oder Ausfuhr
bisher beſtandene Strafgeſeze ſind aufgehoben , an deren Stelle treten folgende allgemeine

und beſondere Beſtimmungen .
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. ) Allgemeine Beſtimmungen . ;

È §. 101

. ) Wenn ein Zollbeamter mit dem Zollpflichtigen eolludirt , um den Zoll zu defraudiren ,

oder Waaren , deren Ein - oder Ausfuhr verboten iſt , ein⸗ oder auszuſchwaͤrzen —

Kaſſation , nebſt Erklaͤrung der Unfaͤhigkeit , je wieder einen Zolldienſt zu verſehen ;

colludirende gemeine Zollgardiſten ſind noch nebenbei mit einem 8 — lataͤgigen Perſo⸗

nalarreſt zu beſtrafen .

. ) Wer den Zollpflichtigen hintergeht , damit dieſer ſich eines Zollfrevels ſchuldig macht,

14 fl. oder 14taͤgige Arreſtſtrafe .

. ) Wenn die Zolldefraudation mit woͤrtlich oder thaͤtlicher Mißhandlung der Zollbeam⸗

ten , mit gewaltſamer Widerſezlichkeit oder anderen dergleichen erſchwerenden Umſtaͤn⸗
den verknuͤpft iſt — außer der auf die Defraudation ſelbſt geſezten Strafe — ſechs⸗

wochentliche bis halbjaͤhrige Gefaͤngnißſtrafe , wenn die Mißhandlungen ſich nicht zu

einer hoͤhern, in andern Geſezen ſchon beſtimmten Strafe eignen .

. ) Wenn die Zollentrichtung in dem Frachtaecord einbedungen iſt , der Zoll aber von

dem Frachtfahrer nicht entrichtet wird , gleiche Strafe , wie wenn der Eigenthuͤmer

ſelbſt den Zoll umgangen haͤtte , mit Vorbehalt des Regreſſes fuͤr den Eigenthuͤmer

gegen den Frachtfahrer und unter den im naͤchſten §8. weiter bemerkten Modiſi⸗

cationen .
. ) Wer den Zoll in der Abſicht unterſchlaͤgt , um die ihm zur Entrichtung der Zollge⸗

gebuͤhren anvertrauten Geldern fuͤr ſich zu behalten , gegen den iſt die ad . ) geſezte

Strafe mit achttaͤgigem Arreſt zu ſchaͤrfen.

§. 102 .

In Confis cationsfaͤlen iſt zu unterſcheiden : die zollbare Waare ſelbſt wird confiscirt ,

wenn die Defraudation , worauf die Confiscation geſezt iſt , von dem Eigenthuͤmer der

Waare oder mit ſeiner Einwilligung von einem Dritten begangen wird , und jener die

Sache zur Zeit der angefangenen Unterſuchung noch in ſeinem Eigenthum , oder ein Dritter

ſolche , um fie der Conſiskation zu entziehen , an fich gebracht hat . Iſt die Sache beſchaͤdigt

worden , oder zu Grund gegangen , ſo faͤllt ſie , wie ſie iſt , dem Fisco anheim , und der

Zollfrevler iſt nur dann ſchuldig , den Werth , welchen ſie zur Zeit der begangenen De⸗

fraudation gehabt hat , dafuͤr zu entrichten , wenn er ſie , um dem Fisco zu ſchaden , ab⸗

ſichtlich hat verderben oder zu Grund gehen laſſen ; hat hingegen die Sache zur Zeit der

Confiscation einen hoͤhern Werth , als zur Zeit der begangenen Defraudation , ſo faͤllt ſie
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dem Fisco ebenfalls zu , wie ſie iſt , ohne dem Defraudanten fuͤr den Werthzuwachs etwas

zu verguͤten , außer wenn dieſer einen beſondern Aufwand deswegen gehabt hat .
Die Confiscation der Waare findet nicht ſtatt , wenn ſolche der Defraudant vor an⸗

gefangener Unterſuchung veraͤußert , und der nunmehrige Beſizer ſolche mit gutem Glau -
ben an fih gebracht þat , oder , wenn fie im Befize eines Auslaͤnders iſt derſelbe mag ſie
mit gutem oder boͤſen Glauben an ſich gebracht haben ;

Die Confiscation der Waare findet ferner nicht ſtatt , wenn der zollpflichtige Fuhr⸗
mann oder Schiffer den Zoll defraudirt hat , in dieſen Faͤllen tritt der Werth der Waare ,
den ſie zur Zeit der begangenen und zur Confiscation geeigneten Defraudation gehabt hat ,

an die Stelle der Waare , und dem Fuhrmann : oder dem Schiffer wird das Zugvieh und
der Wagen oder das Schiff dafuͤr in Beſchlag genommen .

§. 103 .

Den Zollbeamten , in deren Bezirk die Defraudation vorgefallen iſt , ſteht in ſo weit
tine proviſoriſche Vorkehr zu , daß , wenn ſie glauben , daß der Fall einer Defraudation
vorhanden , und daß dieſe Defraudation nach den vorliegenden Strafgeſezen , zur Confis⸗
cation der Waare geeignet ſey , ſie dieſe Waare ſogleich in das — dem Entdeckungsort zu⸗
naͤchſt gelegene Lagerhaus einſtweilen auf Koſten des Frachtfahrers verbringen laſſen koͤn⸗
nen und ſollen , befonders , wenn es Waaren ſind , die entweder einen geraͤumigen — oder
einen ihrer Qualitaͤt beſonders angemeſſenen Aufbewahrungsplaz erfordern ; ſie ſind in Eins
gangs erwaͤhnter Vorausſezung ferner befugt , Waaren , welche auch in⸗ Lagerhaͤuſern durch
laͤngeres Aufbewahren dem Verderben ausgeſezt ſind , z. B. Tobacksblätter , Kaͤſe, oder
die weder in Privat - noch Lagerhaͤuſern aufgenommen werden . duͤrfen, z. B. Pulver —

ſogleich in oͤffentlichen Aufſtreich zu geben , wobei den Fuhrleuten unbenommen , ift ; die :
Waaren in der Steigerung wieder an ſich zu bringen ; der Erloͤsiſt alsdann bis zum gaͤnz⸗
lichen Austrag der Sache , in amtlicher Verwahrung zu halten.

Wenn Zugyvieh in Beſchlag genommen wird , fo ſteht dem Fuhrmann frei , wo , in : benr

betreffenden Amtsbezirk er ſolches bis zur ausgetragenen Sache in Stall und Fuͤtterung
auf ſeine Koſten geben will , hat er gewaͤhlt, muß das Juſtizamt dafuͤr, daß es nicht ent⸗
komme , die noͤthigen Weiſungen an die⸗ Ortsvorgeſezte erlaſſen .

Verlaͤßt aber der Fuhamann , ſtatt ſich darüͤber zu erklaͤren , Vieh und Wagen , oder

weigert er ſich , die Sorge und Koſten des : Unterhalts zu uͤbernehmen, iſt das Vieh ohne
weiters zu verſteigern , ( wobei der Fuhrmann gleichfalls concurriren kann ) und der Erlös
ad depositum zu nehmen .
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§. 104s

i
Die Unterſuchungskoſten iſt jeder Uebertreter neben der auf ſeinen Frevel geſezten

Strafe zu erſtatten ſchuldig .

§. 105s

Wer aus Mittelloſigkeit Strafen nicht zahlen kann , ſoll jeden Gulden mit 1tågiger
Arreſtſtrafe abbuͤſßenn Wer volizeylichen Arreſt mit Geld redimiren will , ſoll , wenn die

Redimirung ſonſt keinem Anſtand unterworfen iſt , fuͤr jeden Tag zwei Gulden zahlen .

B ) Beſondere Beſtimmungen , wegen defraudirten Tranſitfolles .

§. 106 .

. ) Wenn der Zollpflichtige in der Abſicht , den Zot gang zu unterſchlagen , die Waa⸗

ren an der geeigneten Zollſtaͤtte gar nicht anzeigt —
Confiscation der ganzen

1 Ladung .

E , . ) Wenn der Zollpflichtige nur einzelne Colli , Faͤßer, Ballen , Kiſten , Paquete nicht

a angibt , woer ſie zur richtigen Berechnung des Zolls haͤtte angeben folen und múf -
a ſen — Confiscation des nicht Angegebenen .

i Dieſe Strafe hat auch ſtatt , wenn ein Paſſagier ( §. 16 . ) zolbare Waare

verſchweigt .

c ) Benn er eine geringere Centnerzahl angibt — fuͤr jeden Centner , den er zu wenig
angegeben und fuͤr jede Stunde 4 kr . ; jedoch hat dieſe Strafe nur ſtatt , wenn der

Zollpflichtige keine Bruckenwaagen zu paſſiren hat , wo man alſo ſeinem Angeben oder

ſeinen Ladſcheinen mehr Glauben beimeſſen muß , wovon aber der Zollpflichtige keinen

Mißbrauch haͤtte machen ſollen .
. ) Wenn er , um die aͤußerliche Schaͤzung der Schwere einer Ladung zu taͤuſchen ,

Pferde abſpannt ( §. 28. ) , fuͤr jedes abgeſpannte Pferd den vierfachen Zoll , den

Centner zu àkr . per Stunde gerechnet , fuͤr die ganje Route , ( jedoch in der nemlichen
Vorausſezung wie ad . )

. ) Wenn er eine falſche Qualitaͤt der Waare angibt — fuͤr jeden Kreuzer als die Ver⸗

zollung der angebenen — von der eigentlichen Waare , die gefuͤhrt wird , dem Tarif

A und der Traͤnſitlaͤnge nach , differirt , 20 kr .
a

PX Wenn der Valor jener Waaren , die nach dem Geldwerth zu verzollen finn, nicht

auf den Paquets bemerkt iſt — zweifacher Zoll .
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90 Wenn hergeſtellt iſt , daß der Valor uͤber die Haͤlfte zu gering angegeben iſt — Con⸗

ſiscation — uͤber ein Drittel — doch unter der Haͤlfte, 6 kr. von jedem Gulden der Dif -

ferenz zwiſchen dem wahren und angegebenen Werth .

. ) Wenn der Zollpflichtige den Werth der Waaren an der Zollſtaͤtte angibt , der Zol⸗
ler ſolchen zu gering findet , der Zollpflichtige aber auf ſeinem Angeben beſteht — nach

dem § . 5 .
l

i

i ) Wenn der Bolpflihtige eine andere Route , ale die er nah dem Angeben an der

Zollſtaͤtte und nach der Verzollung ſelbſt haͤtte einſchlagen ſollen , einſchlaͤgt, fuͤr je⸗

den Kreuzer , den er auf der verlaſſenen Route mehr haͤtte bezahlen muͤſſen , 20 kr .

. ) Wenn die Frachtguͤter von vermiſchten Sorten und verſchiedenen Beſtimmungen /

niht nach der Form Lit . H . bezeichnet ſind , Strafe — 5 fl . , und noͤthigenfalls ge —

naue Beſichtigung auf Koſten des Frachtfahrers .

1 ) Wenn der Zollpflichtige Zollzeichen praͤſentirt, in welchen die Buchſtaben oder

Zahlen , die den Zollbetrag , oder Ort und Datum der Verzollung ausdruͤcken ſollen ,

radirt und corrigirt ſind , ohne daß jedoch eine wirkliche Zolldefraudation damit ver⸗

bunden iſt — 2 fl .
"

Wenn aber eine betruͤgliche Abſicht , den Zoll ganz oder zum Theil zu umgehen ,

damit verknuͤpft iſt , wenn mittelſt Radirens und Corrigirens aͤltere Zollzeichen einge -

ſchoben und benuzt werden wollen — Confiscation der Waare oder des Werths

derſelben .
. ) Wenn Tranſitgut im Lande uͤberſchlagen (geſcholtert ) wird , ohne die dafuͤr gege⸗

bene Vorſchriften zu beobachten — 3 fl. der Uebergeber , und 3 fl . der Ueber⸗

nehmer.
. ) Wenn die Plombage an tranſitirendem Salz verlezt ift — a fl. fuͤr jeden Sack und

6 fl. fuͤr jedes Faß , an welchem eine Verlezung ſichtbar iſt . — Sind der Saͤcke oder

Faͤſſer weniger , als deren in den Tranſitzollzeichen bemerkt ſind — 8 fl . fúr jeden

Sack und fuͤr jedes Faß 24fl .

. ) Wenn bei Wiederverladung des Speditionsguts der Spediteur die gegebene Vor⸗

ſchriften nicht beobachtet — 10 fl.

Iſt aber mit dieſer Außerachtlaßung eine wirkliche Zolldefraudation verbunden ,

alsdann ceſſirt die Geldſtrafe und das Defraudationsfactum wird nah den Categorien ,

in welche es gehoͤrt, beſtraft .

. ) Wenn Poſtbeamte Tranſitgut uͤbernehmen , ohne daß in den Frachtkarten Gewicht
und Qualitaͤt ausgedruckt iſt , wenn ſie tranſitirende und dem Werth nach zu verzol⸗

lende
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fende ] Paquete annehmen , ohne daß der Valor beſtimmt darauf bekeichnet liſt —

5 fl. fuͤr jedes ſolcher Paquete .

q ) Wenn Guͤterbeſtaͤtter, Wagenmeiſter , Krahnenmeiſter , Speditionsgut abſichtlich oder

aus großer Nachlaͤßigkeit unrichtig bezeichnen und atteſtiren — 3 bis zwochentliche

Arreſtſtrafe ; wiederholte Vergehungen der Art ſind peinlich zu behandeln .

. ) Wenn die an der Eintritts Grenzſtation geloͤßten Zollzeichen bei der Intermediaͤr⸗
Zollſtaͤtte und reſp . bei der Austritts Grenzſtation nicht abgegeben werden — 3fl .

a A Beſtimmungen wegen Beſtrafung der Defraudationen
bei der Einfuhr .

§. 107 .

. ) Wenn engliſche Fabrikate eingefuͤhrt werden — Confiscation , und 6 bis 12 wo -

chentliche Gefaͤngnißſtrafe .

. ) Wenn ColonialWaaren eingefuͤhrt werden , ohne daß nachgewieſen werden kann ,

entweder , daß der Impot ſchon in einem andern Staat , oder an der Hauptgrenz⸗

Eintrittsſtation entrichtet worden ſey ( S. 29. ) und Entrichtung des zwei⸗

fachen Impots .

. ) Wenn Colonial Waaren auf andern als auf den deſignirten Hauptſtraßen und lega⸗

len Ueberfahrten eingehen , ohne dag Der Ympot nah der Alternative ad . ) entrihtet

iſt — Confiscation — Entrichtung des dopelten Impots und dreijaͤhriger Verluſt des

Rechts , mit Colonial Waaren zu Handeln — iſt aber der Impot bezahlt , und daruͤber
genuͤgliche Ausweiſung geſchehen , 5 fl. Das Angeben , daß die Waare aus einem

Lande komme , welches die Vermuthung , daß der Impot ſchon bezahlt ſey , fuͤr ſich

habe , und bloße Zeugniſſe der Handelsleute , bei welchen die Waaren abgelangt wer —

den , genügen niht .
;

4 ) Wenn fremdes Salz eingefúhrt wird , (F. go. ) — Confiscation nebſt z20fachem Be⸗

trag des Regals . Das confiseirte Salz faͤllt der Salz AdmodiationsGeſellſchaft/ wie

es iſt , zu ihrer Dispoſition zu .

Wer fremdes Salz kauft , oder unter welchem Titel ſonſt an ſich bringt — Con⸗

fiseation nebſt zweifachem Betrag des Regals .

fep , iſt unguͤltig , weil jeder Landesangehoͤrige weiß , daß er nur von den aufgeſtellten

Salzfactorien und Localauswaͤgern Salz ablangen darf .

Zollordnung.

A ;
Die Entſchuldigung , daß der Salzeinfuͤhrer mit Zollzeichen verſehen geweſen
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. ) Wenn das gekaufte fremde Salz eonſumirt , jedoch das Quantum conſtatirt iſt , muß
der Werth⸗nach dem Ankaufspreiſe , nebſt dem doppelten Regal von dem Kaͤufer ,
und wenn der Verkaͤufer ein Innlaͤnder iſt , von dieſem der nemliche Werth nebſt dem

20fachen Regal bezahlt werden . ;

Der vom Kaͤufer und Verkaͤufer zu bezahlende Werth faͤllt derSalz Admodiation
zu , vorbehaltlich des dem Anzeiger gebuͤhrenden Antheils .

Wenn der Salzeinfuͤhrer ein Auslaͤnder , oder zur Zeit der entdeckten Einſchwaͤr—

zung nicht mehr im Lande iſt , ſoll von Requiſitorialen abſtrahirt — und deſſen allen —

fallſiges Wiederbetreten im Lande abgewartet werden .

. ) Wenn Waaren als Durchgangsgut angegeben , und doch im Lande abgeſezt wer —

den , ohne die gegebene Vorſchriften zu beobachten , ( Ul . Abſchnitt . ) Confiscation des

Abgeſezten , ohne Ruͤckerſaz des dafuͤr bezahlten Durchgangszolles .

. ) Wenn Wirthe oder Handelsleute die Abladung einzelner Colli , Faͤßer, Kiſten , Bal —

len ꝛc. zulaßen , und dieſe in ihre Behauſung aufnehmen , ohne den Ortszoller oder

Aceciſer beizurufen — Conſiscation und vierfacher Eingangszoll , den der Wirth oder der

Handelsmann , der dieſen Unfug treibt , zu zahlen ſchuldig iſt ; iſt der Frevler der Art

fein Wirth und auch kein Handelsmann — zweifachen Eingangszoll .

. ) Wer eine falſche Qualitaͤt der Waare angibt , fuͤr jeden Kreuzer , der zu wenig am

Eingangszoll bezahlt wurde — 20 kr . ; ſind es Colonial Waaren , iſt nach Nro . 2.

und 3 . zu verfahren .

100 Wer einen falſchen Eigenthuͤmer, oder eine falſche Oualification des Eigenthuͤmers
angibt — Conſiscation .

110 Wer an der Eintrittsſtation eine geringere Centnerzahl , oder einen geringeren
Valor angegeben und verzollt hat , fuͤr jeden Kreuzer den er zu wenig an Eingangs :

zoll bezahlt hat m fl.

12) Wenn die an der Grenzeintrittsſtation geloͤßten Eingangszollzeichen nicht vor der

Abladung dem Zoller oder Acciſer der Abladſtätte , in ſo fern kein Lagerhaus dort be⸗

ſteht , uͤbergeben werden — 5 fl .

13. ) Wenn da⸗ wo ein Lagerhaus beſteht , das nicht vorher zur Controlle

dahin gefuͤhrt wird — 20 fl . , wenn auch dem Zoller oder Acciſer keine Anzeige da⸗

von geſchehen — 265 fl. Entdeckt ſich dabei , daß an der Eingangsſtation zu wenig

verzollt worden , tritt auch noch die dafuͤr beſonders beſtimmte Strafe ein .

iA aen
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14 ) Wenn Baumwolle oder feinere Leinwandſorten unter dem Vorwand / daß jene im Land
verſponnen und dieſe im Land geſtickt werden ſollen , eingefuͤhrt en , diefe aber

nicht dafuͤr, ſondern zum Handel oder zum Verbrauch im JD AOR find —

Confiscation nebſt vierfachen Eingangszoll , den die Foͤrger, unter deren Namen i
eingehen , zu entrichten haben . “ g r

Beſondere Beſtimmungen , wegen der Defraubationen
bei der apee

A aT AE si :

: 2 $
ie §. 108 .

. ) Wer ohne beſondere Conceſſion , in ſoweit ſolche bei den betreffenden Kreis Directo⸗
rien nach der Verordnung vom zten Merz 1811 . nachgeſucht werden muß , Brenn =

Bau⸗Nutzholz , ( Tannene Rinden ausgenommen ) ausfuͤhrt , vierfachen Werth des

Holzes , nach der jeweiligen geſezmaͤßigen Werthsbeſtimmung, nach wel⸗

cher der Ausfuhrzoll bezahlt wird.
. ) Wer mit Conceſſion — aber ohne Entrichtung ber Licenz⸗ oder ExportationsTaxe

7 ausfuͤhrt —— vierfachen Betrag dieſer T
Taxe .

‘Tity Wer Torf auf die sub 1. und II . bemerkte Weiſe ausfuͤhrt, unterliegt einer ana⸗

logen Strafe .

IV . ) Wer Lumpen ausfuͤhrt — Confiscation und 2 bis Awochentlicher
des

Fuhrmanns .

YV. ) Wer aufer den Entrepreneurs Salpeter ausfuͤhrt, Confiscation und 4 bis 6wo⸗
chentlicher Perſonalarreſt des Fuhrmanns .

VI . ) Wer innlaͤndiſchen Salpeter von einem andern als der zum Verkauf berechtigt iſt ,

kauft , C. 19) — vierfachen Kaufpreis .
VII. Wer Waaren entweder ſelbſt oder mittelſt des Poſtwagens oder mittelſt ſonſtiger Fracht⸗

und Lohnfuhren ausfuͤhrt/ opne bei dem Zoller oder Acciſer ſeines Wohn⸗oder des Abfuhr⸗

orts den Zoll entrichtet zu haben , Confiscation der Waaren ; wird aber der Frevel erſt

entdeckt , nachdem die Waare ſchon uͤber die Grenze iſt — Entrichtung des Werths der

Waare , fuͤr welchen der Innlaͤnder , der die Waare aus ſeiner Verwahrung hat abgehen

laffen, ohne fuͤr die Bezahlung des Ausgangszolls beſorgt
ju

ſeyn / bafte bleibt ,
wenn der eigentliche Defraudant ein Auslaͤnder iſt .

F 2
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VIII ) Wer eine falſche Qualitaͤt der Waareangibt — fuͤr jeden Kreuzer der Differenz
M A

was wirklich verzollt wurde , oder verzollt werden wollte , und was

eigentlich zu verzollen war — 20 kr .

IX ) Wenn eine geringere Centnerzahl oder ein geringerer Balor der Waaren angege⸗

ben und verzollt wird — fuͤr jeden Kreuzer , der der unrichtigen Angabe wegen , zu

wenig bezahlt worden — ı fl

X ) Wenn mit Ausgangsgut unerlaubte Nebenwege , auf welchen keine Zollſtaͤtte iſt ,
eingeſchlagen worden — Confiscation .

XI . ) Wer unter dem Angeben eines Handels und Wandels im Innern mit den Waaren

ins Ausland ſchleicht —
Confiscation der

HBaaveny
oder wie ad VH . Bezahlung des

Werths derſelben .

XIT ) Wer Waaren im Lande beiladet , ohne die dafuͤr gegebene Vorſchriften zu beobach⸗
ten — Confiscation der Beiladung .

XUL ) Wenn eine Waarenverwechslung vorgeht , ohne dem Ortszoller oder Acciſer die
Anzeige davon zu machen — Confiscation aller verwechſelten Waaren .

XIV . ) Wer Ausfuhrſcheine, die auf Viehmaͤrkten ertheilt werden , erſchleicht , das iſt ,
wer ſolche begehrt und erhaͤlt, ohne daß das Vieh auf dem Markt aufgeſtellt war —

vierfachen Betrag des Ausgangszolles .

XV . ) Wer geſtickte Leinwandſerten oder unter dem falſchen Angeben ,
daß die Wolle zum Verſpinnen und die Leinwand zum Sticken eingefuͤhrt worden ſey ,
ausſuͤhrt — Confiscation der Waare oder des Werths derſelben und vierfachen Aus⸗

gangszoll , welchen die Foͤrger zu entrichten haben , wenn ſie der truͤglichen Handlung
theilhaftig ſind .

XVI ) Wenn die in Beziehung auf durchſchnittene Gebiete gegebene Vorſchriften nicht

beobachtet werden , iſt der Defraudant , je nahdem der Aus - oder Eingangszoll da -

durch gefaͤhrdet worden , nach vorſtehenden Normen zu beſtrafen .

XVII ) Wenn der Zollpflichtige die Zollzeichen , welche er in dem durchſchneidenden fremd⸗

herriſchen Gebiete fuͤr die daſelbſt gemachte Beiladung geloͤßt hat , auf die zollamtliche
Aufforderung noch verheimlicht — Confiscation der Beiladung .

Wenn fuͤr ausgehendes Frachtgut die Frachtbriefe nicht nach der Form Lit. . .

gefertigt und nach der Vorſchrift CS. 48. ) beglaubigt ſind — 5 fl .
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XVIII . ) Wenn die an der Abfahrtsſtation geloͤßten Zollzeichen nicht an der Austritts .

Grenzſtation reſp . an der Grenzpoſtſtation oder an der lezten Waſſerzollſtation abgege⸗
ben worden — 3 fl.

X . Abſchnitt .

Faͤtle , wo die im Xxin Abſchnitt beſtimmten Strafen , ent⸗

weder gar niht , oder ded nicht in dem beſtimmten
Maaße ſtatt haben .

§. 109 .

Unwiſſenheit der Geſeze entſchuldigt denjenigen nicht , der die Geſeze haͤtte wiſſen

können und ſollen ; ohne beſonders erhebliche Umſtaͤnde ſoll von dieſer Regel nicht abge⸗

wichen werden , weniger noh bei Vergehungen gegen Ein - und Ausfuhrverbote ,

§ . 110 .

Wer ſich der Defraudation , ehe das Vergehen von einem Zollofficianten geruͤgt wird ,

veuen laͤßt, und den Zoll nachbezahlt , iſt mit der geſezlichen Strafe zu verſchonen . Eine

Nachbezahlung des Zolles , wenn der Frevel ſchon entdeckt , aber doch noch nicht angezeigt

iſt , eignet ſich zu einer den Umſtaͤnden angemeſſenen arbitrariſchen Strafe .

§ ni .

Wenn wegen Waſſers⸗Feuers⸗ Kriegs⸗ und anderer hoher Noth die Verzolluns

nicht geſcheben kann , hat keine Strafe ſtatt .

§. 112 .

Nach Verlauf eines Jahrs ſind die Zollbergehen fuͤr verjaͤhrt anzuſehen , wenn fie

nicht innerhalb dieſer Jahrszeit zur Unterſuchung gebracht ſind . Gegen den Erben fin -

det keine Strafe ſtatt , es ſey denn der Zollfrevler ſelbſt noch zur Verantwortung gezo⸗

gen worden . Die Schuldigkeit aber , den defraudirten Zoll nachzuzahlen dauert 10 Jahre ,

und geht auf die Erben úbers
!

$



XIL Ab fonni

unterſuchung und Cam : in Zolldefraudakions Sachen .

$ . 113 .

Nach der Beſchaffenheit und nach dem Grad bet Verſchüldung gegen die Zollgeſeze ,

gegen die Cin - und Ausfuhr Verbote , und nad der Natur der darauf geſezten Strafe ,

hat entweder ein bloß polizeyliches Verfahren ſtatt , oder es tritt gleich in dem erſten
oder im Wiederholungsfalle ſtreng richterliches Verfahren ein .

§. 114 .

Die zu einem ſtrengen richterlichen Verfahren geeignete Faͤlle ſind :

A ) Jede Colluſion der Zollbeamten mit dem Zollpflichtigen, entweder um den Zoll zu
defraudiren , oder Waaren , deren Ein - oder Ausfuhr öbaten ifti ein - oder aus⸗

zuſchwaͤrzen.
. ) Jede Unterſchlagung der zu Entrichtung der Zollgebuͤhren anvertrauten Gelder .

. ) Jede mit Mißhandlung der Zollbeamten mit gewaltſamer Widerſezlichkeit oder andern
dergleichen erſchwerenden Umſtänden verknuͤpfte Zolldefraudation .

. ) Jede Einfuhr engliſcher Fabrikate .

E Verfaͤlſchung von Zollzeichen mittelſt Radirens und Corrigirens⸗ — unterſchiebung
aͤlterer Zollzeichen .

. ) Wiederholte Uebertretung des nemlichen Ein - oder AusfuhrVerbots .

80 ) Wiederholier⸗Kauf eingeſchwaͤrzten Salzes .

. ) Wiederholter Kauf und Verkauf inlaͤndiſchen SSalpeters , wo es an der Befugniß ,
zu verkaufen , fehlt .

L) Wiederholte Defraudation des Impot von Colonial Waaren .
" K Wiederholte Ausfertigung falſcher Frachtbriefe von Seiten innlaͤndiſcher Güͤterbe⸗ſtaͤtter , Wagen- und Krahnenmeiſtern .
15 Wiederholte Ab - und Aufnahme einzelner Colli ꝛc. von Seiten der Wirthe und

Handelsleute , ohne Beirufung des Ortszollers oder Acciſers .
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§. 115 .

Alle uͤbrige im vorſtehenden §. nicht genannte Faͤlle, eignen ſich der Regel nach bloß

zu einem polizeylichen Verfahren und Erkenntniß . Die zwey Ausnahmen find in der : Spe ,

cialverordnung vom heutigen , die Abwandlung der Zoll⸗ und Accisdefrau⸗
dationen insbeſondere betreffende §. 5 : enthalten . Ciy

XIII . Abſchnitt .

Defraudations - Anzeigen, Anzeigs⸗Gebühren.

§. 116 .

Jedermann hat die Befugniß , Zolldefraudationen anzuzeigen , verbunden dazu ſind
aber nur die , welche beſonders dazu berufen und darauf verpflichtet ſind .

i : § . 117 . ;

Wer ohne beſonderen Dienſtberuf Anzeigen macht , und ſie nicht rechtsgenuͤglich begruͤn⸗

den kann , zahlt die Unterſuchungs - und die etwa ſonſt aufgelaufenen Koſten . Wer aber

vermoͤge ſeines Dienſtberufs anzeigt und mit dem Beweiſe , der etwa außer ſeiner Erhaͤr⸗
tung auf Dienſtpflichten noch erforderlich iſt , nicht aufkommen kann , ſoll mit Unter⸗

ſuchungs Koſten verſchont bleiben , die Koſten aber , welche ſonſt noch dadurch veranlaßt

worden ſind , ſollen nach geeigneter Ermaͤßigung , aus den Zollgefaͤllen beſtritten werden .
Die ſtandes - und grundherrlichen Aemter ſchicken dergleichen Koſten Verzeichniſſe an

das vorgeſezte Kreisdirectorium ein , und dieſes deeretirt nach vorlaͤufiger Ermaͤßigung den

Betrag auf die betreffende Zollobereinnehmerey zur Auszahlung .

§. 118 .

Wer ein Zollvergehen anzeigt und beweist , der ſoll einen Theil der fallenden Strafe

als Belohnung , und zwar , wenn die Strafe nicht uͤber 200 fl. betraͤgt, die Haͤlfte — von

hoͤheren Strafen big auf goo fl. den dritten Theil , und von noch groͤßeren , den vierten

Theil empfangen .



§. 119 .

Wenn der Strafbetrag aus deim Erloͤs der confiseirten Waaren — oder aus dem

taxirten Werth derſelben beſteht ; wird von demſelben vorerſt der Betrag des defraudirten

Zolles abgezogen , der Zollſtaͤtte , wo ſolcher haͤtte entrichtet werden ſollen , zur einnehmli —

chen Verrechnung zugeſtellt , und der Controllkammer der indirecten Steuern davon

Nachricht gegeben , damit dieſe auf dergleichen Zolleinnahmen , wofuͤr keine Zollzeichen aus -

geſtelt werden , bei der Reviſion der Manualien den noͤthigen Bedacht nehmen kann .

§. 1205

Wenn legale Geldſtrafen wegen Unvermoͤgenheit der Verurtheilten in eine Leibes⸗

ſtrafe umgewandelt werden , ſoll der Denunciant 3 fl. — Anzeigs Gebuͤhr, und fuͤr jeden

Gang , den er zum Amt oder ſonſt wohin auf amtlichen Befehl deßwegen machen muß , die

taxordnungsmaͤßige Gebuͤhr aus den Zollgefaͤllen erhalten ; hingegen ſoll der Geldbetrag

aller Zolldefraudationsſtrafen an die Zollobereinnehmerey , wohin der Bezirk des unter ſuchen⸗
den Juſtizamts gehoͤrt, zur einnahmlichen Verrechnung decretirt und abgeliefert werden ,

§. 121 .

Am uſten kuͤnftigen Monats ſollen zwar alle Anſtalten in techniſch - und polizeilicher

Hinſicht , jedoch mit Ausſchluß der zu errichtenden Lagerhaͤuſern , wofuͤr eine beſondere Zeit

beſtimmt iſt , (§. 38 . und 39. ) , getroffen , und das ernannte Zollperſonal auf der jedem

angewieſenen Station ſeyn , die Zollſtaͤtte ſollen aber noch bleiben , wie ſie dermalen find ,
und der Zoll ſoll noch nach der bisherigen Obſervanz bis zum rten Merz 1812 .

fortbezogen werden ; von dieſem Tage an , wo die zur Rechtswirkung noͤthigen 6 Wochen
vom Tage der erſten Bekanntwerdung laͤngſt verfloſſen find , tritt die Anwendung und Be -

folgung gegenwaͤrtiger Verordnung mit allen auf die Nichtbefolgung geſezten Praͤjudizien ein .

Karlsruhe den aten Yanuar , 1812 .

Auf Sr . Koͤnigl . Hoheit beſondern hoͤchſten Auftrag

der Finanzminiſter

Freyherr von Gayling .

vdt . Reinhard .

CS .
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Hauptzollſtaͤtte und Wehrzollſtaͤtte .

Hia àù pt zioll . Moͤhrin gen .
Wehrzoͤlle .

Eßlingen , Ippingen .

Hüäunptzallt Sönthauſen .

Wehrzöolbe .
Donaueſchingen , Pfohren , Oeffingen , Hochemmingen , Unterbaldingen .

Hauptzoll . Am Randen bei Blomberg .

Wehrzoͤlle .
Schlauch , Weitzen , Untereggingen , Grimelshofen , Fietzen , Epfenhofen , Komingen ,

Rordhalden , Uttinghofen , Thengen , Kirchſtetten , Wiex .

Haußtzoßl , Enſtanz .

Wehrzoͤlle .

Staad , Dingelsdorf , Wollhauſen Bodmann , Stahringen , Eſparſingen , Serna —

tingen , Sipplingen , Stigen mit Oehningen , Radolphzell , Allensbach Reichenau .

Haupytzofil Ueceberlingen .

Wehrzoͤlle .

Nußdorf , Seefelden , Unteruhldingen , Meersburg , Hagnau , Imenſtaad , Efrizwei⸗
ler , Radarach , Stadel , Fuchstobel , Tepfenhart mit Adelsreute , Urnau , Homberg , Rer -

reute , Jümenſee , Ruſchweiler , Burgweiler , Ochſenbach , Denkingen .

Zollordnung . G
A
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Haußpt zoilek Pfullendorf

Wehrnvrzoöͤlle .
Schwaͤblishauſen , Ad bei Ling , Eberatsweiler , Herdwangen , Billafingen , Seelfin⸗

gen , Malſpuͤren , Winterſpuͤren .

Hauptzoll . Mößkirch .

Wiehe o LT e

Engelswies , Langenhardt , Gutenſtein , Neidingen , Nußplingen , Stetten am kalten

Markt , Glashuͤtte , Heinſtetten , Hartheim , Schweningen am Hart , Werrenwag , Lei —

bertingen .

Hauptzoll . Stockach .

Wehrvzoöͤlle .

Zoznegg , Mainwangen , Boll , Krumbach , Reute , Roth , Sentenhart , Raſt , Goe⸗

gingen , Ablach , Buchheim , Kallenberg , Gruͤndelbuch , Worndorf , Liptingen , Neuhaus .

Hauptzoll . Kattingen

Wehrzoͤlle .

Bieſendorf , Emmingen ab Egg , Engen .

Hauptzo ll . Ebringen .

Wehrzöͤlle .

Komingen , Northalden , Uttenhofen , Thengen , Kirchſtetten , Wiechs , Bießlingen ,

Schlatt am Randen , Bieningen , Riedheim , Bietingen , Ober - und Untergailingen , Rie —

laſingen , Aarlen , Wangen , Hemmenhofen , Gaienhofen , Koppenhagen mit Horn , Iznang ,

Moos , Bohlingen , Worblingen , Ueberlingen am Ried , Boehringen .

Hauptzoll Bieſingen .
a

Wehrzoͤlle .
Singen , Gottmadingen , Randegg .

Hauptzoll . Kleinlaufenburg .

Wehrzöͤlle .
Murgg , Saͤckingen.



Hauptzollſtätte und Wehrzollſtaͤtte . 51

Hauptzoll . Rhein felden .
Wehrzoͤlle .

Oberſchwerſtetten .

Häuptzol l . Eim eldingen .
Wehrzoͤlle .

Wiehlen / Inzlingen, Grenzach , Binzen , Liel , Bellingen , Bamlach , Rheinwei⸗
ler ; Neuenburg , Zienken .

Hauptzoll . Waldshut .

Wehrzoͤlle .
Dogern , Hauenſtein , Fahrhaus , Roͤteln am Kaiſerſtuhl .

Haüuptzoll . Jeſtetten .
W eh e tro Ebe :

Erzingen , Lotſtetten , Altenburg Weißweil , Buͤhl , Gienzgen , Stetten , Beerwangen ,

Dettighofen , Baltersweil .

Rein heim

Wehrzoͤlle .
Kadelburg , Palm , Nack , Wutoͤſchingen .

Hauptzoll . Altbreiſach .
Wehrzölle .

Griesheim , Brenngarten , Hartheim , Burgheim , Jechtingen , Sasbach , Wihl ,

Weißweil , Oberhauſen , Niederhauſen .

Haüßpt zol . Villiggen .

Untereſchach , Dauchingen , Dierheim , Hochſtras , Einſtaͤtten , Weiler , Sinkingen .

Ha uptzoll . Kehl .

Wehrz oͤll e .

Goldſcheuer , Marlen , Auenheim , Leitersheim , Hohnau , Diersheim , Hausgereut /

G 2
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Altfreiſtaͤtt , Hemlingen , Graulsbaum , Ichenheim , Altenheim , Nonnenweier , Witten —

weier , Kappel am Rhein , Ruſt .

Hauptzoll . Oppenau .

Wehrzölle .
Riepoltsau , Knibis ( wo der jeweilige Zoller immer die Wirthſchaftsgerechtigkeit Ha-

ben ſoll ) Schappach , Kappel unter Rodek

Hauptzoll . Hornberg .
Wehrzoͤl he .

Hindenberg , Fahrenbuͤhl , Brogen , Thenebrunn .

Hauptzoll . Bühlentch al .
W epr ol e

Herrenwieſe , Ottersweyer , Graͤffern, Gelsheim , Stollhofen , Ulm , Soͤllingen , Kirſch —

baumswaſen .

Hau pet zis ( . Ettlingen .

Wehrzöͤlle .

Neuburgweier , Schildberg , Marzzell .

Hauptzo ll . Raſtadt .

Wehrzoͤlle .
Iffezheim , Wintersdorf , Ottersdorf , Plittersdorf , Steinmauern , Elgesheim ,

Au , Illingen .

Hauptzo ll . Forbach .
We pry ole

Erbersbronn , Kaltenbronner Hof , Hoͤrten , Michelbach , Mosbronn , Kirſchbaumswaſen .

Hauptzoll . Schroeck .

Wehez delle

Knielingen , Eggenſtein , Linkenheim , Daxlanden , Dettenheim ,

Rußheim .

Liedolsheim ,
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Hauptzollſtaͤtte und Wehrzollfſtaͤtte . — 83

Ha upt zo bl. Pforzheim .
Wehrzoͤlle .

Eutingen , Broͤzingen , Buͤchenbronn , Dill - und Weiſenſtein , Niefern , Dietlingen ,
Elmendingen , Weiler , Duͤrren , Ittersbach , Langenalb , Kieſelbronn , Neuhauſen , Ham⸗
berg , Schoͤllbronn , Hohenwarth , Lehningen , Bauſchlott , Nußbaum .

Haupt L Orere
Wehezölkee .

Soͤlshauſen/ Zaiſenhauſen , Bauerbach , Flehingen , Sickingen , Sulzfeld .

Hauptzoll . Gemmingen ,

Wehrzölle .
Eppingen , Muͤhlbach, Riechen , Steppach , Berwangen .

Hauptzoll . Sinsheim .

Wienhz öllle .

Spechbach , Zuzenhauſen , Grombach , Dreſchklingen , Kirchhardt , Schluchtern .

Hauptzoll . Mannheim .
Wesa oTe . ,

Haunt olk Nedra ecmuüno ,
Wehrzoͤlle .

Dilsberg , Muͤckenloch , Kleingemuͤnd .

Hauptzoll . Philippsburg .

Wehrzoͤlle .
Huttenheim , Rheinsheim , Oberhauſen , Rheinhauſen .

Hauptzoll . Laudenbach .

t We Dr toL e

Weinheim , Neuhof , Heddesheim , Kaͤferthal , Kirſchgartsbauſen , Sandhofen ,

Sanddorf .



Beilage Lin A.

Hauvytzosifil Merarelg
Wehrz ölle .

Mosbach , Oberbiegelhof , Babſtadt , Rappenau , Zimmerhof , Siegelsbach , Heins⸗

heim , Neckarmuͤhlbach , Hasmersheim , Stockbrunnerhof , Neckarzimmern .

Hauptzoll . Eberbach .

Werp e y oal e

Erde . Katzenbach , Friedrichsdorf , Hoͤllgrund , Pleutersbach , Brombach ,
Heddesbach , Hilſenhahn , Bersbach , Heiligenereutzſteinach , Nippenweier, Oberflocken⸗
bach , Nittenweier , Heiligkreuz , Schoͤnau .

Hauptzoll . Adelsheim .

W̃' e hrzoͤl le
Großeicholsheim , Sennfeld , Volkshauſen , Hergenſtadt , Leibenſtadt , Merihlutzen, Hung⸗

heim , Doernishof , Neunſtetten , Oſterburken .

Hauptzoll . Wertheim .

Wehrzoͤlle .
Freudenberg , Boxthal , Mondfeld , Gruͤnenwerth , Eichel , Urphar , Bottingen , Zim —

mern , Erlach , Pflochsbach , Sendelbach , Steinfeld , Waldzell , Anſpach , Roden , Kar —

bach , Birkenfeld , Greiſenheim , Dertingen , Kembach , Hoͤhefeld, Nicklashauſſen , Wer⸗

bach / Werbachhauſen , Wenkheim , Baierthal .

Hauptzoll . Gerchsheim .
W e tao LE e O :

Hauptzol l . Unterbalbea ch .
Wer yo LEE

Koͤnigshofen , Unterſchuͤpf , Daimbach , Boppſtatt .

Haußptzoll. S ch mei ae .
Wehrzoͤl le⸗

Reiſenbach , Oberſcheidenthal , Auerbach , Schloßau , Neübrun , Mörſchenhard , Dum⸗

bach , Mudau , Unterſteinbach , Stuͤrzenhardt , Hettigenbeuren , Hornbach , Kaltenbrunn ,

Volmerödorf , Ripperg , Reichardsſachſen .



Hauptzollſtaͤtte und Wehrzollftaͤtte .

Hauptzoll . Walldünrn .

Wie hrzoͤllele .
Hardheim , Steinbach .

Lauptzoll . Oberwittftadt .
We hrzöoͤlle 0 .

Hauptzoll . Hundheim .
We prepare

Tiefenthal , Sonderied , Naſig , Weſenthal , Rauenberg , Ebenheid .

gun ptzoll Baltzenberg .
W ep rao hE 0 .

Hauptzoll . eh el i .
Wehrz ölle⸗

Winzenhofen , Erlenbach , Merchingen , Gomersdorf , Klepſau , Horrenbach, Aſſum⸗
ſtadt , Krautheim am Berg , Oberwittſtadt .

Haupt Stein .

Wehrzölle .
Ober - Mittel - und Unterſchefflenz , Muͤhlbach, Sulzbach , Wagenſchwend , Alfeld ,

Aſſulzerhof , Billigheim , Neudenau , Herbolsheim , Buchhof .
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Beilage Lit B.

Zollzeichenformularien .

Nro . Zollſtation Laudenbach —

fl . kr . Tranſitzoll von Laudenbach bis Baſel fuͤr 96 Centney gemiſch⸗

teë Gut / laut Declarations Bollet unter nemlicher Nummer und Datum . ,
den 23 Oetbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollers .

Nro . Zollſtation Lauden bach .

fi. kr . Tranſitzoll von Laudenbach nach Baſel bis zur Intermediaͤr⸗

Zonſtatt Offenburg , fuͤr 96 Centner gemiſchtes Gut , laut DeclarationsBonet,

unter nemlicher Nummer und Datum .

den Nottiehin

Unterſchrift des Zollers .

Nro . Zollſtation Moöskivrch .

ai kr . Tranſitzoll von Moͤßkirch bis Schaffhauſen fuͤr 2 Centner feine

Strohfabrikate laut DeclarationsBollet ꝛc.

Nro . Zollſtation Ebringen —⸗

fi. kr . Tranſitzoll von Ebringen bis Tuttlingen fuͤr 20 Centner Schwei⸗

zer Weine laut DeclarationsBollet ꝛc.
Beilage
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Beikaze Lig : C dui D,

Zollzeichenformularien .

Nro . Zollſtation Moͤhringen .

A fl . Ausgangszoll fuͤr 12 Stuͤck rohe Ochſenhaͤute , laut Deela⸗
5

rations Bollet unter nemlicher Nummer und Datum .

sae ele a de 23 . Oeter .

1 Unterſchrift des Zoleers . i

A
1

Nro . Zollſtation Eimeldingen .

d fl . Eingangszoll fuͤr à Centner Seidenwaaren , laut Declarations⸗

: Bollet unter nemlicher Rummer und Datum . AA

| S ea e Den 23 : OCOY 1611 . 7 A |

i Unterſchrift des Zollers .

A
3

j

i]
A Anmerkung .

A Es werden ſo viele Ein - und reſp . Ausgangszollzeichen gegeben , auf gleiche Weiſe

n und unter dem naͤmlichen Nummern ausgefuͤllt , bis die Geldbetraͤgniſſe der einzelnen Zei -

1 hen die in dem Declarations⸗Bollet ausgedruͤckte Summe der Geldſchuldigkeit erreichen .

Zollordnung .
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i
Beilage Lik E .

Formularien fuͤr ZollManual , und Decla —⸗

rations Bolleten .

Tranſitzollmanual .

Tranſitzoll .

Nro . Zollſtation Laudenbach . $

Fuhrmann N . N. Hat fúr 96 Centner gemiſch⸗
tes Gut , welches er vermoͤg ſeiner Decla —

ration nach Baſel fuͤhrt , den ganzen Frane

ſitzoll entrichtet mit 38 fl. 30 kr . , acht und

dreißig Gulden dreißig Kreuzer .
den 23 . Octbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollenden .

ÈD
Z

Nro .
MES

Declarations Bollet .

Tranſitzoll .

Zollſtation Laudenbach .

Fuhrmann N. N. hat fuͤr 96 Centner gemiſch⸗

tes Gut , welches er vermoͤg ſeiner Decla —

ration nach Baſel fuͤhrt, den ganzen Tran⸗

ſitzoll entrichtet mit 38 fl. 30 fr . , adt und

dreifig Gulden dreißig Kreuzer .
.

den 23 . Octbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollers .

.

Nro. Zollſtation Laudenbach .
a

Fuhrmann N. N hat fuͤr96 Centner gemiſch⸗
tes Gut , welches er vermoͤg Declaration nach

Straßburg fuͤhrt, den Tranſitzoll bis Raſtadt
mit 17 fl. 32 kr . ſiebenzehn Gulden zwei und

dreißig Kreuzer entrichtet .

den 23 . Oetbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollenden .

—

Eo DEU
A|

o ;

ag

| Nro , Bollftation Laudenbach .

Fuhrmann N . N. hat fuͤr 96Centner gemiſch⸗
tes Gut , welches er vermoͤg ſeiner Decla⸗

ration nach Straßburg fuͤhrt , den Tranſit⸗

zoll bis Raſtadt mit 17 fl. 32 kr . ſiebenzehn

Gulden zwei und dreißig Kreuzer entrichtet .

den 23 . Octbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollers .
e e .
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Beilage Lit . E . Formularien fúr. Manual , und DeclaratiosBolleten. 59
Declarations Bollet .

Nro . Zollſt ation Hattingen .

Tranſitzollmanual .

Nro . Zollſtation Hattingen .

N. N . von Tuttlingen hat fuͤr 80 Centner N. N . von Tuttlingen hat fuͤr 80 Centner

Eiſenfabrikate , welche er vermoͤge ſeiner De⸗ Eiſenfabrikate , welche er vermoͤge ſeiner De⸗

claration nach Schaffhauſen fuͤhrt, den Trane claration nah Schaffhauſen fuͤhrt, den Tran⸗

ſitzoll mit 2 fl. 5 kr . entrichtet . fizo mit àfl . 5 kr . entrichtet .

den 24 . Octbr . 1811 . den 24 . Octbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollenden . Unterſchrift des Zollers .

Nro . Hundheim . Zollſtation Hundheim .

SA N . N . von Miltenberg, welcher Fuhrmann N . N. von
Wultendeng⸗ nege

laut Frachtbriefen laut Frachtbriefen

4000 fl. baar Geld 4000 fl . baar Geld

12 Centner Baumoͤhl 12à Centner Baumoͤhl

12 Centner Stockfiſch 12 Centner Stockfiſch

12 Centner Fiſchthran 12 Eentner Fiſchthran .

8 Centner Haͤringe 8 Centner Haͤringe

nach Wuͤrzburg und nach Wuͤrzburg und

12 Centner Taback 12 Centner Taback

8 Centner Kaͤß 8 Centner Kaͤß

nach Biſchofsheim fuͤhrt, hat ausſchließlich nach Biſchofsheim fuͤhrt, hat ausſchließlich

deg Eingangszolles , wofuͤr beſondere Zollzei⸗ des Eingangszolls , wofuͤr beſondere Zollzei⸗

chen ausgeſtellt worden , den Tranſitzoll mit chen ausgeſtellt worden , den Tranſitzoll mit

6 fl. 41 kr . bezahlt . 6 fl. 41 kr . entrichtet .

Hundheim den 28 Oetbr . 1811 . Hundheim den 28 . Oetbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollenden . UUlnterſchrift des Zollers .

Ja
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—
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Ausgangszollmanual .

Ausgangszoll .

Nro . Zollftation Moͤhringen —

Johann Wagner von Moͤhringen zahlt fuͤr
12 Stuͤck rohe Ochſenhaͤute , welche er nah

Tuttlingen fuͤhrt, 9 fl. 30 kr . , neun Gulden

dreißig Kreuzer .
den 23 . Oetbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollenden .

Beilage Lit . E . Formularien fúr Manual , und Declarations Bolleten.

Declarations Boller ,

Ausgangszoll .

Zollſtation Moͤhringen .

Johann Wagner von Moͤhringen zahlt fuͤr
12 Stuͤck rohe Ochſenhaͤute , welche er nach

Tuttlingen fuͤhrt, 9 fl. 30 kr. , neun Gulden

dreißig Kreuzer .
den 23 . Octbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollers .

Eingangszollmanuäl .

Eingangszoll .

Zollſtation Eimeldingen .Nro .

Chriſtian Block von Baſel zahlt fuͤr 8 Cent⸗

ner Seidenwaaren , die er vermoͤge Decla⸗

ration nach Freiburg fuͤhrt, 4 fl. 16 kr. , vier

Gulden ſechszehn Kreuzer.
Eimeldingen den 28 . Octbr . 1811 .

Unterſchrift des Zollenden .

Declarations Bollet .

Eingangszoll .

Zollſtation Eimeldingen⸗

Chriſtian Block von Baſel zahlt fuͤr 8 Cent⸗

ner Seidenwaaren , die er vermoͤge Decla —

ration nach Freiburg fuͤhrt , 4 fl. 16 kr. , vier

Gulden ſechszehn Kreuzer .

Eimeldingen den 28 . Octbr. 1811 .

Unterſchrift des Zollers .
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Beikage Liitt

Durchgangszoll Tarißf .

I . Von Guͤtern , Waaren und Effecten , welche nach der

Centnerzahl verzollt werden .

AJ Ein Kreuzer pr , Centner und Stunde

Ananas .
Arac .

Auſtern .

Blumen , ( gemachte . )
Brandtwein .

Cacao .

Caffee .

Cameelgarn .

Cappern .

Chocolade .
Citronat .

Corduan .

Edelſteine , die nicht nach dem Werth verzollt werden , nemlich Halbedelſteine , rohe und ge⸗

ſchliffene , wohin gehoͤren , Achat , Jaspiſſe , Carniole , Onixe , Topaſe .

Eſſenzen aller Art .

Federn , Schreib - und Bettfedern .

Feigen .

Flor , Krepp .

Floretſeide .
Floretgarn , Cameelgarn .

Floretwaren .

Gewuͤrze, als : Nelken Muskatblumen Muskatnuͤſſe URD ade j die nicht alddrücklch
o

auf
einen geringern Tarif geſezt ſind .

Haare ( von Menſchen ) , Seidenhaſenhaare .



62 Beilage Lit . F . DurchgangszollTarif .

Holz , auslaͤndiſche feine Hoͤlzer, als : Ebenholz , Braſilienholz , Mahagoni , Cedern , Cipreſſen .
Indigo .

Karmin . i

Kochenille .
Leinen , feinere Fabrikate / als: Battiſt , Mouſelin ꝛc/ und dahin einſchlaͤgige Galanterie Waaren.

Liquers aller Art .

Meerſchaum , auch Pfeifenkoͤpfe Kain:
Muſcheln .

Oehl .
Oliven .

Perlen , unaͤchte.

Pomeranzen .

Putzwaaren , feine gefertigte Modewaaren .

Safian , und Fabrikate davon .

Safran .

Sago .
Sardellen .

Schildkroͤten , und was davon gearbeitet iſt .

Seide , Naͤh- und Steppſeide , und Seidenwaaren .

Spezereiwaaren die nicht beſonders benannt ſind .

Spiritus aller Art .

Stroh , feine Stroh⸗ und Baſtfabricate .

Suͤßholzſaft .
Syrup .

Thee.
Truͤffeln.
Vanille .

Weine , auswaͤrtige feine Weine .

Zimmet .
Zinnober .

Zucker .

Alaun .

Aloe .

. ) 3u drei Pfenning pr . Centner und Stunde .



Beilage Lit : F DürchgangszollLarit .

Anis .

Antimonium ( Spießglas . )
Argent haché ( weiße Metallcompoſition . )

Apfelſinen.
Apothekerwaaren aller Art , inſofern nicht ein oder anderer Artikel beſonders ausgenommen iſt.
Arſenik .

Auripigment .

Balſam .
Baunwolle .

Baumwollene Fabrikate .
Biſam .

Biscuit Porcelan ( ſiehe Porcelan . )

Bleieſſig .

Campfer .

Cardomonen .

China .
Citronen .

Conditoriewaaren aller Art .

Criſtall .
Datteln .

Drath , von Eiſen , Meſſing .

Elfenbein , Fabrikate davon .

Enzian .

Faden , Zwirn von Leinen .

Fernambuk .
Fiſchbein .

Fiſche , auslaͤndiſche , ſo weit keine beſondere Ausnahme gemacht iſt .

Fleiſch , geraͤuchertes aller Art .

Fruͤchte nemlich auslaͤndiſche Garten⸗ und andere aus laͤndiſche Fruͤchte.
GlaßPerlen .

Gerſte , gerollte zum Kochen .

Gold , nemlich unaͤchte goldene Fabrikate , unaͤchte Goldborten .

Haare , Roßhaare , Cameelhaare , Pinſel und andere Fabrikate aus ſolchen Haaren .

Hauſenblaſe.



64 Beilage Lit !F . DurchgangszollTarif .

Hirſchhorn .
Holz , Kork , Korkſtoͤpſel , Pantoffelholz / Ba Rohre .

Vopfen- .
Huͤtef und andere Hutmacherarbeit .

Ingwer .

Inſtrumente , muſikaliſche , phyſikaliſche/ 1

Kalmus .

Kinderſpielwaaren , (hoͤlzerne, beinerne , blechene

Kleeſaamen.
Koͤlniſche Tabakspfeifen⸗
Korallen .

Koriander .

Krapp , gedoͤrrter oder gemahlner .
Krebſe , auslaͤndiſche .

Kirſchnerwaaren .
Kupferſtiche .
Leinſaamen .

Lachs .

Lahn .
Lak .

Landkarten .

Lebkuchen .

Limonen .

Magneſia .

Magſaamen .
Malereien .

Mandeln .

Manna .

Masken .

Maſtix .
Materialwaaren aller Art , ſofern einzelne Artikel nicht ſchon ihre beſondere Beſtimmung haben.
Mennig .

Milchzucker .

Morcheln .

Naturalien fuͤr Cabinette von Foſſilien , Pflanzen , Thieren .
Nudeln .



Beilage Lit F. DurchgangszollTarif .

Nudeln .

Opium .

Pantoffelholz .
Paſtell .

Pelzwerk aller Art .

Pergament .

Perlenmutter .

Pfeffer .

Porcelan , Biscuit - Porcelan .

Prunellen .

Puder .
OQueckſilber .

Quinqualleriewaaren .

Rauch - und Pelzwerk aller Art , ſofern keine Ausnahme gemacht iſt .

Rauchpulver .

Reiß .

Reppsſaamen .

Rhabarber .

Roſinen .
Saamen aller Art , deren im Tarif nicht erwaͤhnt iſt .

Saftgruͤn .
Saiten .

Salmen .

Salmiac ,

Salpeter .

Saſaparille .

Scheidwaſſer .

Schießpulver .
Sennesblaͤtter .

Senft .

Serpentin .

Silber / unaͤchtes , Fabrikate davon .

Schmalte .

Specereywaaren , die im Tarif nicht beſonders benannt find .
Zollordnung .



66 Beilage Lit . F DurchgangszollTarif .

Speck .

Spiegel mit und ohne Rahm .
Spielkarten .

Spießglas , ſiehe Antimonium⸗

Staͤrke .

Staͤrkmehl .
Stahl .
Stahlwaaren .
Sternanis .

Storax .

Stroh , gemeine Strohwaaren .
Tabaksblaͤtter , Carotten und Tabacksgeize .
Tabak , zubereiteter Rauch - und Schnupftabak .

Tapeten .
Terpentin .
Thran .

Tuſche .

Ulmer Brod .

Ulmer Gerſt .

Ultramarin .

Vitriol .

Wachs / gelbes und weißes .

Wachslichter .

Weine , gemeine Weine .

Weinſtein , praͤparirter .

Wollengarn .

Zibeben , Roſinen .

Zwirn , gemeiner .

arisi
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S Beilage Lit . F . Durehgangsjohl Zarif . 67
. ) Zu zwei Pfenning pr . Centner und Stunde .

Alabaſter roh und verarbeitet . a

Bagage , welche Fuhrleute fuͤr andere fuͤhren, ( Bagage welche Reiſende mit ſich fuͤhren
oder welche fuͤr ſolche auf Poſtwaͤgen gefuͤhrt werden , ſind zollfrei . )

Bergblau .
Berggruͤn .
Berlinerblau .

Bindfaden , ſiehe Seilerwaaren .

Bier .

Bierhefen .
Bildhauerarbeit , ſowohl in Holz als Buͤſten von Marmor , Alabaſter und Bronze .
Blech aller Gattung .

Bleiweiß .

Bleizucker .

Borax .

Brillen .

Buchdruckerſchrift .

Buͤcher.

Butter , Schmalz ( Anken. )
Caſtanien .

Dacht garn .

Dreherwaaren .

Druckerſchriften .

Erde , Pfeifen - oder PorcellanErde .

Erz , rohe Metalle und Fabrikate davon .

Eſſig .
Farbhoͤlzer , wo keine beſondere Ausnahme gemacht iſt .

Farbwaaren , in ſo fern ſie der Tarif nicht namentlich enthaͤlt.
Farbkaͤſtchen , gemeine .

Farbenkraͤuter .
Fayence .

Firniß .

Flachs .

Fleiſch , ungeraͤuchertes .
Fruͤchte, ( Getreide . )

Gewehre .



68 Beilage Lit . F . Durchgangszoll Tarif .

Glas , Fenſter , Spiegel , Uhrglaͤſer , Brillen und andere optiſche Glaͤſer.
Gummi .

Gummigut .

Gruͤnſpahn .
Gruͤze.
Gurken , eingemachte .

Haih .

Hanf .

Heringe .

Honig .

Horn und Fabrikate davon .

Johannisbrod .
Hornſpitze und Fabrikate davon .

Kaͤs.

Kleider , welche Fuhrleute fuͤr andere fuͤhren.
Kraͤuter , ſofern im Tarif keine Ausnahme enthalten iſt .

Krappwurzel , rohe .
Krembſerweiß .

Kupfer .
Lakmus .

Leder , gegerbtes .
Leim .

Leimleder .

Leinengarn .

Leinwand , gemeine .

Lorbeer .

Malz .

Marmor , verarbeiteter .

Mehl .

Meſſing .

Muſicalien .

Neapolitaniſch Gelb .

Neublau .

Oblaten .

Qbſtmoſt .

T

A,

PEIEPoras
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Beilage Lit . F . DurchgangszollTarif ,

Orleans .

Pappier , Schreibpappier .

Roͤthel, Roͤthe ( Krapp . )

Seife .
Seilerwaaren , Bindfaden , Stechgarn .

Salz .
Sauerkleeſalz .

Schaftelhalm .
Schmalz ( Anken) ſiehe Butter .

Schmergel .

Schnecken .

Schriften , gedruckte .

Schuͤttgelb .
Schwaͤmme aller Art .

Schwefel .

Schwefelbluͤt .

Siegellak .

Soda .
;

Stechgarn , ſiehe Seilerwaaren .

Steingut .

Stockfiſche .

Suͤßholz .
Tombak und Fabrikate davon .

Umbra.
Trilch , Bettrilch .

Unſchlitt .

Unſchlittlichter .

Wachstuch .

Waid⸗ und Farbekraut .

Weinhefen .
Weinſtein , roher .
Wuͤrſte.
Wurzel , feine fuͤr Apotheker .
Zinn , und Fabrikate davon .

Zunder .

Zwiebel .
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70
Beilage Lit . F . DurchgangszollTarif .

. ) Zu Ein Ppfenning pr . Centner und Stunde .

Aſche .

Baſtwaaren , gemeine .

Bein , gemeines .

Beinſchwarz .

Bernſtein und Fabrikate davon .

Blei und Bleiwaaren .

Blutſtein .

Bolus , ( Hausfarbe . )

Braunſtein .

Buͤrſtenbinderwaaren .

Cichorien .

Coloquente .

Colophonium .
Daͤrme .

Druckerſchwaͤrze .
Druckpapier .

Eicheln .
Eiſen und Fabrikate davon , wo keine beſondere Ausnahme gemacht iſt .

Feuerſtein .
Galgant .

Gallaͤpfel.
Gips , roh und verarbeitet .

Glasſcherben .

Glaͤtte .

Hausfarbe , ( Bolus . )

Hornſpaͤne.
Kienruß .
Klauen .

Kleye .

Knochen .

Kreide .

> nry ai —
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Beilage Lit . F . DurchgangszollTarif .

Lohe.
Lumpen .

Mineralwaſſer .
Ocker .

Pech .

Potaſche .

Ruß .

Schifferſtein .
Schrot .

Schuͤßer.
Schweinborſten .

Steinernesgeſchirr , gemeines .
Trippel .

Wachholderbeer .
Wagenſchmier .

Waldrauch .

Wurzel , gemeine .

Zwilch , ordinaͤre .
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Heilage Lit F Durchgangsszoll Tarif .

11 . Tranſitzoll per Stuͤck und Stunde .

fee Stück . per Duzend .

pf pf.

A. Von Fabrikaten .

Bleiſtift T

Faͤſſer, leere Ei = Se

Feuerſpritzen — — 2

Kut ſchen, Chaiſen und andere Reiſewaͤgen zum Ver⸗

kaufen — — —

Maſchinen — — = G

Uhren , Standuhren , gemeine hoͤlzerne —

Uhren , kuͤnſtlichere mit Glocken und andern

werken — — —

Uhren , Sackuhren ( vid . Nro . IV . ) Fa

B . Von Tbieren .

Auerhanen

Bienenſtock

Enten

Eſel

Faſanen

Gaͤnſe

e
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Beilage Lit F . Durchgangszollarif . 75

per Stück . per Duzend .

* yn

Hafen

Hirſche

Huͤhner
Lerchen

Maulthiere
Rehe

Repphuͤhner

Rindvieh :
Maſtochſen , Zugochſen

Farren , Kuͤhe und Stiere
Kaͤlber , Schaafe , Laͤmmer

Schnepfen — —

Schweine :

Milchſchweine

aͤltere
wilde Schweine

Thiere , auslaͤndiſche ,lebend

Voͤgel , ſeltene , auslaͤndiſche lebend

Ziegen — — —

C . Von rohen Thierhaͤuten .
Von Pferd⸗Ochſen⸗Stier - und Kuͤhhaͤuten

Schmalrindern , Boͤcken , Kaͤlbern und Ziegen

Schaaffellen mit Wolle —

„ ohne Wolle —

Rehhaͤuten — —

Hirſchhaͤuten — — —

Haaſenbalgen = ST

; '
D. Bon Ciern .

Hon JafanenGiern = —

Huͤhner - und EndtenEiern —

Zollordnung .
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74 Beilage Lit . E. Durchgangszollkarif .

IIL Zranfitzolf per Roglaft .

Baͤume, ausgewachſene —

Baumſezlinge

Beſenreiſer —

Borde , Bretter , Dielen

Bucheln T

Dornſchlag —

Dung
Erde , gemeine Toͤpfererde
Gartengemuͤs —

Hafnererz a =

Hausrath ( Meubel vermiſchten Gehalts )
Heu — — —

Holz , Brenn - und Bauholz und gemeine Holzwaaren ,
Kalkſteine — 2 —

Kies zum Glasmachen a —

Kohlen Golzkohlen ) Gra

Kohlen ( Steinkohlen )
Leinkuchen —

Marmor , roper
Ohmet =

Reben —

Rinden —

Saͤgmehl —

Schleifſtein —

Siebmacherwaaren

Schnitt⸗ und Kuͤbelwaaren

Steine , Mauerſteine , Quaderſteine , Muͤhlſteine , Platten

Torf zp

Wagnerarbeiten

Ziegelwaaren mO
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Beilage Lit . F . DurchgangszollLarif .

IV . Tranſitzoll per Traget .

Gebrannte Waſſer , Eſſenzen , Elixire — —

Kraͤmerwaaren , vermiſchte ( Gold und Edelſteine ausgenommen )
Landkarten , Kupferſtiche , Bilder und Buͤcher —

Nehnadeln , Stricknadeln , Scheeren , Spiegel —

Wez⸗ und Feuerſteine = — . T

Obſt und Gartengemuͤſe —

Geſchirr , gemeines irdenes und ſteinernes z

Holzwaaren , gemeine = > — —

Gukkaſten , Orgeln , ſpielende Uhren und dergleichen zur Schau beſtimmtes Zeug

s

AEE

V. Tranſitzoll nach Geldwerth,
Alle nachbenannte Waaren zahlen von 100 fl. Werth zwei Pfenning

per Stunde .

Bijouterie Waaren , bei welchen mehr oder weniger Gold , Silber , Juwelen oder

Perlenangebracht ſind .

Edelſteine , auch geſchliffene und verarbeitete Halbedelſteine .
Geld ( baares ) .

Gold aller Art , verarbeitetes , auch Gold⸗ und Silberſtoffe , Borten , Goldborten .
Juwelen .

Perlen , aͤchte.

Feine Spizen .
Platina , Fabrikate davon .

Valor in verſchloſſenen Paqueten .



Bieéikage Lit G .

Haupt : Commercial⸗ und Zollſtraßen .
Einzelne Diſtanzen auf jeder dieſer Straßen .

Bon Tranh uer
úber Sinsheim nadh Heilbronn und Stuttgardt .

Ra Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Laudenbach

Lautenbach bis Hemsbach —

Hemsbach Sulzbach

Sulzbach Weinheim =

Weinheim Großſachſenheim
Großſachſenheim Handſchuchsheim

Handſchuchsheim Heidelberg

Heidelberg Neckargemuͤnd —

Neckargemuͤnd Wieſenbach
Wieſenbach Mauer Zas

Mauer Meckesheim —

Meckes heim Hofenheimer Graͤnze

Hofenheimer Graͤnze Sinsheim

Sinsheim Rohrbach =

Rohrbach Steinfurt —

Steinfurt Kirchart ST

Kirchart Wuͤrtembergiſche Grenze

HauptEintrittsſtation
Laudenbach .

HauptAustrittsſtation
Sinsheim .

Von Stuttgardt oder Heilbronn auf der nemlichen Route nah Franffurt -

HauptEintrittsſtation
Sinsheim .

HauptAustrittsſtation
Laudenbach —

PU

Nim
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E

E

A

N
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PIM

Nie
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Nim

PIU.

pa
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þa
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A
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—
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Beilage Lit . G. Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen .

r
Von Frankfurt .

úber Bruchſal nach Stuttgardt .
Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Heidelberg — ‘ 63

⸗ Heidelberg bis Leimen — — 2

Leimen — Nußloch

Nußloch — Wiesloch

Wiesloch — Mingolsheim

Mingolsheim — Langenbruͤcken

Langenbruͤcken — Stettfeld

Stettfeld — Ubſtatt —

Ubſtatt — Bruchſal —

Bruchſal —Heidelsheim

Heidelsheim — Gondelsheim —

Gondelsheim — Bretten — —

Bretten —an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze

Ni

Ni

pjt

E

ESN

PENNO

SSe

LA
S

HauptéEintrittsſtation

Laudenbach .

HauptAustrittsſtation

Bretten .

4
p

Ei4ja$

3
X3

p
Ei
VA

e

Von Stuttgardt auf der nemlichen Route nach Frankfurt

HauptEintrittsſtation
Pa

Bretten .

HauptAustrittsſtation

Laudenbach .



78 Beilage Lit . 6 . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen .

Vion Frankfurt
uͤber Freiburg nach Schaffhauſen .

Stunden .
Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Bruchſal —

14

„ Bruchſal bis Untergrombach — 1
=. Untergrombah — Weingarten 1

Weingarten — Durlach = e ge

Durlach — Carlsruhe 1

Carlsruhe —Muͤhlburg
Muͤhlburg —Gruͤnwinkel
Gruͤnwinkel — Durmersheim
Durmersheim — Biekigheim

Bietigheim — Raſtadt

Raſtadt — Oos —

Oos E Steinbach

Steinbach — Buͤhl
Buůͤhl —LAchern

Achern —Renchen

Renchen — Appenweier

Appenweier — Offenburg

Offenburg — Frieſenheim

Frieſenheim —Dinglingen

Dinglingen — Kippenheim
Kippenheim — Ringsheim
Ringsheim — Herbolsheim
Herbolsheim — Kenzingen
Kenzingen —Koͤndringen

Koͤndringen — Emmendingen

Emmendingen — Waſſer

Waſſer —Langendenzlingen
Langendenzlingen — Gundelfingen

Gundelfingen —gZaͤhringen
Zaͤhringen — Freiburg
Freiburg —Ebnet

ww

Nim

1

1

2

1

3

1

J

2

3

—

*

Hw

Nie

È

pu
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pu

Ph

pu
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pu



Beilage Lit . G . Haupt⸗Commercial und Zollſtraßen .

© PimTransport ’
Von Ebnet bis Zarten —

= Barten —Falkenſteig A

Falkenſteig — Unter der Steig
Unter der Steig —Neuſtadt —

Neuſtadt Roͤthenbach —

Roͤthenbach —Loͤffingen —

Loͤffingen — Unadingen a

Unadingen — Doͤggingen —

Doͤggingen —FHuͤfingen —

Ruͤfingen —gBehla

Behla — Riedboͤhringen —

Riedboͤhringen — Zollhaus am Randen

Randen — Schaffhauſer Gebiet

Schaffhauſer Gebiet — Schlauch —

Schlauch — Schaffhauſer Gebiet

ο

Na

þa

pe

pd

„

|
Alm

jha

eR]œ ew

Haupteintrittsſtation

Laudenbeaſch .

HauptAustrittsſtation

Zollhaus am Randen bei Blomberg .

IntermediaͤrZollſtatt

Off ED ueg :

Von Schaffhauſen nach Frankfurt auf der nemlichen Route :

HauptEintrittsſtation

Zollhaus am Randen .

Haupt älustrittsſtation
Laudenba ſch .

IntermediaͤrZollſtatt
Off enp Urg

*



Beikage Lit . G. Haupt⸗Commereial⸗ und Zollſtraßen .
aara :

Bon Jeanu rE
úber das Kinzinger Thal nad Schaffhauſen .

Stunden .

der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Offenburg — 35 K

Offenburg bis Gengenbach —

Gengenbach —Biberach — 2

Biberach —Stecken

Stecken —Steinach

Steinach —Haslach

Haslach —Hauſach

Hauſach —Hornberg

Hornberg — Krummenſchiltach

Krummenſchiltach — Peterzell

Peterzell — Villingen

Villingen — Marbach

Marbach —Kirchdorf

Kirchdorf — Klengen

Klengen —Donaueſchingen

Donaueſchingen —Huͤfingen

Huͤfingen — Schaffhauſer Gebiet

o 2

NIE

NIE

Nit

P

Npa

ppa

Piei

fek

p

jw

HaupteEintrittsſtation
Laudenbach .

HauptAustrittsſtation
Zollhaus am Randen .

IntermediaͤrZollſtaͤtte
Offenburg .

Von Schaffhauſen uͤber das Kinzinger Thal nach Frankfurt

HauptEintrittsſtation
Zollhaus am Randen .

HauptAustrittsſtation
Laudenbach .
IntermediarSollſtaͤtte

Offenburs⸗

ovit Jier p in E E T e aa a -
amriga AAREoE aaa ES aa N E T o



Beilage Lit . G. Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen . 81

Uon greanti

ber Freiburg nah Baſel .
' Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Grenze bis Offenburg 35 4
Offenburg bis Freiburg —

Freiburg — St . Georgen
St . Georgen — Wolfenweiler

Wolfenweiler — Norſingen

Norſingen —Krozingen
Krozingen —Heitersheim

Heitersheim —Seefelden

Seefelden —Huͤgelheim
Huͤgelheim — Muͤllheim
Muͤllheim —Kaltenherberg

Kaltenherberg — Baſel

I
143

HauptEintrittsſtation

L A Uad Ene URs

HauptAustrittsſtation

Eimeldingen .

IntermediaͤrZollſtatt

Offen but o.

Von Baſel auf der nemlichen Route nah Franfurt .

HauptEintrittsſtation

Eimeldingen .

Haupt Austrittsſtat ion

Laudenbeach .

IntermediaͤrZollſtatt

OR ERUR f

Zellordnung .



82 Beilage Lit . G . Haupt - Commercial⸗ - und Zollſtraßen .

Won ank fütt
uͤber Lahr nach Baſel .

Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Offenburg 35 :

Offenburg bis Lahr . — — 4

Lahr — Kippenheim 1

Kippenheim — Freiburg = 94

.
Freiburg —Baſel 16

HaupteEintrittsſtation

La ud en bea ch.

HauptAustrittsſtation

Eimeldingen .

IntermediaͤrZollſtatt

Waber⸗

Von Baſel uͤber Lahr nach Frankfurt :

HauptEintrittsſtation

Eimeldin gen.

Hauptnustrittsſtation
Laud enbeach .

Intermediaͤrsollſtatt

Lape .



Beilage Lit . G. Haupt - Commercial - und ZBollftrafen . - 83

Von Frankfurt

nah Strasburg

Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Raſtadt — 23 à
Raſtadt bis Huͤgelsheim

Huͤgelsheim —Stollhofen

Stollhofen —Lichtenau

Lichtenau — Biſchofsheim

Biſchofsheim — Bodersweier

Bodersweier — Kehl —

w

U

y

m

Nim

yia

pja

N

ale

m

~] QJ|

HauptEintrittsſtation

La u d en bea ch .

HauptAustrittsſtation

Kehl⸗

IntermediaͤrZollſtatt

Raſtadt .

Von Strasburg nach Frankfurt :

HauptEintrittsſtation

Kehl .

HauptAustrittsſtation

Laudenbach .

Intermediaͤrgollſtatt

Raſtadt .



Beilage Lit . G . Haupt - Commercial» und Zollftraßen .

Bon Franf füri

uͤber Lahr nach Strasburg .

Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bis Raſtadt 23 4

„ Raſtadt bis Offenburg

Offenburg — Lahr

Lahr — Ichenheim

Ichenheim — Kel = a

SRI

Hauptéintrittsſtation

Laudenbach .

HauptAustrittsſtation

Kebr

IntermediaͤrZollſtatt

Laip v.

Von Strasburg úber Lahr nach Frankfurt :

HauptEintrittsſtation

Kehl .

Haupt Austrittsſtation

Laudenbach .

{

Intermediaͤrollſtatt
£ apr .

j
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Beilage Lit . G. Haupt - Commercial - und Zollftrafen . 85

Bom D afet

uͤber Offenburg nach Strasburg .

Stunden .

Von Baſel bis Freiburg — 16

„ Freiburg — Offenburg 144

„ Offenburg — Willſtedt

Willſtedt — Kehl

HauptEintrittsſtation

Eimeldingen

HauptAustrittsſtation

Kepi

IntermediaͤrZollſtatt

Seeburg .

Von Strasburg uͤber Offenburg nah Baſel :

HauptEintrittsſtation

Repl

HauptAustrittsſtation

Eimeldingen .

IntermediaͤrZollſtatt

Freri utg



Beilage Lit G . Haupt - Commercial - und Zollftrafen .

= Von Schaffhauſen

úber Offenburg nadh Strasburg

Stunden ,

Von der Schaffhauſer Graͤnze bis Offenburg 244

/
=. Offenburg bis Kehl — — To

EIFU IEO hSOIP

284

Haupteintrittsſtation

Zollhaus am Randen bei Blomberg .

Haupt Austrittsſtation

Kehl .

Intermediaͤrsollſtatt

Ofen Du r g.

Von Strasburg uͤber Offenburg nach Schaffhauſen :

Hauptéintrittsſtation

Haupt Austrittsſtation

Zollhaus am Randen .

Intermediaͤrgollſtatt

Offenburg .



Beilage Lit . G . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen . 87
P

Bon Hafer

uͤber Krenzach nach Schaffhauſen —
Stunden .

Von Baſel bis Crenzach — 1

Crenzach — Wyßhlen

Wyhlen — Warmbach

Warmbach — Rheinfelden

Rheinfelden Moli

Moli — Mumpf

Mumpf — Stein

Stein — Suͤßlen

Suͤßlen — Laufenburg (badiſches Gebiet )

Laufenburg — Luttingen E

Luttingen — Hauenſtein —

Hauenſtein —Allbruck
y

—

Allbruck — Dogern —

Dogern — Waldshut —

Waldshut — Thiengen — —

Thiengen —Lauchingen E

Lauchingen an die Schaffhauſer Graͤnze bei Troſendingen

plm

pjm

Nia

> ſchweizer Gebiet
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98 Beilage Lit . G. Haupt⸗Commercial⸗ und Zellſtraßen .

Von Zürrſch

úber Lotſtetten nach Schaffhauſen .
Stunden .

Vom Zuͤrcher Gebiet bis Lottſtetten o

Von Lottſtetten nach Jeſtetten

Jeſtetten bis zum Schaffhauſer Gebiet —

Zollſtation

TE E

Von Frankfurt

uͤber Freiburg nach Zurzach .
Stunden .

Von Frankfurt bis Freiburg a = 492

Freiburg bis zum ſchwarzen Baͤren vorwaͤrts Neuſtadt

ſchwarzen Baͤren bis Oberlenzkirch zy

Oberlenzkirch bis Bonndorf T

Bonndorf bis Stuͤhlingen —

Stuͤhlingen bis Rheinheim
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Beilage Lit . . . . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen . 89
Von . . Stur . AvD t

uͤber Eutingen und Pforzheim nach Strasburg .
5

Stunden .

Von der Wuͤrkembergiſchen Groͤnze bei Enzberg bis Pforzheim L

„ Pforzheim bis Wilferdingen — 2

Wilferdingen — Durlach — 3

Durlach —Carlsruhe A

„ Carlsruhe — Raſtadt

Raſtadt Kehl

Haupteéintrittsſtation

Pforzheim .

Haupt Austrittsſtation
k

Kehl .

IntermediaͤrZollſtatt

Raſtadt .

Anmerkung .

Ueber Sttli ngen bleibt eine gleiche Diſtanz der Maasſtab der Verzollung .

Zollordnung .



9o
Beilage Lit . G. Haupt⸗Commereial - und Zollſtraßen .

Bon Stuttgart

úber Kalw nah Strasburg .
;

: Stunden ,

Von der Wuͤrtembergiſchen Graͤnze bei Kalw bis Neuhauſen z

a Neuhaufen bis Muͤhlhauſen — —

„ Muͤhlhauſen — Tiefenbronn —

Tiefenbronn —Pforzheim Ts

Pforzheim —Raſtadt

Raſtadt — Kehl — —

—

O

©

N

m

m

Nim

pia

w Or Piw

HaupteéEintrittsſtation

Pforzheim .

HauptAustrittsſtation

Re pR

Intermediaͤrgollſtatt
Raſtadt .

Von Strasburg uͤber Kalw nach Stuttgardt

Hauptéintrittsſtation
Re pI .

HauptAustrittsſtation

Pforz heim .

IntermediaͤrZollſtatt

RAE ADE



Beilage Lit . G. Haupt⸗Commercial und Zollftraßen .
91

Von Freudenftadt
uͤber Oppenau nach Strasburg .

Stunden .

der Wuͤrtembergiſchen Graͤnze bis Oppenan 3

Oppenau bis Oberkirch — =

Oberkirch — Appenweyer

Appenweyer — Willſtett — a

Willſtett —Kehl T ie

Eintrittsſtation

Oppenau .

Austrittsſtation
Kehl .

Von Strasburg nach Freudenſtadt

Eintrittsſtation
Kehl .

Austrittsſtation

O ppen a u .



92
Heilage Lit . G . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen .

7 Voön Heibbtſonn

uͤber Eppingen , Bretten nach Strasburg .

Stunden .

Von Heilbronn bis Schluchtern ( bad . Territ ) —

Schluchtern bis Schweigern ( bad . Territ . ) a

der Wuͤrtembergiſchen Graͤnze bei Schweigern bis Gemmingen

Gemmingen bis Eppingen ay

Eppingen — Bretten —
— — AN

Sretten — Durlach — — A

Durlach —Strasburg — aa

Nm

pw

Nim

Pla

HaupteEintrittsſtation

Gemmingen .

HauptAustrittsſtation

Kehl .

IntermediaͤrZollſtatt

Raſt ad te

Von Strasburg nach Heilbronn auf der nehmlichen Route :

HauptéEintrittsſtation

Kehl .

Haupt Austrittsſtation

Gemmingen .

IntermediaͤrZollſtatt

Raſtadt .

©



Heilage Lit . G. Haupt⸗Commereial⸗ und Zollſtraßen .

Von Stuttgardt

uͤber Pforzheim durch das Murgthal .
Stunden .

Von der Wüͤrtembergiſchen Grenze bei Sutivan
bis Raſtadt Lia

„ Raſtadt bis Rothenfels
2

„ Rothenfels — Ottenau

Ottenau — Gernsbach

Gernsbach —Fohrbach

Fohrbach — Kirſchbaumswaſen

Eintrittsſtation

Pforzheim .
Austrittsſtation

Gernsbeach .

IntermediaͤrZollſtatt
RAE E RAAD T-

Von der Wuͤrtembergiſchen Graͤnze⸗

durch das Bühler und Hundsbacher Thal .

Von Buͤhl bis in die Hundsbach — T

Hundsbach bis Erbersbronn — —

Erbersbronn bis Kirſchbaumswaſen E: T

Kirſchbaumswaſen bis Frohndbronn a

Aan tation

uͤhlerthal .

Von Sulz

uͤber Soran hero durch das Kinziger Thal .

Von der Wuͤrtembergiſchen Grenze bei Schramberg bis nach Hornberg



94 Beilage Lit . G . Haupt⸗Commereial⸗ und Zollftraßen .

Von der Fuͤrſtl . Sigmaringiſchen Grenze bei Mengen
üäöhber Moͤskirch , Stockach nach Schaffhauſen .

Stunden .

Von der Fuͤrſtlich Sigmaringiſchen Graͤnze bis Moͤßkirch
Moͤskirch bis Stockach —

Stockach — Singen —

Singen Gottmadingen

Gottmadingen — Randegg

Randegg — Bieſingen ( Bad . Territ . )

Bieſingen — Schaffhauſen — piw

pu

Nit.

Haupteintrittsſtation

Moͤskirch .

HauptAustrittsſtation

Biren g eR



B eilage Lit . G . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollftraßen . 95
Von Tuttlingen

uͤber Engen nach Schaffhauſen .

Stunden .

13

1

1

Von der Tuttlinger Graͤnze, Elbregle genannt , bis Hattingen
Hattingen bis zur Kriegerthaler Muͤhle pi

Kriegerthaler Muͤhle bis Engen — —

Engen bis Welſchingen —

Welſchingen — Weiterdingen —

Weiterdingen — Hilzingen E

Hilzingen — Ebringen —

Ebringen an die Schaffhauſer Graͤnze bei Thaingen

—

Pl

Np

Oşpim

Eintrittsſtation

DEEN o e M

Austrittsſtation

Ebringen .

Von Schaffhauſen nach Tuttlingen

Eintrittsſtation

Ebringen .

Austrittsſtation

S otini gle h .



96 Heilage Lit . G. Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen .

PVVon Tuftt hinhze u

uͤber Stockach nach Schaffhauſen .
Stunden .

Von der Wuͤrtembergiſchen Graͤnze bei Tuttlingen nach Liptingen 2

Liptingen bis Hindelwangen
— 13

Hindelwangen — Stockach Tp ONER

Stockach — Schaffhauſen — haa 8

Eintritt ? ftation
Stockach .

Austrittsſtation

Bieſingen .
SSSAAA PD

Von der Fuͤrſtl . Sigmaringiſchen Graͤnze bei Mengen

uͤber Moͤskirch Stockach nach Radolphzell .
Stunden .

gedachter Graͤnze bis Stockach
— —

Stockach bis Walwies
= a

Walwies — Stahringen
— —

Stahringen — Zell na

HauptEintrittsſtation
Moöͤßkirch .

HauptAustrittsſtation
Zell .

NB . in ſofern das Gut von da zur See ins Ausland geht .



Beilage Lite G . Haupt⸗Commercial - und Zollſtraßen . 97

Von Conſt an z

uͤber Radolphzell nach Schaffhauſen .
EhrStunden .

Von Conſtanz bis Radolphzell

„ Radolphzell — Singen —

Singen — Schaffhauſen

Eintrittsſtation

Conſtan z .

Austrittsſtation

Bieſingen .

NB . In ſo fern das Gut aus der Schweiz nach Conſtanz kommt , und von da zu fan ?

nach Schaffhauſen geht .

Zollordnung .



98 Beilage Lit . G . Haupt - Commercial - und Zollftraßen .

eien Füe

uͤber Miltenberg nach Wuͤrzburg .

Stunden .

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bei Neukirchen bis Tiefenthal

Tiefenthal bis Hundheim — —

Hundheim⸗ — Steinbach — —

Steinbach — Hardheim — —

Hardheim — Biſchofsheim —

Biſchofsheim — Großriederfeldd —

Großriederfeld — Gerchsheim —

Gerchsheim — an die Wuͤrzburgiſche Graͤnze

pim

PIW

Nim

HauptEintrittsſtation

Hundheim .

HauptAustrittsſtation

Gerchsheim .

Von Würzburg úber Miltenberg nah Frankfurt :

HauptEintrittsftation

Gerchsheim .

HauptAustrittsſtation

Hundheim .



Beilage Lit . G . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen 99

Von F rankfurt

uͤber Miltenberg , Biſchofsheim nach Mergentheim .
Stunden⸗

Von der Graͤnze bei Neukirchen bis Biſchofsheim J

Biſchofsheim bis Diſtelhauſen T

Diſtelhauſen — Koͤnigshofen —

Koͤnigshofen — Ballbach —

Ballbach —an die Mergentheimer Graͤnze Nim

Nie

Pie

AWA

©

HauptEintrittsſtation

Hundheim .

HauptAustrittsſtation

Bea llba ch .

Von Mergentheim auf der nehmlichen Route nach Frankfurt :

Hauptéintrittsſtation

Ballbach .

HauptAustrittsſtation

Hundheim .



100 Beilage Lit . G . Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen .

Von Miltenberg
uͤber Ballenberg an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze .

Stunden .

Von der Gaiſenhofer Graͤnze bis Walldüͤrn

= Walldürn bis Roſenberg —

⸗Roſenberg — Ballenberg —

„ Ballenberg —an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze

23

4

2

HauptéEintrittsſtation
Wall duͤnn .

HauptAustrittsſtation

B a ELen baeri g

Von der - ineme a Graͤnze auf der nehmlichen Route nach

Miltenberg .

Eintrittsſtation

Ballenberg .

Austrittsſtation

Walldürn .



Beillage Lit . G . Haupt - Commercial⸗ und Zollſtraßen . LOI

Von Miltenberg

uͤber Amorbach , Mudau , ins Erbachiſche .

Stunden .

—Von der Amorbacher Graͤnze bis Mudau

Mudau bis Langenelz

„ Langenelz — Stempfelbronn

Stempfelbronn — Oberdielbach

Oberdielbach —Unterdielbach — —

Unterdielbach — Eberbach — —

Eberbach uͤber Gamelsbach bis an die Erbachiſche Graͤnze

Q3

þa

jadAa

mm

Pm

Niom

pja

pup

Di

Eintrittsſtation
Mud a u .

Austrittsſtation

Eberbach .

Anmerkung .

Was von Schefflenz uͤber Mudau obgedachte Route einſchlaͤgt , muß den Zoll

ſchon anderswo an einer HauptEintrittsſtation geloͤst Haben.



102 Beilage Lit 6 . Haupt⸗Commercial⸗ und sollſtraßen .

Von Miltenberg

uͤber Widdern nach Heilbronn .

Stunden ,

Von der Darmſtaͤdter Graͤnze bei Neukirchen bis Koͤnigshofen 7

Koͤnigshofen bis Sachſenflur Sa Phi

Sachſenflur — Schweigern

Schweigern — Boxberg

Boxberg — Schwabhauſen —

Schwabhaufen — Oberwittſtatt

Oberwittſtatt

Nim

Ala

piu

— —

— an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze bei Widdern

HauptEintrittsſtation

Hundheim .

Haupt Austrittsſtation

O ber wittſtatt .

Bon Heilbronn úber Widdern nah Miltenberg .

HauptEintrittsſtation

Obeecitüftätet .

HauptAustrittsſtation

§ Hundheim .



Beilage Lit . G. Haupt⸗Commereial - und Zollftraßen .

Von Mergenthei m
uͤber Neckarelz nach Heilbronn .

Stunden .

Von der Mergentheimer Graͤnze bis Schweigern ; 2

⸗Schweigern bis Boxberg

Boxberg —Angelthurn —

Angelthurn — Burken —

Burken —Adelsheim —

Adelsheim — Oberſchefflenz —

Oberſchefflenz — Mosbach —

Mosbach — Negkkarelz —

Neckarelz — an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze

Nim

t9

Nim

pw

pu

Nim

| -
—

HauptEintrittsſtation
Schweigern .

HauptAustrittsſtation

Nieſck a werlez

Von Heilbronn auf der nehmlichen Route nach Mergentheim .

Eintrittsſtation

Nechter ' e lbz .

Austrittsſtation

Schweigenn .



104 Beilage Lit . G . Haupt⸗Commereial⸗ und Zollſtraßen .

Von Wüͤrzburg
uͤber Buchen , Neuden au nach Heilbronn .

Stunden .

Von der Wuͤrzburgiſchen Graͤnze bis Oerd
epeim

—

Gerchsheim bis Großrinderfeld

Großrinderfeld — Biſchofsheim

Biſchofsheim — Hardheim

Hardheim —Hoͤpfingen
Hoͤpfingen — Wallduͤrn

Wallduͤrn — Buchen

Buchen — Waldhauſen
Waldhauſen — Großeicholsheim
Großeicholsheim — Kleineicholsheim
Kleineicholsheim— Oberſchefflenz

Oberſchefflenz — Mittelſchefflenz

Mittelſchefflenz — Muͤhlbach

Muͤhlbach — Neudenau

Neudenau —Stein

Stein — an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze

pim

phn

Nia

Nim

blm

NIY

pju

HauptéEintrittsſtation
Gerchsheim .

Hauptalustrittsſtation
Stein .

IntermediaͤrZollſtatt
Bu hen

Von Heilbronn auf der nemlichen Route nach Wuͤrz burg .

HauptEintrittsſtation
Stein .

HauptAustrittsſtation

Gerchsheim .

Intermediaͤrgollſtatt

Duhen



Beilage Lit . G. Haupt⸗Commercial⸗ und Zollſtraßen .

Von Würzburg

uͤber Oberſchefflenz , Mosboch , Neckarelz nach Heilbronn .

Stunden ,

Von der Wuͤrzburger Graͤnze bis Oberſchefflenz — 14

Von Oberſchefflenz bis an die Wuͤrtembergiſche Graͤnze — 5

SEERA

19

Eintrittsſtation

Gerchsheim .

Austrittsſtation

Neckarelz .

IntermediaͤrZollſtatt

Buchen .

Zollordnung .



106 Beilage Lit . 6 . Haupt⸗ Commereial⸗ und Zollſtraßen .

Beſondere Diſtanzen von und zu Handelsftaͤdten an

öffentlichen Fluͤſſen .

In Beziehung auf die sö . 59 . und 68 . der Zollordnung .

Stunden .

Von Stockach nach Conſtanz —

Stockach nach Ueberlingen — HS 4

Conſtanz nach Ueberlingen — — 2

Meersburg nach Ueberlingen — —

Donaueſchingen uͤber Engen , Stockach nach Ueberlingen 10f

Pfullendorf nach Ueberlingen I — 6

der Fuͤrſtl . Sigmaringiſchen Graͤnze bei Speck nach Ueberlingen
= = z bei Schwaͤblishauſen uͤber Pfullendorf

nach Ueberlingen —

der Koͤnigl. Wuͤrtemb . Graͤnze bei Ebingen nach Ueberlingen

Donaueſchingen uͤber Engen nach Radolphzell —

Stockach nach Radolphzell

Singen nach Radolphzell —

Conſtanz nach Radolphzell
Singen gegen Stein —

Stockach nach Sernadingen

Meersburg uͤber Imenſtadt nach Buchhorn
ſarkdorf uͤber Efrizweiler nach Buchhorn

Mannheim nach Carlsruhe

Neckarelz nach Mannheim

Schroͤck nach Carlsruhe —

Schroͤck nach Raſtadt —

Freiburg nach Altbreiſach —

Nim

—

wo

w

O

w

οο

DODOA

t

Hw

Nia

bi

ka]

—

ilos

a

TN

N



seille LiL H

Gegen⸗Bollet
der Intermediärsollſtaͤtte N. N.

Daß bei der hieſigen IntermediaͤrZollſtatt die Zollzeichen von der Zollſtatt

N. N. im Betrag von Gulden Kreuzer abgegeben worden

beſcheinigt den 1811.

Unterſchrift des Zollers .



OGreilfagLit J .

|

$

Verz gichniß

üͤber die unter heutigem durch Fuhrmani [ FJacob Füller da hier aufgeladene Waaren .

Fortlau⸗

fende

Nummern
der Fracht⸗

briefe

Namen und

Wohnort des

Verſenders der

Waare

Eingangsgut .
Namen und

Wohnort des

Empfaͤngers der

Waare

Benennung

der

Colli

Marquen .
Nro . im

Frachtbrief

Benennung

der Waare

Gewicht .

Centner .

Fortlau⸗
fende

Nummern

der Fracht -
briefe

Namen und

Wohnort des

Verſenders der

Waare

Speditionsgut .

Namen und

Wohnort des

Spediteurs

Benennung

der

Colli

Marquen
Nro . im

Frachtbrieff

Benennung

der Wagre

Gewicht .

Centner

1 . N . N. in Baſel .

N. N. ebendaſelbſt .

N. N . in Mann -

heim
N. N . in Carls -

ruhe

Faß 56 .

80 .

Seidenzeug

Mouſelin

Indigo

N. N . in Baſel N. N. in Lahr Faß
Kiſte

Ballen

33

46

feine Baſtwaa⸗
ren

Stahlwaaren

|

Baſel den 11 . October 1811 .

Kaufhausverwaltung .
N. N. Kaufhausbeftaͤtter .



Suameer Pun . o

Wie die Frachtbriefe fuͤr rein tranſitirende Ladungen , das iſt , wenn nichts davon

die Beſtimmung hat , im Lande als Conſumo , oder Speditionsgut abgeſezt zu werden ,

ausgeſtellt ſeyn follen, verſteht ſich aus eben der Beilage J . von ſelbſt .



A eild Ee LiL K

smel i t wronf

fúr eingehende , und fúr ausge hende Waaren

Gewicht ,

Benennung der Wa Maas ,

oder Stuͤck.

Eingangs⸗Ausgangs⸗

Zoll Tarif . Zolldarif .
Anmerkungen .

mor kr .M oag y k : pr . Cfr , rT 16
Arbeiten davon 3 . R pr . Ctr . 8 16

Alaun
32 8

Aloe , - U
4 ERG

Ananas BAE
ag 16

Anis —4 $ $ y Ñ z ż 32 8
Antimonium . 8 ž z 4 16
Apfelſinen è $ 5 z z 1 4 i6
Apothekerwaaren aller Art , in ſofern bei

dem einen oder andern Artikel nicht eine

namentliche Ausnahme im gegenwaͤrtigen
Tarif enthalten . pag Ro i aS

Argent haché , weiße MetallCompoſitur „

Arſenik . : $

Aſche } s FOUNEN p . fpr Mitr .

Auerhahn E U i % -i pr . Gtúg

Auripigment . EE l R pr . Ctr ,

Hufem ; ; % § i z z
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112 Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

DAN Eingangs - ] Ausgangs⸗

p : Stuͤck.
Benennung der Waare . ZollTarif . ZollTarif . Anmerkungen⸗

fr ,

Becgene welche Reiſendefuͤr ſich mitfuͤhren
oder welche fuͤr ſolche auf Pitwisgn ge⸗

fuͤhrt werden

Bagage welche fúr Andere ein⸗

oder ausfuͤhren . $ ;

Balfam aWer Art ;

Baſtwaare $

Battit :

Baumwolle : :

*

,

ſiehe die Verordn .

OTOS UTT .

ſiehe die Verordn .

§ . 75 .
Baumwollengarn , gefaͤrbt

Baumwollengarn , ungefaͤrbte .
Baumwollene Fabrikate aller Art , ſowohl

geſtrickt als gewoben . ; 4 S £ z

Baumſezlinge i pr . Stuͤckf

Baͤume $ ; 4 Ipr. Roßlaſt
Beim , gemeine kie iia pr . Ctet

Bein - und Holzwaaren , Kaͤmme, Kinder⸗

ſpielzeug , u . a . i $

Beinſchwarz -~ g

Bergblau
Berggruͤnn .
Berop a e s

Berlinerblau è

Bernſtein š $

z Fabrikate davon

Beſenreis , Beſen . 3 pr . Roßlaſt

Benten o e T>
a

E pre Ctnr .
H

BENN e E A pr . Stock

Bierhefen E: Vi
t

pr . Ohm

Bildhauerarbeit , in kn von Büſten Ipr . Stuͤck

ditto von ganzen Figuren ; E A$

e .

7

$

7

e

|

An

Dp

onh

D

|
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DATE

a
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a

TSA

Blech

Beilage Lit K. Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

CNTONERAEEEETEEELE ETIR LIED
aiae

Benennung der Waare .

s %

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

—

Eingangs⸗
ZollTarif .

Ausgangs —
ZollTarif .

113

Anmerkuugen .

Bildhauerarbeit , bon Marmor , Alabaſter ,
Serpentin , Bronz , in Buͤſten .

ditto in gangen Figuren , y
Bimsſtein ; ; ; >

Bindfaden , ſiehe Seilerwaaren .
Biſam $ s > $ f :

Bijouteriewaaren , vermiſchte , bei welchen
bald mehr bald weniger Gold , Silber ,
Juwelen oder Perlen ꝛc. angebracht ſind

Sturzbleche . 4 : ;

verzinntes Bleh ; $ $ ;
blecherne Loͤffel und andere Waaren von

verzinntem Blech .
Bleß

Bleieſſig
Bleiglanz ;

Bleierne Waaren

Bleiweiß

Bleizucker
Blumen , gemachte

Blutſtein $

Bolus ž r

Bord⸗Bretter , ſiehe
Holz .

Borten ( ſiehe Gold und Silber . )
Braunſtein ; s
Brillen ( ſiehe Glas . )
Brod A >

+

+ +

. *

+ +

Schnittwaaren

Bronzirte Arbeit .

Buchdruckerſchrift , neue , oder Druckerlettern
Bucheln , oder Buchelnkern . . 1

Zollordnung .

pr . Stuͤck

7 7

Pr . Ctnr .

pr . Pfund

frao d. Werth
von 100 fl .

Ppr. Ctnr .

⸗ 3

vom Gul⸗

denwerth

pr . Ctnr .

Z7

pr. Roßlaſt

W haee

48 f

fl . kr .

32

32

8

16

ſ. Accisordn . §. 59 ,

/ li d
RP

fr
PRY

T EN

H

} |
ei

Al
hti

N



114
—

Gewicht ,

Maas ,
Benennung der Waare .

Eingangs⸗
oder Stück . ZollcTarif .

Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Ausgangs⸗

ZollTarif .

Buͤcher Etnr .

Buͤrſtenbinderwaaren z

Butter . - È P

+ +

Qao .
Caffee

Campfer
Cappern

Cardomonen

Caſtanien

China

Chocolad
Cichorien

Citronen ¢

Citronat a,

Colophonium
` +

Coloquenten
Conditoreiwaaren , feine

Colonialwaaren

Campeſchenholz
Corduan . % x

Fabrikate davon

Criſtall X

Cubeben . 7

CanarienVoͤgel y pr . Stuͤck

Contanti ( bares Geld ) Pr . 100 fl .

Dime. $ pr . Ctnr .

Datteln . A A% % 4 7

Dielen , ſiehe Schnittwaaren .

. +

fl .

O

a

T

32

4

24

fl .

‘| nmerkungen .

aek f. bie Berordn . v, 2.

rf u 9. Octbr . 1810 .

16

646
16

8

16 .

16

8

16

16

8

8

16

— Iſ . d. Verordn . §. 02 .

16 [f. Verordn .v. 2. . 9.
8 Detb . 1810 . und die

16 [gegenwärtige § . 92 .

16

16

1

10



Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

OTEREN OEE E RAT EER

Benennung der Waare

Gewicht ,

Maag ,

oder Stuͤck .

Eingangs —

ZollTarif .

Ausgangs⸗

ZollTarif .

115

Anmerkungen .

Dochtgarn , Doͤchte .
Dornſchlag und Hollerde
Dofen von Papier .

Druckerſchwaͤrze .

Druckpapier

Dreherwaaren $ ; i } ,

Dung . ; ; $ { - A

Dung , welcher von Inn - und Auslaͤndern

auf eigenen Guͤtern ein - und durchge —
UHER S, ; X ; ; 7

È ertene , auch geſchliffene und verarbei —

tete HalbEdelſteine .
HalbEdelſteine , roh und ungeſchliffene/

wohin gehoͤren: Achate , Jaspiſſe ꝛc.

Carniol , Onire , Topaſe . $

Ciheln . i : Š
, à g

Eiſen : i

rohes oder MaſſelEiſen $ į $

Pfannen , Senſen , Sicheln , Strohmeſ —
ſer , Ströhifziter ş $

Čifenerg - 3 3 4 * $ $

Eiſerne Defen und Blatten , Stangen ,
Staab und feine Cifen $ 3

Waaren , wovon auf den innlaͤndiſchen
Werken und Fabriken keine aͤhnliche ge⸗

maht werden ' ; :
Waaren welche auf inntin ben Werz

ken und Fabriken gemacht werden .

pr . Etnr .

pr . Roßlaſt

pr . Duzend

pr . Ctnr .

pr . Ctnr .

pr . Roßlaſt

|
pr . 100 fl .

pr. Etnr.
pr . Mitr .

pr , Ctny,

7 Í

pr . Kuͤbel oder

22 bis 3 Ctr .

pr , Ctnr ,

;
We A,

32

32

36

32

fl . kr .

32

- 24

8

8

16

24

ſiehe Papier ,



116 Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Benennung der Waare .

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck,

Eingangs —

ZolldTarif . ZollTarif .

Ausgangs⸗
Anmerkungen .

Elfenbein i TIN S

Fabrikate davon

Elixire aller Art

Enten , zahme 8

wilde SS $

Enzian . 5 n $

Erde :

ź $

_ gemeiner Toͤpfer Thon oder Hafenerde a

Pfeifen⸗ , Porcellain - , Walfer - und anz

dere Fabrikerde i R

Erden - oder IrrdenGeſchirr

Erdbirn GKartoffeln ? d s

Erze , rohe MetallErze .

HafenErze

Eſel j . t ;

Eſſenzen aller Art 8

Gjer oa A k

* e

Gon, Zwirn von Leinen i ,

Farbhoͤlzer , wo keine beſondere Ausnahme

gemacht iſt -+ .

Farbwaaren aller Art , in ſo fern der Tarif

nicht namentliche Ausnahmen enthaͤlt .

Farbkaͤſtchen —

Farbekraͤuter . . 7 a :

Faͤſſer , eichene gemachte .
Faſanen⸗ ; hE

Fajance s ; $

Federn , Bett - und Schreibfedern

Feigen >» . . %

Feldhuͤhner ( ſiehe Voͤgel . )

Felle ( ſiehe Haͤute,)

Ctnr .

7

7

Stuͤck

$

pr . Etnr .

Pr , Roßlaſt

7 7

Pr - Wagen

E pre Mitr .

pr . Roflaft

pr , Ctnr .

Pr . Ctnr .

Ppr. 100 St ,

pr . Ctnr .

$ 7

$

ç

Z Z

pr . Ohmfaß

Ppr. Ctnr .

7 p

$ 7

pr . Stuͤck

pi . Stuͤck

fr , t :

16

16

16

T
2

3

8



Beilage Lit . . , Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .
117

Benennung der Waare —⸗
Gewicht ,
Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs -

ZollTarif .
Ausgangs⸗

Bol Tarif . Xnmerfungen .

Fenchel

Fernambuk

Feuerſteine

Feuerſpritzen
Firniß i

Fiſchbeine {i £ :
Z Fabrikate davon 8

Fiſche , gemeine

aauslaͤndiſche und tolare, friſch
oder getrocknet , gedoͤrrt , geſalzen ,
marinirt und geraͤuchert , in ſo fern
der Tarif nicht ausdruͤckliche Aus —

nahmen enthaͤlt . È 3 $

Fiſchotter > z x % $ 4

Flachs .

Fleiſch , gruͤnes 8

„ duͤrres , Schinken , Würſte, da
cherte Gaͤnſe X A

Flittern ( ſiehe Gold und Silber)
Tlor , Kreppflor
Floretſeide | k

Floretgarn n

Waaren von Seidengarn
Fluͤßige Waaren :

Wein

ordinaͤrer neuer Wein , vor Weihnachten
eingefuͤhrt . $ $ 4

ſonſtiger ordinaͤrer Wein , der nach vor⸗

ſtehender Beſtimmung nicht mehr fuͤr
ganz neu gehalten kann

Trauben Syrupn .

feinere auslaͤndiſche Weine, fi in Faſſern
und Feuillets auch Bouteillen einge⸗
bracht werden $

pr . Ctnr .

7

$ 7

Pr . 100 fl .

7 7

Z Z

7 Í

pr . Ctnr .

pr . Etnr .

kr .

24

16

8

10

36

4

4

fr ,

8

16

4

15

8

16

16

16

{ § . 92sber Berordn ,

ſ. die Verord . §. 8716

16 )

16 J

16

24

24

24

é

Fſ. Accisordn . C. 69 .



118 Beilage Lit. K. Zolltarif fúr eingehende und fuͤr ausgehendeWaaren .

ANE

Gewicht ,
Eingangs - Ausgangs —

Benennung der Waare | Mas , gang gang
;

Anmerkungen .

oder Stuͤck . ] ZollTarif . ZolldTarif .
8

i ; RIE WN :

Brandtwein .

Gemeiner . : $ : À . f pr . Obm 8 Afo . Accisordn .§. 78.

Kirſchenwaſſer , Nuitten und andere : j

feine Liqueurs , auch Arac und pr . Ohm 32 } unter 1 Dhwird fùr

Rum . i z ae apr StA
: 32 i 10b gerehnet .

DEN $ X { X i . f pr . Dbm a Și. AWccigordn .§. 35 .

Ef EGE

geringerer Gattung , als von Frucht ,
i

Bier , Obi . ; $ i -E pr : Dhm ſ. Accisordn . §. 50 ,

Weineſſig s 3 A A z

Fruͤchte und Getreide .

Innlaͤndiſche Feldfruͤchten :

a ) glatte : als Ackerbohnen , Buchwai —

zen , Erbſen , Gerſte , Gartenboh⸗
nen , Hirſen , Linſen , Kernen ,

Roggen ( Korn ) Waizen , Welſch —⸗

korn , oder Tuͤrkiſchkorn , Mays . . d. Verordn §. 86 .

Raue , Einkorn , Emer , Haber ,

Dinkel , ( Spelz , Befend ) $

auslaͤndiſche feinere Garten - und

andere Fruͤchten , in ſo fern nicht

in gegenwaͤrtigem Tarif bei dem

einen oder andern Artikel eine aus⸗

drückliche Ausnahme gemacht iſt „ pr . Ctnr .

d ) eingemachte , überzuckerte ꝛc. Fruͤch⸗

ten ; ; 7

KUWE A A E i k pr . Stuͤck



iaaea

R

Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waarenu .
q 19

Gewicht , [
Eingangs⸗Ausgangs —⸗

Benennung der Waar . ] Maas , ER aE Anmerkungen .
oderStuͤck.

s

TA

EEN

a

G ; ; fl . : W.

alanteriewaaren , bei welchen bald

mehr bald weniger Gold , Silber , Edel

ſteine , Perlen angebracht ſind . pr . 100 fl .

Galgant . ; 4 : i pr . Ctnr .

Gang . 4 % ; k 4 pr . Stuͤck

⸗ wilde , # 8 $ 4 k ⸗ 7

Gallaͤpfel 3 i k % «f pr . Ctnr .

Garn —ſiehe BumwolBarn, Leinen⸗

Garn .

Gartengemuͤſe , gemeine , als Kraut , Sa⸗
lat , Zwiebeln . 4 $ š Ppr. Roßlaſt

Gerſt , gerollte eaa Kpr, NUE

Gewehre , fertige aler Nrt $ $ pr . Ctnr .

Gewuͤrze, in ſo fern nicht bei dem einen

oder andern Artikel eine namentliche

Ausnahme im Tarif enthalten iſt . 16

GewuͤrzNelken À ; % 16 Jſ. d. Verordn .9. 92

Gyps roh und und unverarbeitet . 12

a i berarda KEL TANS A : pA

Glas :

Fenſter , Spiegel und Hohlglas ( Trink⸗

geſchirr ) Uhrenglaͤſer , Brillen und

andere optiſche Glaͤſer . „ pr . Ctnr .

Glasperlenn E 7 AT

Glasſcherben . z 16

Glatte T ES $ 7 32

Gold :

a ) unyerarbeitet . . fpr Jzollfrei
b ) alle Arten von Fabrikaten aus em

Metall , womit ſich auch inlaͤndiſche
Fabriken befaſſen . ; %

Gold und ſilbergeſtickte Zeuge , Bor⸗
ten , Bande ꝛc. * + +



120
Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Tanini

RETT
TOTTE SEIERE

Gewicht , Eingangs - Ausk

Benennung der Waar . ] Maas ,
ngangs - Ausgangs

oder Stüͤck ZollTarif . Zolldarif .

Ekrt

Gold :
fl r fl kr

c ) unaͤchte goldne Fabrikate

d ) Borten , Lahngold , Flittern ꝛc. a Pre Ciny ,

Granatfteine . ` ? pr . 100fl .

fabricirte Granate X i ew :

Gras , gruͤnes pr . Wagen

Gruͤnſpan pr . Ctnr .

Gruͤtze k š E pr , Mitr .

Gummi aker Art . E pr . Ctnr .

Gummigut >» : | z z

Gurken , eingemachte ;

N
Menſchenhaare >

SeidenhaaſenHaare

Roßhaare . 8 k

Kameelgarn $ X

Pinſel und andere Fabrikate aus Haaren

Haͤute, rohe⸗

von Pferden , Ochſen , Kuͤhen

von Schmalrindern , Kaͤlbern

von Boͤcken , Ziegen , Schaafen 8

im Falle die Wolle noch auf den

Schaaf⸗ und Hammelfellen befindlich

waͤre , iſt dieſe noch beſonders nach ,

dem Tarif zu verzollen , und ſind in

folchem Fall , 100 Felle fuͤr 1 Etr .

Wolle zu rechnen .

Von Schweinen und Hirſchen

Bon Nehen $ 4 à

Håfner Ery 3 4 5

Haͤfner - oder Toͤpfer Geſchirr



Beilage Lit . K, Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Benennung der Waare .

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs⸗

ZollTarif.
Ausgangs⸗

ZollTarif .

121

Anmerkungen .

Hanf 9

Hanfſaamen .

Harz : k

Haafen . % k

Haaſenbalg : S . Rauch⸗ Uni
Pelgwert,Haufenblafe . $ : ; $ x

Hausfarbe , Bolus . , $ f

Hausrath , gemeiner ,

Hirſch , lebend oder ‘to $ A 5 3

Holz :

. ) auslaͤndiſche feine Holzer , alg : Chen -

Braſilien - , Cypreſſenholz , Kork , Kork⸗

ſtoͤpſel, Roͤhre . 4 à

Fabrikate aus gemeinen aien , auch

andere Holz - und Beinwaaren , Stoͤcke ,
Kinderſpielzeug $ : k $

. ) Innlaͤndiſches Holz :

Brennholz , eichenes , buchenes 4

tannenes und vermiſchtes Scheiter —

holz oder Reißig . ; A $

. ) Colonialhoͤlzer

Bauholz .
Eichene ganze Staͤmme und Bloͤcke

Tannene , fichtene , forchene ganze Staͤm —
me und Hollaͤnderholz $

Geringere Bauſtaͤmme , Balken , Sig
fióge und Brunnenteuhel > 1

Zollordnung .

wenn folder ge

miſcht verfuͤhrt wird . A 3 ii

Håringe e e o E A
Heu š f $ ? $ $

pre Gtr ,

pr , Mitr ,

pr . Ctr .

pr . Stuͤck

Pr . Ctr .

pr . Roßlaſt

pr Ctnr .

pr . Wagen
pr . Stuͤck

Pr . Ctnr .

pr . Klafter
oder Mees

Pr . Stuͤck

EY:

48

32

48
2

kr .

48

16

10

16

8

Bei allem

Baus und

Werkholz wie

bei Brennholz

Q

16 Èf bt. Berordn , §. 88 .

fo viel den Ausgang

Abetrifft ſ . die Aceis⸗

ordnung §. 72 .

ſiehe die eigene Ru⸗
briken dieſes Tarifs
ſo wie auch d. Vrdn .
v. 9 . Otbr . 1810 .

ſiehe gegenw . Ver⸗

ordn , §. 92 . Nro .1.
ſo viel die Ausfuhr

betrifft .



122
Beeilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤrausgehende Waaren .

Gewicht ,

Benennung der Waare | Maas 88
ADN Stück. ZollTarif . ZollTarif .

Eingangs - Aasgangs - ⸗
Anmerkungen .

E
fl . [kr. N

Werkholz

fúr Kuͤnſtler und Handwerker , als :

Ahorn , Apfel , Birn , Buchen , Cichen ,

Erlen , Birken , Aspen , Kirſchen , Ler —

chen , Nuß , Ulmen und Zwetſchgen , in

Staͤmmen und Bloͤcken e . Stüg

Werkholz in Spaͤltern und Scheitern ſpr . Roßlaſt

Schnitt waaren .
. ) Bon hartem Hoh :

Bretter v. 2 Stuͤck

Dielen A Z

Ratten X v. 8 Stuͤck

Rahmſchenkel .

. ) Von weichem Holz .

Bretter i

Dielen

Latten ,

Rahmſchenkel
Faden -~ :

Schindeln $

Pfaͤhl 5 5

Faßtaugen .

. ) Bon hartem Holz :

von 1 bis 5 Schuh .

von 5 bis 10 Schuh

. ) Von weichem Holz :

von 1 bis 5 Schuh .

von 5 bis 10 Schuh ; $ i

Reifſtangen und Reife č

Kuͤbelſtaͤbe und andere kleine Reif —

waaren A 4

Floßweiden sA EN „Ipr. Roßlaſt

NH

KH

m

jH

Vid . gegenwaͤrtige

Verordn . §. 92 .

" H

m

i

NH

hH
=



Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Bie nenin u ng der Waare .

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs⸗
ZolldTarif .

Ausgangs —

ZollTarif .
Anmerkungen .

HolzWaaren , gemeine , wie Rechen , Spin⸗

deln , Brechen , Ofenroͤhre , Kochloͤfel,
Schaufeln , Laden , und andere Sieb —

macher Arbeit , ſo wie auch Kuͤfer ,

WagnerArbeiten , und gemachtes Kel⸗

terholz . š ; j $ $

Honig . , s ; . à: %

a E

Horn , Hornſpitz
Tabrikate von Horn

Huͤte und andere HutmacherArbeit

Huͤner, Hahnen , Kapaunen

WelſcheHuͤhner $ k

oIndigo
Zngwer

Inſtrumente :

muſikaliſche , phyſikaliſche und aſtro⸗

nomiſche . j :

Johannisbrod . ; ;

Irrdenes Geſchirr , gemeines .

Juwelen 8

Q; £u ’ y s * 1v8

Kalender , gemeine . i %

von groͤßerm Werth
Kalkſteine a RS

Kalmus . ART

Karmin
Karten , zum Spielen , ſiehe Spielkarten .

Kaſtanien 4 4 X 4% e

2 7

pr. Roßlaſt
. Etnr .

pr . 2 Stuͤck

pr . Stuͤck

Pr . Etnr .

77 7

ý 2

Pr . Roßlaſt

pr . roo ĵi .

Werth

pr . Ctar .

pr . Duzend

pr . Roßlaſt

Pr . Etnr .

Pr . Pfund

fl . kr.

Pr . Ctnr .

Weee

ſiehe die Verordn .v.
2. Uu. 9 Octbr . 1810
und gegenw . § ,92 ,



SE
Beilage Lit. K . Zolltarif fúr eingehende und får ausgehende Wasren .

Benennung der Maare

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs⸗

ZollTarif .

Ausgangs⸗

ZollTarif. Anmerkungen .

Kelterholz , Bracken , Spindeln , Hund .

Kienruß .

Kies zum Glasmachen

Kinderſpielwaaren , hoͤlzerne und beitterne
Klauen

Kleeſamen

Kleider , allerlei gemachte , welcheReiſende
bei ſich fuͤhren, und welche fuͤr ſolche

auf Poſtwagen gefuͤhrt werden .

Kleider , welche Fuhrleute fuͤr andere fuͤhren

Kleien

Knoppern

KoboltErz

Kochenille

Koͤnigsgelb
Koͤlniſche Opee re 8

Kohlen :
Steinkohlen

Holzkohlen

Koralen .

Fabrikate davon

Koriander

Kork :

Fabrikate von

Kraͤuter :

( Apotheker ) in k fern der Tarif nicht

ausdruͤckliche Ausnahme enthaͤlt
< dergleichen geringere und gemeine

Krappwurzeln , ungedoͤrrte

gedoͤrrte h

Krapp , gemahlner ( fabricirter )

Krebſe

auslaͤndiſche koſtbare

` . * . . *

* .

* * + . * *

. +

+ . + * * .

.
4* * .

. —

.

+ v

+ .

. .

— e

Z Z7

+

* * . *

i Noßlaſtl

W

ſiehe die neueſte Ver⸗

8
ordn . wegen d,Holz⸗
ausfuhr .

ú
16

32

fl .

pr . Roßlaſt

Pr . Ctnr .

pr , Rogla

pr . Cine .

s$ f

pr . Mitr .

pr . Ctar .

pr . Mitr .

pr . Ctnr . $.

Ppr. Roßlaſtſ .

pr , Ctnr .
g

vid . Verordn . . 92.

$

feg: die Verordn . v⸗

7 Merz 1811 .



Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Gewicht,
Cingangs | Ausgangs -

Beme Hea ínnung der Waare .
Zolldarif.

Anmerkungen .
oder Stuͤck. Zollcarif.

`

3 ; i j l fl . kr. „ r⸗
Kreide bpr . Ctnr . . — [ 32 16

Kremſerweiß . sE 1l 4 16

Kuchenſalz , gemeines . $ E7 2
F 16 ff . d. Verordn . §. 90⸗

Kuͤfer - und Kuͤblerwaaren , als Waſchbüͤt⸗
ren und Tragbuͤtten k Ipr . Duzend 24

eine Rubel : P 4

Kuümmtll . . . . . A pe Cwe 8

KRupfer . z ; % 8 5 As
＋

32

Fabrikate davon ? ; $ uE z 16

Kupferſtiche und andere Mahlereien⸗ „ „ 2 16

Kupferwaſſer ( ſiehe Vitriol . )

Kirſchnerwaaren , gemachte . X s 16

Kutſchen , Chaiſen und andere Reiſewagen . £ 16

ditto ditto in welchen Fremde durch das A

Land reifen , ohne Abſicht ſie zu

verkaufen . š a > $

A

S

E

i

oa

Fiss RE aN

Lahn ( ſiehe Gold iind Silber: 4
Lak Š $ à `

Lakmus

Landkarten 6 t }

Lebkuchen , und geringe Contrate
Qeder , gegerbtes aber niht weiter verar —

beitetes Schuſter - , Roth - und Weiß⸗

gerber - , auch Sattlerdeder ~

allerlei Fabrikate daraus . 8 A

Leim X ; s URNI x z

Leimleder X š è $ 7 z

Leinſaamen , Leindotter pr . Mltr .

Leinkuchen $ $ X pr . Roßlaſt
Leinengarn , Schneller und avin pr , Ctnr .



126 Beilage . Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

t

Gewicht ,

Benenn ii eng der Weaar e . Mas ik i ai .
oder Stäck . Zoll Tarif . ZollTarif .

Eingangs - ] Ausgangs⸗
Anmerkungen .

—ri fr .

16

1

16

16

24

8

Leinwand , gemeine , nnd gemeine feinene '

Fabrikate aler Art ; Ž ` r. Ctnr .

Lerchen 5 . o J ; : Duzend H

Lerchenſaamen . pr . Ctur .

limonen , : I :
iN

Lohe 8 À pr. Noßlaſt
Lorbeer . $ Pr . Etnr .

Lumpen AEA 4 z

WMagnefia : ù z

Magſaamen oder Mohn .
$ pr Mitr .

Malereien Pr . Ctnr .

Maa e URRA Ppr : Mitr .

Mandeln . k pr . Ctnr .

Manna : >
i z z

Marmor , roper X pr . Nogiafii .

„ Arbeit davon pr . Etnr .

Maſchienen :
Spinnmaſchienen pr . 100 fl .

ſonſt kuͤnſtlich o Ma-

ſchienen⸗ . . 4

Magten : ; ? ? pr . Ctnr .

Maſtir

Materialien aller Art , in ſo fern bei dem

ein oder andern Artikel nicht eine nah⸗

mentliche Veraͤnderung in gegenwaͤrti —

gem Tarif enthalten it pr . Etnr

maaten E iiSii

Meerfhaum -+ $ $ i $ . E pr . Ctar .

„ pPfeifenkoͤpfe davon z z

derglͤichen mit Gold und Sil⸗

ber beſchlagen ~ ; Pr . 100 fl .

n T E O E 4 fſ. Accisordn .§. 59 .

lee
v>

w

e

O

ſ. d. Verordn , §. 91.

(aa

P

ba
onk

pe

OOM

E

ESE



Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren . 127

Bie ne nen ͤu ngdeer W aar .

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs —

ZollTarif .

Ausgangs⸗

Zoll Taärif.
Anmerkungen .

Menning ` * X

Meſſing , rohes ` ? 7

Z Drath : à

Andere Fabrikate von Meſſing
Meubel :

gemeine , wenn ſolche vermiſcht verz

fuͤhrt werden

Milchzucker X 6

Mineraliſche Waſſer 5 8

ditto
Morcheln
Moulin S $

Muͤhlſteine .

Muſicalien AS

Muſicaliſche Inſtrumente

mente . )

MuſcatenNuͤſſe

Mutſcheln

M aana :

in Cabinetten , von

zen , Thieren

NeapolitaniſchGelb .
Nelken ( GewuͤrzNelken )
Neublau : :

Nudeln . k :

Nuͤrnbergerwaake
Nuͤße , gemeine

*

pr . Ctnr .

$ ź

A

Z 7

pr , Roßlaſt
pr . Ctnr .

Pr , Roßlaſt
pr . Traget

pr . Ctnr ,

Z 7

pr . Stuͤck
Pr . Ctnr .

pr . Mitr .

kr .

16

16

16

16

.

40
16

8

I

16

I6

12

8

16

16

f. die Verord . §. 92 .
Nro . 3.

f. die Verottn. §.92.

fbe Bein - u, Holz
waaren , auch Kin⸗

derſpielzeug .



128 Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Benennung der Waare .

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs⸗

ZollTarif .

Ausgangs⸗

Zolldarif .
Anmerkungen .

DA 4 $ $ å ; .

Obſt , als Aepfel , Birnen , Zwetſchgen ,

Pflaumen , Kirſchen , Quitten , und

zwar : gruͤnes . $

gedoͤrtes
eingemachtes .

Oehl , aller und jeder Gattung
dito k x K S

Oehmd ( Ohmet , Krummet )

Oker Š i

Oliven i ž

Opium
Orlean

Pasren ( ſ . Kork )

Papier :
Imperial , )

Royal ,
p

Großmedian ,

Kleinmedian,
Poft ,

f` pro patria ,

fein Kanzley ,
ordinaͤr Kanzlei ,

Rechnungspapier ,
Concept ,

Pack⸗

Druckpapier ,

Makulatur

Pappendekel .

Paſtell

Pr . Ctnr .

pr . Mltr .

z s

pr . Ctnr .

pr . Ohm

Pr . Etnr .

Pr . Roßlaſt

Pr . Ctnr .

7

z

pr . Ballen
oder 10 Riß

Pr . Ctnr .

ź ł

fl . REIRE iw

I2

6

16

16

16 l AAS

8 a Accisordn . §. 63 .



Beilage Lit . K . Zoltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .
1 29

Benennung der Wa

Gewicht ,

Maas ,
oder Stuͤck .

Eingangs⸗

ZollTarif .

Ausgangs⸗

Zoll Tarif .
Anmerkungen .

Pech
Pelzwerk aller Art :

unverarbeitet .

verarbeitet

Perlen : 3
aͤchte

unaͤchte AND

Perlenmutter . $

Fabrikate davon

Perqament $ S DA

Pfeffer :

ſchwarzer $

weiger FaR 3

Pferde : i
Fohlen unter 1 Jabr

„ von hoͤherem Alter ;
mit welchen Fremde reitend oder fah⸗

rend durch das Land reiſen , ohne
Abſicht ſie zu verkaufen

Pinſel , ſiehe Haare .

Piotimane s AES O ES
„ Fabrikate davon

Pomeranzen % `

Porcelain , auch Biscuit - Porcellain

Potaſche . 8 ak

Prünellen
Puder ; ž X

i

Pulver , ſiehe Schießpulber .
Puzwaaren feine , Modewaaren gefertigte ,

ohne Gold , Silber , Perlen , Edelſteine

$ >

Quinqualleriewaaren

Zollordnung .

*

Pr . Etnr .

Pr . 100 fl .

Pr . Ctnr .

Pr . 100 fl .
2 ż

Pr . Etnr .

ź 7

$ Z

fl . Tr :

48

fi . ir .

16

16

16

16

16

16

16

16
16

48

4

f. Sie Verordn . vom

9. Oetb. 1810 . und
d. gegenw . §. 92 .

—

ů

—

a

nM

T

a

y

i

a

3

na,

E

—

ei

—

ar

Darunter find Ga -
48 flanteriewaaren nicht

16

16

hbegriffen ,



130 Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Benennung der Waare .

oder Stuͤck ,

Eingangs⸗

ZollTarif .

Rauc⸗ und Pelzwerk aller Art ,

fuͤr einen einzelnen Haaſen⸗ und Fuchsbalg

fuͤr einen Steinmarder oder Blaufuchs .

verarbeitet . 8 ` X $

Rauchpulver $ È

Rechentafeln , ſiehe Schieferſtein.
Reben , gemeine Weinreben . h

Rehe 3 $ . ; 3 :

Reiß : $ k

Reebhuhn , ſiehe Vögel.
Reiſewagen aller Art , ſiehe Kutſchen .

Reppsſaamen . ; ; i :

Rhabarber : D

Rinden , eihene -̀ : s $

Rindvieh :
Zugochſen , Zugſtier , Maſtochſen ,

Farren ` s

Kuͤhe , Stier , Rinder 3 f

Kalb ï % $

Roͤthel
Roͤthe oder Krapp , ſtehe a
Roßhaare , ſiehe Haare .

Roſinen . $ j

Rothgerberleder , ſtehe aben
Rum $ k $

Runkelruͤben

Ruß $ r

Gima Saͤmereyen aller Art , in ſo

fern keine nahmentliche Ausnahme ge —

liocht iſt ; ; ; Puai

Saͤgmehl U A E a

s *

pr . Stuͤck

s “ z

Pr . Etnr .
7 ⸗

fpr.Roßlaſt
pr . Stuͤl

pr . Ctnr .

E
pre Mitr p

Pr . Etnr .

Z ż

$ $

pr . Ctnr .

pr . Roßlaſt

pr . Mitr .

pr . Traget

Pr . Roßlaſt

pr . Stuͤck

pr . Etnr .

w4

12

n

Ausgangs⸗

ZollTarif .

fl .

À 24

wie bei Holz
und Kohlen ,

Io

8

16

Kirſchenwaſſer
16
24

kr .

Anmerkungen .

8 j d. Verordn . § . 85 .



Beilage Dit. K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren . 131

iA Paan ennn Ausgangs⸗
Benennun

9
der e VE

; E Zoll Tarif . [ ZollTarif . motna

` fl . kr. i IN

Saffiann j A pi Ginea — 16

Fabrikate davon * 16

Saffran é EEA 16

Saͤfte , (Apothekerwalren⸗PiE PEVA i 12

Saftgruͤn z eA
;

i 12

Sogo 2 R e a etak s
AE “ =

f
r2

Saif TO as F - 16

Sailerwaaren von Hanf und Berg 3 16

Saiten 4 k ?
l

12

G SEE PE 2 . 12

Säleeitäk ZS i 12

Salpeter . . j J 12 ſ.d. Verordn . §. 91.
Salz , als a UA : 4

l
16 aeg

Sauerkleeſalz . ; z
j ; 16

Kuhenga z verboten [ — j
16

Salpeterſalz . x Z
ASE 2 8 32 fſ . d . Verordn . §. 91.

Salzbuͤzig zum Dungen pr. Roßlaſtl — 4i 6 5

Sardellen pr . Etnr . 2 8 16

Sattler - Leder und whater Ciche Leder. Froe

Saeszeille E

Schafe . $ $ pr . Stuͤck x .
; Vf . d. Verordn .§. 80 .

Lamm 7 i . 1 83 . 84 .
Schafwolle ( ſiehe Wolle . )

i i i
Schaftelhalm pr . Etnr .
Scheidwaſſer 8 4 s s 7 ⸗

Schieferſteine . z ż

eingefaßte Schiefer (Rechnungstafelt)
Schieferweis 2 $ y -f ?

Schilkroͤten $ j X

z „ Waaren davon

Schießpulver . X 3 $

Schirme , Regen - und Sonnenſchirme A
LEIE K: à $ 4 4



Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Benennung der Waare .
Gewicht ,
Maas ,

oder Stuͤck . ] Zolldarif .

Eingangs⸗ Ausgangs⸗

ZollTarif .
Anmerkungen .

Schleifſteine .

Schmalte X

Schmalz ( Ante )

SHmeer . k

Schmelztiegel .
Schmergel 3 ;

Schnecken ES

Schnepfen $ :

Schreibpapier , feines , \
z z Concept , $ fiche Papier ,
p z Druck⸗

Schriften , gedruckte , ( Kalender ausgenommen)
Schrott . 8 : OTER

Schuͤttgelb .
Schußer ( Klaͤker) . 3 8

Schwaͤmme , Erdſchwaͤmme 3

Meerſchwaͤmme k $

Feuerſchwaͤmme , Zunder

Schwefel .

Schwefelbluͤthe 8

Schweinborſten > E 7

Schweine :

Milchſchweine

Laufer .

Mutterſchweine

fette Schweine

wilde Schweine

Seide :

rohe EE A Pe :

Nah - und Steppſeide i F

Seidene und halbſeidene Waaren aller Art .

Sennesblätte O a e TR R

Tm

Ctnr .
7

7

$

pr . Stuͤck

z z

7

$

ti

8

36
16

16

4

32

40

2

kr .

12

16

16

4

8

8

20

6
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Beilage Lit . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaten .

Benennung d
goder

Stuͤck .

Gewicht , f
Eingangs⸗

Maas ,
sang

Í 3olTarif .

Ausgangs⸗
ZollTarif . Anmerkungen⸗

S ; 7

gemachter

Serpentin i X

Arbeiten dayon

Sicbmamherwaaren :

Siegellack 8

Silber , unverarbeitet . 4 $ 5

Alle Arten von Fabrikate aus dieſem

Metall , auch Silberborten , ſilber —

geſtickte Zeuge ꝛc . .

Unaͤchte ſilberne Borten , Lahnfilber;
Flittern k ' ;

Smalte , ( ſiehe Schmalte .

Soda ` : e i $ 3 %

Speck : $ FNR

Speceywaaren , in ſo fern in dieſem Tarif
bei dem ein oder andern Artikel nicht

eine nahmentliche Ausnahme gemacht iſt

Spiritus aller Art , unter obiger Modifi -

cation , und in fo fern fie zu Apothe —
kerwaaren gehoͤren

Spiegel , fertige , mit und ohne Rabmen - .

Spielkarten :
TarokKarten . '

Kleine $ $ %

Spießglas , ( ſiehe Antimonium . )

Spitzen , feine . X D

a7 gemeine . A à x

Gypreuer i X $ .

Staͤrke , Staͤrkmehl .

Stahl , roher , der zum erſtenmal aus ben

Feuer fommt .

raffinirter Stahl

PRENS E E .

Pr . Ctnr . 16

16

48

Tr:

8

16

8

16
16

16



13 Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Benennung der

$

Waarep

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Stahlwaaren $ i

Steine :
Muͤhl⸗, Mauer⸗ und Quaderſteine ,

auch Sleinglatten und grobe Schleif
ſteine Š ` = S

Steingut
Steinenes Geſchirr , benene : $

SternAnis $ :

Stoͤcke, Rohr⸗ und aloe

t
Spajiertäde

Stockfiſche
Storax . 4

Stroh Š

Feinere Stroh⸗ und Baſtfabritate
Gemeine Strohwaaren

Suͤßholz
Suͤßholzſaft
Syrup

Tabaksblaͤtter
Garotten und Tabaks Geizen , rebut

Zubereiteter Rauch - und Schnupf⸗
tabak

Tapeten

Tauben , ſiehe Bögel.
Terpentin .

Thee :

Hiswinther
Gruͤner Thee

Thee von allen uͤbrigen Sorten

Thiere :

. p *

+ - v. *

—

— —

—

.

—

» kai

+ . © . +»

— * re *

s —

+ t s- —

* +

auslaͤndiſche , ſeltene , vierfuͤßige , le⸗

pr . Stücks +bende , K %

F

pr . Etnr .

Pr . Ctnr .

pr . Roßlaſt

Pr . Ctnr .

7 7

Pr. Etnr .

pr . Etnr .

7

ż z

È

Eingangs⸗

ps mostan

pr . 100 Bund

pr . Rofiat f

Zoll Tarif . ZollTarif .

Ausgangs⸗
Anmerkungen .

Tefl . fr .

32

fl .

16

6 ſiehe die Verordn .

v. 9. Oetbr . 1810 .



Beilage Lit : K . Zolltarif fuͤr eingehende und fur ausgehende Waaren .

Benennung der Waare .

Gewicht ,

Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs -

Zoll Tarif .

Ausgangs⸗

ZollTarif .

135

Anmerkungen .

Thrane
Tombak g :

Fabrifate davon

Torf b & e

Trauben :

Gruͤne

Getrocknete ; i t j

Traͤger :
In der Regel haben dieſelben ihre Waa⸗

ren ebenfalls nach Artikeln , Gewicht
und Maas , wie der gegenwaͤrtige
Tarif beſtimmt , zu verzollen , weil

aber dies nicht immer geſchehen kann ;
ſo wird die Laſt eines Traͤgers ohne

A

I
pr . Etnr .

7

pr. Roßlaſt

pr . Traget

pr . Ctnr .

Ausnahme immer zu einem hal⸗
ben Ctr . angenommen , und hier⸗

nach ſowohl , als nach Beſchaffenheit
der Waare der Zoll berechnet .

Neben dem werden folgende beſondere

Beſt immungen gemacht :

Vermiſchte Kraͤmerwaaren

wenn aber Gold , Silber und Edel⸗

ſteine dabei ſind , ſind dieſe nach dem

Werth von 100 fl . in Gemaͤßheit der

beſondern Tarife auf Gold , Silber

und Edelſteine noch beſonders zu

verzollen .

Ein Materialiſt , der mit gebrannten

Waſſern , Eſſenzen ꝛc. handelt

Ein Landkarten - , Bilder - und Buͤcher⸗
tongert AR a T

Ein Traͤger mit Wez⸗ „ Feuerſteinen ꝛc⸗

ir .

32

32
£

na

fl . kr .

16

32

—

—

ſiehe die Verordn .

. 92 . Nro . 3.



Z6 Beilage Lit . K . Zoltarif für eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Gewicht ,

Benennung der Waarſe . Maas ,

oder Stuͤck .

Eingangs - Ausgangs —
Anmerkungen .

Zoll Tarif . Zolldarif .
8

\ kr . |
Ein Traͤger mit Obſt , Gartengemuͤ⸗

ſen May „bpr . Traget 8

Ein Traͤgermit gemeinen irdenen und

ſteinenem Geſchirre . 16

Ein Traͤger mit Nehnadeln , Strick⸗

nädeln Schekfkeen . 48

Ein Traͤger mit gemeinen Holzwaa⸗

ren , Rechen , Ofenroͤhr , Schau⸗

fem ie Ea i : ę :

Ein Traͤger mit Guckkaſten , Orgel ,

ſpielenden Uhr u. dgl . zur Schau ,

fuͤr Kinder beſtimmtes Spielzeug .

Trilch , Bett - Trilch . $

Trippel . : Š : $

Truͤffel 4 E

Tuſche e E ’

H ,
i

a ) goldne Sackuhren
b ) Stock⸗ oder Stand⸗ - und ſonſtige 5;

kuͤnſtliche Uhren

é ) ſilberne , 2 ž

4 ) hoͤlzerne, gemeine
Ulmer Brd iy Pr . Etnr .

Ulmer Gerſte . An Rae 2

Ultra marin >» ` pr , Pfund

Umbes Gy Pr . Etnr .

Unſchlitt . ⸗

Unſchlittlichter z ⸗



Beilage Lit . K. Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .
i 37

Gewicht ,
Benennung der Waare . Maas

s 3 í
eu Stik Zoll Tarif . Zoll Tarif .

V
3 fl kr. fl . kr.

alor :

in verſchloſſenen Paquets auf der

Poſt , oder auf andere Art verfuͤhrt .
a ) In ſo fern es Geld iſt f pr , Ctnr .

by In ſo fern der Valor nur den Werth $

der im Paquet befindlichen Waare

bezeichnet , 5 : k s pr . 100 fl .
Vanille . i i K . Pr . Ctnr .

Voͤgel, in ſo fern ſie in dieſem Tarif nibi r

genannt ſind : als Hälbvoͤgel , Kra —

metsvoͤgel , Wachteln , zahme und

wilde Tauben , Feldhuͤhner , 2renn a ` ; À pr . Dugend
a ) Storchen , Pfauen , Birthahnen TA Pr . Stuͤck

b ) Auslaͤndiſche als Paya
gayen ꝛc .

Vitriol . 5 j EET ad T R PTAOTN

Eingangs⸗ Ausgangs⸗
Anmerkungen .

Pass , gelbes und weißes ʻi

Wachslichter und andere Fabrikate
Fads ` . $ i J W AN

z

Wachholder Beere k ha z 7

Magenfomien s
E

e joo E ) AR

WagnerArbeiten pr . Rogla
Waid ( Farbkraut ) WE pr : Etur .
Waldrauch 10 z .z i
Wein ( ſiehe fluͤßige adti ,

Weinhefen i ;
pr . Ohm

Weinſtein , roher È pr . Ctnr .

praͤparirter

Weißgerberdeder Cf. Leder Y
Werg

Abwerg

Zollordnung⸗

Z Z



138

Benennung der Waare .

Gewicht ,

—. —

Maas, ingange
oderStuͤck . ZollTarif.

Ausgangs⸗

ZollTarif .

Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Anmerkungen .

Werkſtuͤhle , Strumpſweberſtuͤhle u. a. dgl .
zuſammen geſezte gemeine Maſchinen

Wezſteine ; i ; i

Wolle , ( Schaafwolle ) . : : :

Wollengarn . x : .

Wollene Fabrikate , Tuͤchenzeuge , Fla⸗

nelle , Floͤre, Teppich , geſtrickte und

gewobene . ` X

Wuͤrſte i

Wurzeln , gemeine . $ | . ;

2 feine fuͤr die Apotheken und

Faͤrbereien

Zibeben , wie Roſinen .

Biegen i $ % `

Ziegelwaare ( gebranntes Zeug )

Zimmet , ordinair

feinenß

Zinn $ % |

2 Fabrifate dayon

Zinnober KEA .

Zitz , ſiehe Leinwand .

Zucker :
a ) Farin⸗oder roher +

b ) Candis⸗ auch Melis⸗ oder weißer

Zucker 5 : ; p 8

c ) Raffinat , . ,

Bmwiebeln f ` É 3 y

Bwin y W $ ; $

pr . Cinr . 6

EEA 32

4

pre Stuͤck

pr . Roßlaſt
pr . Ctnr .

z s

z ,

ż

EES

‘pr. 100 fl . 48

i kr .

16

12

4

24

3
10

16

16 j

32

16

16

f d: Verordn . . 76.

Iſiehe die Verordn . v.

2 . u. 9. Oetbr . 1810
und gegenw . §. 92 .

f b. Verordn. . 9 .



Beilage Lit . K. Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren . 159

Erſter Anhang .
fúr Waaren welche zu und von Wochenmaͤrkten gebracht

werden .
F

. Eingangs⸗Ausgangs —
Benennung der Waare . Maas , pgp A

i Anmerkungen.
ZollTarif . ZollTarif . (Aumerkungen

P

Í a
A

E
1. Bo Milh und Epern o e NAOT

- a a ana a a E è

2. Bon Butter und Shmalz . Ppr. Traget F
* + * . + ~ . = Sgun

3. Von Gefluͤgel , Feder Wildpret , Haſen ,
gemeinen Fiſchen , Krebſen . . Ppr. Traget

8 3 % . f- Shubfamn

N a a a Ae T

f 1 Pferd
4. Von grüͤnen und duͤrren Gemuͤſern, Kopf⸗

kraut , Wurzelwerken , Zwiebeln , Knob⸗

lauch , Spargeln . AUS . fpr ; Traget
3 $ X X } ⸗Schubkarn
X 3 A š : . ⸗Karch
g % X X X $ . K- Wagen

5. Von allen Gattungen gruͤnen und duͤr⸗
ren Obſtes X X . fpr Traget

Ş Schubkarn

Karch
z Wagen

6. Von Salm , Lachs, und groͤßerem Wild⸗

pret n E a AS INA T ERR

a



I 4o l
Beilage . Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren.

Z3weiter Anhang .

Tarif fúr Kräͤmerwaaren und gemeiner HandwerkerArti —
kel , welche zu innlaͤndiſchen Jahrmeſſen und Jahrmaͤrkten

gebracht werden .

. ) Artikel welche nach Geldwerth zu verzollen ſind :

Alle Pretioſen , Juwelen , Gold - und Silberwaaren , alle Seiden - und Galanteriewaaren ,

Mouſelinwaaren , Battiſt , Kammertuch , Kaſtor und feine Pelzwaaren , Eiderdun , ſeine Male —

reien, feine Kupferſtiche , Perſpective , feine Brillen , feine Meubles .

Der Geldwerth derſelben iſt an der Eintrittsſtation , wo die Abſicht , imnmite Jahrmaͤrkte

zu beſuchen, declarirt werden muß , forgi p
eipanken

zu verzollen :

EY
fuͤr So I:

Gulden .

50

A

Ll

O

uU

U

D

N

O

mw

m

A

a



BeilageLit. K. Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

Werth

EET BoE

Gulden ,$

E: kr .

750 24

800

850

900

932

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

14300

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

190⁰

1950

2000

49

43

6

12

18

24

30

36

42

48

54

6

12

18

24

30

36

42

48

54

E
E

E

E

E

E

E

S

N

O

o

Erſte Anmerkung ,

Die Zahl , welche uͤber die unmittelbar vorhergehende , aber unter der unmittelbar nachfol⸗

genden iſt , muß nach dem Zollſatze der leztern verzollt werden .

Zweite Anmerkung .

Der Werth uͤber 2000 fl . wird zu 6 Kreuzer von jeden 100 fl . verzollt .



I 42 Beilage Lit . K. Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

. ) Artikel , welche nach den Centnern zu verzollen ſind :
I . Feine Tuͤcher, feine Wollen - und Baumwollenwaaren , italieniſche Stroh - und Baſthuͤthe ,

Elfenbein , feine Farben , in ſofern dieſe nicht einem beſondern Impot unterliegen , oder wenn der
Impot davon ſchon anderswo bezahlt iſt , (fuͤr Rauch - und SchnupfTabak *) .

SONM RREZE L TEE O S

Centner f 3 oi k

fr .

12

36

20

—

30

30

20

40

20

40

20

40

20

40
—

92

10
Oο

ο

O

Aan

A

O

OA

ON

A

U

a

e

D

⏑

m

A

Erſte Anmerkung .
Was unter einem halben Centner iſt , zahlt fuͤr einen halben Centner .

3Zweite Anmerkung .
Ueber 10 Centner zahlt fuͤr jeden weitern halben Centner 20 Kreuzer .

) Rauch⸗ und SchnupfTabak muß immer nach dem HauptEingangssolltarif verzollt werden .



Beilage Lit . K, Zoltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .
1 43

II . Gür ale gemeine Wollen - und BaumwollenWaaren , floretſeiden , fabricirt und un⸗

fabricirt , fuͤr alle elberfelder , hollaͤndiſche, ſaͤchſiſche, und dergleichen leinene Fabrikate , fuͤr
alle Schreib - und Bettfedern , Gewuͤrze ( in ſo fern kein beſonderer Impot darauf haftet , oder
dieſer ſchon bezahlt it ) , Nuͤrnberger , Geißlinger und dergleichen feine Fabrikwaaren , alle

feine Inſtrumente fur Kuͤnſtler und gebildetere Profeſſioniſten .

3o ll .

ENEEIER - i EO E

a .

30

45

I2

30

45

8

24

50

12

30

48

6

l4

l

σ

ο

ο

ο

BB

NDY

mw

wW

w

A ANUE G—
Wag úber 6 Centner iſt , zahlt fuͤr jeden weitern halben Centner 16 Kreutzer .

a RR Ess aT Ee a a E



Beilage Lit . K. Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

IIL Füͤr alle Zinn⸗ , Kupfer - , Meſſing⸗ , Stahl - und Eiſenhandwerkswaaren , die durch

Haͤndler eingefuͤhrt werden , Glas , Siegellak , Schießpulver , ordinaͤre Strohhuͤte , Papier Tape—⸗

ten , und alle Sorten Papier , Flachs und gemeine Leinwand , Kaͤſe, Saife , Lichter .

Centner . 3 oll .

Wok ir :

mM
i

15

:

Jo

W

48

15

30

45

15
25

36

48

—

Was über 6 Centner iſt , zahlt fuͤr jeden halben Centner 12 Kreuger ,



2N;

Beilage Lit . K. Zolltarif für eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .
1 45IV . Fuͤr Chocolade , Confituren , Parfúmerien , Fiſchbein , Specerei Waaren, Cin ſofernkein beſonderer Impot von leztern zu entrichten , oder derſelbe ſchon entrichtet iſt . )

Centner . 3 o ll .

fr .

48

24

48

28

—

39

39

sa

12

24

30

2

4

paaa
5

h
52
6

A

ANAP

RVON

H

HAUm

l

>

Was uͤber 6 Centner iſt , zahlt fuͤr jeden weitern halben Centner E8 Krenzer :
V. Alle ordinäͤre Farben , Schwefel , Kreide , Haͤrze, Blei und gegoſſenes Erzeiſen , befte -bend in Defen , Platten , Keſſeln , Pfannen , und ſonſtigen eiſenen Kuͤchengeſchirr .

Centner . [ 3 ol È

EEOAE EET
fl . E

— | 12

eS
40

48

54

6

IZ

18

24

5² 30-
6 36Bas úber 6 Centner if , zahlt von jedem weitern halben Centner 6 Kreuzer ,Zollor dnung .

g

HO

A

m

A

->TA n EEA S a E E N



1 46 Beilage Lit . K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren .

VI . Kraͤmer , welche mit vermiſchten Artikeln , z. B . mit beweglichen kleinen Spiegeln , Meſ⸗

ſern , Scheeren , Tabaksroͤhren, Tabackskoͤpfen, Siegellak und andern mehr oder minder feinen

Waaren , zum Theil mit ſolchen , welche nach dem Geldwerth verzollt werden ſollten , handeln ,

zahlen den Durchſchnitsbetrag deg Zos . von I bigs vy. incl . : alfo pÈ Centner 1 fl . 6 fr . , find

aber die gemiſchten Artikel durchaus von keinem ſonderlichen Werth , ſondern von der Art , wie ſie

von gemeinen Landkraͤmern gefuͤhrt werden , ſoll nur die Haͤlfte jenes Durchſchnits , alſo 33 Kreu⸗

zer Pr . Centner entrichtet werden .

VII . Handwerker , welche mit ihren Fabrikaten die Meſſen und Maͤrkte frequentiren wollen ,

haben nachfolgenden Eingangszoll zu entrichten.

Namen der Handwerk À
pr . Wagen

M l ir

—

Kirſchner
X

Blechner .
;

:
E 24

Gerber x : `
; .

a

Strumpfſtricker , Weber

Sattler

Hutmacher
Schuhmacher

Kupferſchmidt
Guͤrtler $

Nagelſchmidt
Saifenſieder

Sailer
Dreher $

Zuckerbecker
Brodbecker . l k $ 5 A

Kruͤmpler mit Kleidungsſtuͤcken und Bettwerk

Kruͤmpler mit Eiſenwaaren
> S ;

Hafner 5 $
f 4 ; 3 EA

Kuͤbler
$ ; % 4

Schreiner mit gemeinen Bettladen , Kiſten , Stuͤhlen , ꝛc.

ditto mit feineren Meubles

Rechen⸗ und Spindelmacher
.

Sicbmaher . ; i ; y ; ; ; ,

Korbmacher ;

ea

eia

ai

o

A

no

s

X
.

|

memea
l

| i

*f

RN

|

p

m

|

l

Ein Traget zahlt Die Haͤlfte von der Karchlaſt.



BeilageLit. K . Zolltarif fuͤr eingehende und fuͤr ausgehende Waaren . 147

VIII . Haͤndler und Handwerker , welche gewoͤ

Zollſaz .
— ———æ

Namen der Händler und Handwerker .
Pr . Raro . |pe Traget

n
AAT ea fr .

Ein Haͤndler mit feinen Koͤrbchenn
45

„ „ „ „ PorcelainWaaren
2 z 45

( ſtteinernen Kruͤgen
feinen Naͤhe⸗ und StricknadelnÍ

„ „ Zaundel und Feuerſteinen <

Rammmader o s, e eE a

hnlich ihre Waare obruks zu Markt bringen .

—*
—



Beilage Liù L

Nro Marktftaätte Engen ,
N , N . von N , N, paſſirt mit den am heutigen Martta

Befúbrten < n o Stid Ochſen ,
Stuͤck Schaafen ꝛc. zollfrei .

Tag . Monat . Jahr .

ge dem Zollamt vor⸗
E è s > Stuͤck Kuͤhen, $ $

;
Unten ſchrift des Zollers .Schreibgebühr z Kreuzer⸗ !

5

— — — — — —

Orne ebte y
19 ſoll ſtatt Placaden heißen — Placaten .42 . Com miſſionsgut heißen — Conſumogut.53 . zu wenden heißen — zu werden .

habſichtigen heißen — abſuͤchtigen .Anfang ſtehen ad . )
s



Wir Cart von Gottes Gnaden

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhringen ,

Landgraf zu Nellenburg , ꝛc. Graf ju Hanau

Win fuͤr noͤthig erachtet , die Inſtanzen in Zoll - und Accisdefraudationsſachen , und

die Controll uͤber die thaͤtige Abwandlung derſelben zu beſtimmen / wie folgt :

. 1 .

Sn alen Zol - und Aecisdefraudationsſachen iſt das Juſtizamt des Bezirks , in wel⸗

chem der Denunciat angehalten worden iſt /der unterſuchende Richter .

ç: 2.

Das naͤmliche Juſtizamt erkennt auch , wenn die auf die angezeigte Defraudation

geſetzte Strafe die Grenzen der den Juſtizaͤmtern in dem ten Organiſations - Edict bei—⸗

gelegten Strafgewalt nicht uͤberſchreitet.

l3 ,

Von den amtlichen Straferkenntniſſen kann ſowohl der verurtheilte Denuneiat

als der —
zu Beſorgung des fiscaliſchen Intereſſe , in ſolchen Denuncigtionsſachen provi⸗



ſoriſch aufgeſtellte Oberzoll - und Accisinſpektor in dem betreffenden Bezirk die Berufung
an das Kreisdirectorium einlegen , dieſe und jedwelche andere Berufung in Zoll - und

Accisdefraudationsſachen muß innerhalb 10 Tagen vom Tage der legalen Kundwerdung
des Erkenntniſſes unter dem Rechtsnachtheil , daß anſonſt ſolche weder im Wege : Reche

tens , noch im Wege der Gnade werde angenommen werden — verfolgt werden .

f- 4 .

Von dem Erkenntniß des Kreisdirectoriums hat in der Regel keine
weitere Beru -

fung ſtatt .

§. 5.

Die Ausnahmen ſind :

. ) wenn der ſtraffaͤllig erklaͤrte Denunciat glaubt , daß er nach Wort und Geiſt
der Zoll - und Accisordnung gar nicht ſtrafbar — oder das Verfahren der

Form nach nichtig ſey —

In ſolchen Faͤllen geht der Rechtszug von dem Kreisdirectorium an unſer
Oberhofgericht .

. ) Wenn der ſtraffaͤllig erklaͤrte Denunciat ſich zwar ſelbſt ſchuld - und ſtrafbar ,
aber doch die ausgeſprochene Strafe zu hart erachtet , oder , wenn er bloß im

Wege der Gnade eine Milderung der Strafe ſuchen will ; in ſolchen Faͤllen
hat er ſich an das Steuerdepartement unſeres Finanz - Miniſteriums zu wenden .

9. 6.

Wenn auf die angezeigte Defraudation eine Strafe geſetzt iſt , welche nach dem

Sten Organiſations - Edict die Strafgewalt der Juſtizaͤmter uͤberſchreitet , ſo ſind dieſe

bloß auf die Unterſuchung beſchraͤnkt , ſie duͤrfen den Denunciaten ſo wenig ſtrafen ,
als ſtraffrei erklaͤren , ſondern ſie muͤſſen die Aeten an das betreffende Hofgericht zum

Erkenntniß einſchicken .

s 7.

Alle — in Zoll⸗ und Accisdefraudationsſachen ergehende amtliche Erkenntniſſe ,

ſie moͤgen den Denunciaten klagfrei , oder ſchuldig erklaͤren , ſollen den betreffenden

Oberinſpectoren alſogleich mitgetheilt werden , um allenfalls die Berufung an die hoͤhere

Inſtanz dagegen einlegen zu koͤnnen .

\ E” iA ei a e AE r T
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§. 8.

Alle Juſtizbeamte ſollen úber Zoll - und Accisdefraudations - Anzeigen, und uͤber die

deßfallſige Verhandlungen ein eigenes Rugprotocoll fuͤhren, und ſolches mit Ende jeden
Jahrs an ihre vorgeſetzten Kreisdirectorien einſenden .

S. g . fe

Die Kreisdirectorien ſollen ſich daraus genaue Kenntniß verſchaffen , ob die Juſtiz⸗
beamte ihrer Dienſtpflicht in dieſem Adminiſtrationszweig Genuͤge geleiſtet haben , ſie ſollen

ſtreng gegen diejenige verfahren , welchen Saumſal oder ſonſtige Gebrechen in Abwand⸗

lung der angezeigten Defraudationen je zur Laſt fallen .

16

Die Kreisdirectorien ſollen aus den einkommenden Protocollen eine tabellariſche
Ueberſicht gegen Ende des Monats Merz jeden Jahrs , unter den Rubriken : Denun —

ciant - , Denunciat⸗Defraudations⸗Betreff — Tag der Anzeige ,
Tag der Erledig ung — Strafe —fertigen laſſen , und an unſer Steuer -
departement einſenden ; ſie ſollen in ihrem Begleitungsbericht anzeigen , wie ſie Nachlaͤſ —
ſigkeit der Beamten geruͤgt haben , aber auch , welche Beamten ihrer Dienſtpflicht hierin
vorzuͤglich Genuͤge geleiſtet haben .

J. 11 .

Unſer Finanz⸗Miniſterium ſoll uͤber dieſe Kreisdirectorial - Berichte Vor - und An -

traͤge an Uns erſtatten , um ſelbſt ermeſſen zu koͤnnen , weiche weitere Anordnungen im

Allgemeinen , und welche einzelne Verfuͤgungen zweckmaͤßig ſeyn duͤrften.

Carlsruhe , den zten Fenner 1812 .

Oai

Freyherr von Gayling .

Auf Sr . Königlichen Hoheit beſondern boͤchſten Auftrag

» dt . Reinhard .





K. 85
1i kr .

Eorna Fir das Wbhe onthüm
n

Baoen

|

fuͤr alle chriſtliche⸗

Religionsverwandten , 1807 . 32 br .

Enderlin ( J . F. Großherzoglich Badiſch . Geh. Hofra ths J ona
P practiſche Kammeral⸗ Wiſſenſchaft ,

enthaͤlt die Staatswiſſe nſchaft und Finanzen , p raktiſch be⸗

urtheilt , 2 Theile 1804 . 2 fl . 24 kr .

Etrbordnung fuͤr das Pad nach dem Code Napo⸗
leon und den Brauer ' ſchen Erlaͤuterungen tabellariſch bearbei⸗

tet , auf Schreibpapier 1810 . 24 kr .

Eyths ( J . . ) vollſtaͤndige Anleitung zur Decimalrechnung fùr
alle Staͤnde und in allen Mäaſen , Gewichten und Mun⸗

zen . gro . 8 . 5fl . 21 kr.

Eyth Anleitung wie man Steuern und Anlagen R Bride

und dod ſo umlegen kann , daß in der Recapitulation kein

pous zu viel und keiner zu wenig kommt . gr . 8 . 1809 .
26 kr .

$ gechts ( . F. Paſtoral⸗

vöchſter Genehmigung veranftaltete Heraa 1808.

om — — — —

Anweiſung fuͤr die Großher⸗

zoglich Badiſche Evangeliſch⸗ Lutheriſche Lan⸗

des ⸗Geiſtlichkeit zu einer klugen und treuen Fuͤh⸗

rung ihres Amtes , aus den geſammten , ſie betreffenden
Landesherrlichen Verordnungen ausgezogen , ſyſtematiſch und

alphabetiſch geordnet , und mit parare Anmerkungen be⸗

gleitet . ar . §- 1807 zf r5 i ”
Flachsland ( - G: Dr : Greish. Bad . geh . Hokr ath u, Reg . Med . Re -

ferent ) Apotheker Taxe zur neu eingeführten Preussischen

Pharmae öpoe nach vorång eschickten Grundsätzen entwor⸗
fen gr . 8. 45 Kr.

Galls ( Dr. F. . ) neue Entdeckungen in der Ge⸗

hirn⸗Schedel⸗ und Organenlehere . Mit vorzüg⸗
licher Benuzung der Bloͤdeſchen Schrift uͤber dieſe Gegen⸗

ſtaͤnde dargeſtellt , und mit Anmerkungen begleitet nai den

Gallſchen Unterredungen zu Carlsruhe im Dezember 1896 ;
Mit Hrn . Dr . Galls Bildniß und drey SchedelAbbildun⸗

gen 1807 . br . ate , ganz umgearbeitete Auflage 2fl .

Gedichte von Wilhelmine Muͤller , geb . Maiſch ,

( zte umgearbeitete Ausgabe) auf Poſtpapier mit Titelkupfer

und geſtochenem Titel 3 fl . 36 kr .

auf milchweiſes Papier mit geſtochenem Titel Ifl . 48 kr⸗

Geographiſch⸗ ſtatiſtiſch⸗ topographiſche Be ſchreibung von Kurbaden ,

mit der illumirten Special Karte , 2 Theile , . 1804 . 3 fl .

Gmelin , Dr . ( C. . ) Uber den Einfluß der Naturwiſſenſchaft
auf das geſammte Staatswohl , vorzuͤglich auf Land und

Zeit angewendet . Nebſt Vorſchlaͤgen zur Anpflanzung ent⸗

Alßrechelder Beoht fuͤr die nire 5Colonialwaaren :
als Zucker , Caffee, Indigo , Chinarinde , Campfer , Opium ,
u. a ; nebit einigen Notizen dber die botaniſchen Gaͤrten ⸗⸗

in Karlsruhe . 8. 1809 . 2 fl .

Gmelin , ( C. . ) Flora Badensis , alsatica et confinium

regionum cis et transrhenana , plantas à lacu bota -

nico usque Ad confluentum mosellae et rheni nas -

centes exhibens , cum iconibus . Tom 1 1IL TI ,

8 maj . Velinpåpier — 27 fl .

milchweiſes Papier 14 fl.

— —

— —— —

Großherz . Badiſche Straßen Orbnung. gr . 8 TEIL G tr

Großh . Bad . WaiſenrichterOrdnung . gr 8. 1811 . 4 kr .

Großherzoglich Badiſche Landzollordnung . Median Tuart
Formac . 1812

7

Grundftenerordnimg für das Großherzogthum Baden . 8. 181 2 .

brochirt 30 kr .

Handbuch für Großh . Badiſche Staatsſchreiber , TheilungCom⸗
miſſatien und Amtsreviſorats Scribenten , nach dem Code

Napoleon als Badiſches Landrecht und der uͤbrigen Badi⸗

ſchen Geſezgebung , bearbeitet von J . P . Sonntag Amts⸗

reviſor in Blumenfeld . 2 Theile mit Formulari Ur
die geſezliche Ausfertigung von Heirathsvertraͤgen , Berz

pfruͤndunzsvertroͤgen,, Schenkungen unter Lebenden oͤffent⸗
lichen lezten Willen ; einer Umſchlagssurkunde des lezten
Willens in geheimer Form ; Vermoͤgens Übtheilungen , Gank⸗
geſchaͤften und Pflegrechnungen ,

Die Herren Vögte und Vorgeſezte , = Vermöge enspfleger Hat
Vormünder finden in dieſem Buche was ihnen für ihre Geſchäfts⸗
verrichtungen zu wiſſen nothwendig und Kni lich iſt .

Handelsgeſeze fuͤr das Großherzogthum Baden , mit beigedruckten

Saͤzen des Code Napoleon , worauf in den Handelsgeſezen hin⸗

gewieſen iſt , gr . 8. 1810 . 45 kr .

e fuͤr das Großherzogthum Baden . 8. Se
A,

bro . 5 kr .
Hofers Ideen zu einer leicht ausfuͤhrbaren Siren A in

einem Staate , wie das Großherz iastan Baden 1808 . 8.

brod . ofr ,

Ignſtruktion , wie die neue Großherzogltch Badiſche Fortore
ganiſation in Gang zu ſetzen iſt , und wie die Geſchäͤf⸗
te bis zur naͤheren Vorſchrift zu behandeln ſind , 1808 . br .

18 kr .
* Intereſſen⸗Reſolvirung à 5 pCt . von t bis 365 Tagen und

von 1 bis 9900 fl. ol 1802, 2

—

pr
— — —

$

———

Kirchen⸗Kommiſſions⸗Ocdnung , Badiſche katholiſche , 8. 1804 .
—. — Se See PES — — EME AAT

Legal⸗ Iuſpektions⸗Ordeung , Badiſche , 8 . 1804. TAn

* Lehmann , Dr . , Taſchenbuch fuͤr Pferdeiiethaber , Roßaͤrzte
und Hufſchmiede , 12 . ate Auflage , broſch . 35 kr.

Mathey , ( J . . ) neue deutſch, lateiniſche und fran⸗

zoͤſiſche Schreibe⸗Uebungen zun Unterricht får
die Jugend , 25 Blatt in Querquart , nebſt einer Anlei⸗
tung über die Rezeln und Handgriffe , welche bey der Schoͤn⸗

ſchreibekunſt zu beobachten ſind , br. netto 1 fl .

Nachrichten uͤber den Hof des tuͤrkiſchen Suſtans , ſein Serail ,
ſein Harem , die kaiſerliche J milie , ſein Militaͤr und

ſeine Miniſter , nebſt einem hiſtoriſchen Verſuch über tie

mohamedaniſche Religion , ihren Kultus und ihre Prieſter .

Nach der gten Ausgabe des franz . Originals des Herrn
I . , Beauvoiſins frey uͤberſezt und mit Noten be⸗

gleitet von h iler , 8- 1811 . Ifi
Notariats⸗Ordnung fuͤr das Großherzogthum

geb . 18 kr . ⸗

Organiſation ike das Großherzogthum Baden ,

enthaltend das Generalreſcript vom 26 . Nov . 1809 . nebſt



den faͤmmtlichen Sr
z

Peierf 0 nal Organ i⸗

fation ar 8. 1810 . 1 fl⸗
— Otganiſation der Gefchäfts⸗Verwaltang De. oberſten Staats⸗

Behoͤrden deg Großherzogthunss in objectiver und ſubjecti⸗
ver Hinſicht, vom 5 July 1808 . 8. br . If

* Rink ( Eh. . ) Auswahl von Predigten über einen ganzen

Jahrgang der im Großherzogthum Baden , evangeliſch ⸗la⸗

theriſchen Antheils , gnädigſt vorgeſchriebenen Terte . Be eſon⸗
erg T haͤusliche 2 Raſtatt 1805 . 8 .

3
— Subſeriptionspreiß 3 fl .

— Sensburg a Ph . ) practi ſche Küketan zu richtiger Bi⸗

lanzirung des reinen Ertrags und gkeichzeitiger

Wuͤrdigung des ſtatiſtifchen Werths ganzer
Herrſchaften , auch einzelner Staͤdte , Doͤrfer und Ge⸗

fläͤlle , mit Tabellen . 8 1806 . 465 kr . ⸗

Schweithards ( Dr . C. . ) Be yiråge zur Literatur der Kuh⸗

pocken und ihre Impfunz , vom Jahr 1795 bis 1807 8.

1800. — 1 fl . 30 kr .

—Stcatsſchreiberey Ordnung

Baden , ein Nachtrag zur NotgriatsOrdnung . 6 kr .

Stusmann , Dr . . , Geiſt und Character des hebraͤiſchen Pro⸗
phetismus ,
des saiten Teſtaments , 8. 1806. 30 kr .

aseen zur Verwandlung der alten Maaſe und Ge⸗
—

wichte des Großherzogthums Baden in die neuen Ausnahme der Pfarrer ,

allgemeinen Badiſchen . Erſter Band , enthaltend in zehn

Abtheilungen die Getreide maaſe , Flüffigkeits⸗
maaſe und Gewichte . Auf hoͤchſte Katoma her⸗

ausgedbeten. ai 8. 1812 . brods 3 fl . 15 kr .

Dieſes für feden Beamten , Verrechner , Vorgefebten die

Kaälif ; und Handelsleute , ſo wie für jeden Staatsbllrger mü ÜE
Werk wird bei deinnächſt erfolgender allgemeinen STS der

neulen Maafe ünentbehrlich ſeyn .

Tar - Sporteln und Stempel⸗Ordnung fur das Großherzosthum
o Birn , ate Auflage mit dem Anhang und Nachtrag dom

Juli 1888 gi . 8. 1808 . broſch . zte Auflage 1 kr .

Ueber die Viehmäͤngel uno deren Wandel oder Gewaͤhrung , br . 12kr .
Unterricht uͤber die haͤuslichen Tugenden, Pflichten nnd Beſchaͤfti⸗

gungen des weiblichen Geſchechts füͤt
len / zunächſt fuͤr die zu Habsthel

“

D

i30 tis .

als Einleitung zur Erklaͤrung det Propheten ` belle iber die Schulkandidaten .

Sür die Großhetzogl . Badiſchen Aemter und Dienftſt n
zeige ich hiermit noch an , daß die 3r von Regieruniswe zen vor⸗

geſchriebenen Geſchaͤftstabellen ſtets vorraͤthig das Sua; à 30ke .
zu haben ſind , ſolche beſtehen

Tah . . ) Usberſicht der Bevoͤlkerung.
ſchofts tabelle. III . ) , Tabelle über die Verſchwender . IV . ) De⸗

poſiten Tabelle . V) Zunft⸗Tabelle . VI . Gewerbs⸗Tabelle .
VII ) Peberſicht der Fabriken und Manufakturen .

zeichniß der Gefangenen .
Unterſtützungen vom verfloſſenen Jahre
vetwilligten Unterſtützungen . XI. ) Rechnungsauszug der Stif⸗
tungs⸗Verrechnungen.
gen . XIII . ) Der Gemeinden Rethnungs Auszug . XIV. )

moͤgens ſtand der Gemeinden . XV . ) Tax⸗ und Sportel Ause

zige XVI . ) Zuſtand des Rindfaßels . XVII . ) Beſchaffenheit
der Schafzucht .
XIX . ) General⸗Tabelle uͤber bie Anzahl des Viehes . XX. ) Do⸗

mainen⸗Tabelte .

rechnungs⸗Monatsertrakte. XXIV . ) Dienſteinkommen der Die⸗
ner . XXV . ) Tabeile uͤber die Schulpraͤparanden . XXVI . ) Tar

Schullehrer .
prieſter . XXIX . ) Tabelle uͤber die katholiſchen Benefiriate mit ,

XXX. ) Paeron anp iber die
katholiſchen Pfarrer . XXXI . ) Scribenten⸗Tabelle.

Ferner ſind vorräthig zu haben :
Culturtabellen das Doppelbuch
Conſcriptionstabellen das Buch
Protokolltabellen für die Aemteit das Buch
Ausſtandsverzeichniſſe für Berrechnungen , das Buch

A
Dann werden ale Beſteungen von Buchdtuckerengegen⸗

ſtoͤnden welchen Namen ſie haben miözen, immer fona und

bilig von mit auf Beſt⸗llung gefertzzt

Ys
K 5ekr⸗

Cortstuhtben iten Jenner iĝis

eretia, O Mülter⸗
eftug vege unè DUAAN i e

in der neuen Herrengaffd⸗ Ei
"4

. X Worm: e

VHI. ) ere |

EX . ) Tabelle über die verwilligten
. ) Tabelle uͤber die

XII . ) Vermoͤgens⸗Stand der Sif ile
er⸗

XVIII ) Zuſtand des Schweinenfaßel⸗Vi⸗zes .

XXI . ) Herrſchaftliche Erb - und Schupftehen .

für das Großherzogthum XXII . ) Tabelle uͤber die Geſundheits Beamte . XXIII . ) Ver⸗

XXVII . ) . Tabelle úber die
SA

XXVIII . ) Tabelte über die katholiſchen Huͤlfs⸗

36 kr .


	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	Inhaltsverzeichnis
	[Seite]
	Seite IV
	Seite V
	Seite VI
	Seite VII
	Seite VIII

	I. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen
	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8

	II. Abschnitt. Besondere Bestimmungen wegen des Durchgangs-Zolles
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

	III. Abschnitt. Besondere Bestimmungen wegen des Eingangszolles
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19

	IV. Abschnitt. Besondere Bestimmungen wegen des Ausgangs-Zolles
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21

	V. Abschnitt. Verzollung von Waaren, welche auf den Postwägen verführt werden.
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25

	VI. Abschnitt. Zollfreiheiten, welche zum Theil gar nicht, zum Theil in der bisherigen Art nicht fortbestehen können
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27

	VII. Abschnitt. Besondere Bestimmungen für Waaren, wobei der Einbringer entweder die erklärte Absicht hat, sie nach einer gewissen Veredelung im Lande, wieder auszuführen, oder wobei der Einbringer nicht weiß, ob, an wen, und wie viel er absetzen werde
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33

	VIII. Abschnitt. Waaren, deren Ein- oder Ausgang unbedingt oder bedingt verboten sind
	Seite 33
	Seite 34

	IX. Abschnitt. Besondere Erklärungen und Erläuterungen, in Beziehung auf staatsnachbarliche Verhältnisse
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36

	X. Abschnitt. Uebertretung der Zollgesetze, Bestrafung der Uebertreter
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45

	XI. Abschnitt. Fälle, wo die im x-ten Abschnitt bestimmten Strafen, entweder gar nicht, oder doch nicht in dem bestimmten Maaße statt haben
	Seite 45

	XII. Abschnitt. Untersuchung und Erkenntniß in Zolldefraudactions-Sachen
	Seite 46
	Seite 47

	XIII. Abschnitt. Defraudations-Anzeigen, Anzeigs-Gebühren
	Seite 47
	Seite 48

	Beilage Lit. A. Hauptzollstätte und Wehrzollstätte
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55

	Beilage Lit. B. Zollzeichenformularien
	Seite 56

	Beilage Lit. C. und D. Zollzeichenformularien
	Seite 57

	Beilage Lit E. Formularien für Zollmanual, und Declarationsbolleten
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60

	Beilage Lit. F. Durchgangszolltarif
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75

	Beilage Lit. G. Haupt-Commercial- und Zollstraßen
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106

	Beilage Lit. H.
	Seite 107

	Beilage Lit. J.
	Seite 108/109
	Seite 110

	Beilage Lit. K. Zolltarif für eingehende, und für ausgehende Waaren
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147

	Beilage Lit L.
	Seite 148

	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]


